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Zensur und Zensuren
Formen der Kommunikationslenkung der Moderne
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» Zensur« die Rede
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moralısch aufgeladen und Anlehnung Michel Foucault? und Dierre Bourdieu* der-
Aart ınflationar verwendet dass der Begriff SC1IHNCN heuristischen W/ert verlieren droht®
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HOLGER ARNING

Zensur und Zensuren
Formen der Kommunikationslenkung in der Moderne*

Ein Begriff für viele Fälle: Die Beeinflussung der Medien im Wahlkampf, die Anschaf-
fungslisten öffentlicher Bibliotheken, die ausbleibenden Subventionen für das alternative
Stadtmagazin, die Maßregelung unliebsamer Theologen durch den Papst, die Korrektur
studentischer Hausarbeiten, die Vorgaben des Pressekodex, die Entlassung Eva Her-
mans, die Empörung über satirische Motive auf Karnevalswagen, ja selbst die Missbilli-
gung des Rülpsers beim Mittagstisch: All das könnte man, wie noch zu zeigen sein wird,
vielleicht präzise als Public Relations, Kanonisierung, strukturelle Ungleichverteilung
von Ressourcen, organisationsinterne Konformierung, Professionalisierung, Protest
oder informelle Verhaltensnormierung bezeichnen. Stattdessen ist immer wieder von
»Zensur« die Rede.

Die Beliebtheit dieses Terminus dürfte nicht zuletzt darauf zurückzuführen sein,
dass er zum Kampfbegriff taugt, mit dem sich Gegner als Verfassungsbrecher denunzie-
ren lassen1. Schließlich ist das Grundgesetz eindeutig: »Eine Zensur findet nicht statt«2.
Zensur, so scheint es, ist überall und nirgends. Die enge juristische Definition entspricht
der Alltagssprache jedoch kaum. Auch in der Wissenschaft wird »Zensur« manchmal
moralisch aufgeladen und in Anlehnung an Michel Foucault3 und Pierre Bourdieu4 der-
art inflationär verwendet, dass der Begriff seinen heuristischen Wert zu verlieren droht5.
Dem sollte durch eine pragmatische wissenschaftliche Definition entgegengewirkt wer-
den. Als Oberbegriff dient im Folgenden »Kommunikationslenkung«6, deren Ausprä-

* Für anregende Diskussionen und wertvolle Anmerkungen zu diesem Beitrag danke ich Simon
Harrich, Raphael Hülsbömer, Dr. Maria Pia Lorenz-Filograno, Prof. Dr. Norbert Lüdecke, Prof.
Dr. Gabriele Müller-Oberhäuser, Judith Schepers, Dr. Bernward Schmidt, Dr. Barbara Schüler,
Prof. Dr. Joachim Westerbarkey und Prof. Dr. Hubert Wolf.
1 Die beliebte Strategie, durch einen weiten Zensurbegriff berechtigte Kritiken und Korrekturen
abzuwehren und sich zum heldischen Kämpfer, Opfer oder Märtyrer zu stilisieren, kritisiert in
einem polemischen Essay Peter Dittmar, Lob der Zensur. Verwirrung der Begriffe, Verwirrung
der Geister, Köln 1987, v.a. 183–187.
2 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (Stand: Januar 2007), Artikel 5, Absatz 1.
3 Vgl. z.B. Michel Foucault, Die Ordnung des Diskurses. Inauguralvorlesung am Collège de
France, 2. Dezember 1970, München 1974.
4 Vgl. Pierre Bourdieu, Censorship and the Imposition of Form, in: Ders., Language and Sym-
bolic Power, hg. v. John B. Thompson, Cambridge 1991, 137–159 u. 269–276.
5 Vgl. z.B. Stephan Buchloh, Überlegungen zu einer Theorie der Zensur. Interessen – Formen –
»Erfolgsfaktoren«, in: Die Kommunikationsfreiheit der Gesellschaft. Die demokratischen Funk-
tionen eines Grundrechts, hg. v. Wolfgang L. Langenbucher (Publizistik Sonderheft 4/2003),
Wiesbaden 2003, 112–135, hier: 115f.
6 Statt von »Kommunikationslenkung« sprechen viele Zensurforscher auch von »Kommunika-
tionskontrolle«, vgl. z.B. Beate Müller, Über Zensur: Wort, Öffentlichkeit und Macht. Eine
Einführung, in: Zensur im modernen deutschen Kulturraum, hg. v. Dies. (Studien und Texte zur
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SUNSCH 1n der Moderne typologisiert werden sollen Am Terminus » Zensur« tührt dabei
eın Weg vorbeı, auch WEn priımar darum geht, Möglichkeiten ZUFLF Unterscheidung
verschiedener Phänomene aufzuzeıgen, und die Bezeichnung des Unterschiedenen _-
kundär 1STt » Zensur« 1ST VO verwandten Formen der Kommunikationslenkung begriff-
ıch trennen und dann ıhrerseılits difterenzieren.

Dieses Vorhaben läutft zwangsläufig auf 1ne Gratwanderung hinaus: Eınerselts 1INUSS
der Zensurbegriff prazıse deftiniert werden, ıhn überhaupt noch fur die Unterschei-
dung verwandter Phänomene gebrauchen können und ıhn nıcht eiınem unscharten
Oberbegriff verkommen lassen, eınem blofen 5Synonym fur »Kommunika-
tionslenkung« oder »so7z1ale Kontrolle«. Andererseıts sollte » Zensur« nıcht CHS -
fasst werden, dass damıt 1Ur noch Marginales oder Singuläres bezeichnet wiırd, das sıch
dem historischen Vergleich entzieht.

Eıne weıtere Schwierigkeit esteht darın, dass sıch celbst eın Nn mıiıt Blick auf
konkrete Institutionen definierter Zensurbegriff Je nach (Jrt und eıt ımmer auf cehr
Unterschiedliches bezog. Es oll 1m Folgenden aber keıine Geschichte der Begritfsver-
wendung geboten werden. Di1e Entscheidung, W aS als Zensur gelten hat, wırd nıcht
aufgrund zeiıtgenössischer Selbst- und Fremdbenennungen, sondern 4A45 der Perspektive
des heutigen Wissenschaftlers gefallt eın 1n diesem Sınne ahistorischer, soziologisch-
kommunikationswissenschaftlich gepragter Zugang. egen der gravierenden Umbrüche
1n der »Sattelzeit«’, ware allerdings gesondert prüfen, b der entwickelte Zensur-
begriff auch aut die Vormoderne anwendbar 1St Es geht darum, einen begrifflichen
Werkzeugkasten zusammenzustellen, mıiıt dem empirisch vorgefundene historische Phä-
OINCNEC aufgrund vergleichbarer Strukturen und Funktionen ıdealtypısch verstandenen
Begriffen zugeordnet werden können?, ohne damıt gleich Kontinultäten oder Kausalı-
taten behaupten. W/er als Hıstoriker oder Kommunikationswissenschaftler untersu-
chen möchte, W1€ sıch das Phäinomen » Zensur« über verschiedene Epochen und 1n VC1-

Sozlalgeschichte der Literatur 94), Tübingen 2003, 1—30, hler: Wolfgang LANGENBUCHER,
Einleitende Überlegungen, ın:‘ ommunikationstreiheit (wıe Anm 5 /—24; und Reinhard ÄU-
LICH, Elemente e1ner tunktionalen Dıifferenzierung der lıterarıschen Zensur. Überlegungen
Form und Wirksamkeit VOo Zensur als e1ner iıntentional adäquaten Reaktion vegenüber lıterarı-
scher Kommunıikatıion, ın:‘ > Unmoralisch sıch  « Zensur 11771 und JTahrhundert, he V,

Herbert OPFERT Erdmann WEYRAUCH (Wolfenbütteler Schriften ZUFTF Geschichte des Buch-
WOSCI1S5 13)) Wiesbaden 1988, 1//7-230, hıier: 1709 Vol auch: Deutsche ommunıkationskontrolle
des bis 20 Jahrhunderts, he V, Heinz-Dietrich FISCHER (Publizistik Hıstorische Beiträge 5
München 1987

Veol Reinhart KOSELLECK, Eıinleitung, 1n: Geschichtliche Grundbegriffe. Hıstorisches Lexikon
ZUFr politisch-sozıialen Sprache 1n Deutschland (Studienausgabe), he V, DERS., (Jtto BRUNNER
Werner (LONZE, Stuttgart 2004, Bd 1) ALILL—-XAXVILL, hıier: Zur Bedeutung dieser Epochen-
wende, die sıch schon früher 11771 Jahrhundert anbahnt, die Beıträge 1n: Zensur 1177 Jahrhundert
der Auftklärung. Geschichte Theorie Praxıs, he V, W.ilhelm HAFFS York-Gothart MIX (Das
achtzehnte Jahrhundert, Supplementa 12)) (zöttingen 2007 >Unmoralıisch sıch  « (wıe Anm. 6

Zensur und Kultur. Zwischen Weimarer Klassık und Weilmarer Republik m1L einem Ausblick bıs
heute, he. V, John McCGARTHY Werner VO der ()HEFE. (Studien und Texte Z.UF Sozlalgeschichte
der Liıteratur 51)) Tübingen 1995; als Fallstuche: Christoph (ZUGGENBÜHL, Zensur und Pressefrei-
heit. ommunıkationskontrolle 1 Zürich der Wende ZU. JTahrhundert, Zürich 1996

Veol das vorsichtige Plädoyer für eiınen solchen kultur- und epochenübergreifenden Vergleich
verschledener Zensurtormen bei MÜLLER, Zensur (wıe Anm 6 76 Den Versuch, eınen >»Rahmen

skizzıeren«, unternımmt auch BUCHLOH, Überlegungen (wıe Anm 5 112f., 130; und ÄULICH,
Elemente (wıe Anm. 6 183 213, mochte > Zensur Aals transepochales Kulturphänomen, das S1e
hne Zweitel 1SE«, beschreiben.
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gungen in der Moderne typologisiert werden sollen. Am Terminus »Zensur« führt dabei
kein Weg vorbei, auch wenn es primär darum geht, Möglichkeiten zur Unterscheidung
verschiedener Phänomene aufzuzeigen, und die Bezeichnung des Unterschiedenen se-
kundär ist. »Zensur« ist von verwandten Formen der Kommunikationslenkung begriff-
lich zu trennen und dann ihrerseits zu differenzieren.

Dieses Vorhaben läuft zwangsläufig auf eine Gratwanderung hinaus: Einerseits muss
der Zensurbegriff präzise definiert werden, um ihn überhaupt noch für die Unterschei-
dung verwandter Phänomene gebrauchen zu können und ihn nicht zu einem unscharfen
Oberbegriff verkommen zu lassen, zu einem bloßen Synonym für »Kommunika-
tionslenkung« oder »soziale Kontrolle«. Andererseits sollte »Zensur« nicht so eng ge-
fasst werden, dass damit nur noch Marginales oder Singuläres bezeichnet wird, das sich
dem historischen Vergleich entzieht.

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass sich selbst ein enger – mit Blick auf
konkrete Institutionen definierter – Zensurbegriff je nach Ort und Zeit immer auf sehr
Unterschiedliches bezog. Es soll im Folgenden aber keine Geschichte der Begriffsver-
wendung geboten werden. Die Entscheidung, was als Zensur zu gelten hat, wird nicht
aufgrund zeitgenössischer Selbst- und Fremdbenennungen, sondern aus der Perspektive
des heutigen Wissenschaftlers gefällt – ein in diesem Sinne ahistorischer, soziologisch-
kommunikationswissenschaftlich geprägter Zugang. Wegen der gravierenden Umbrüche
in der »Sattelzeit«7, wäre allerdings gesondert zu prüfen, ob der so entwickelte Zensur-
begriff auch auf die Vormoderne anwendbar ist. Es geht darum, einen begrifflichen
Werkzeugkasten zusammenzustellen, mit dem empirisch vorgefundene historische Phä-
nomene aufgrund vergleichbarer Strukturen und Funktionen idealtypisch verstandenen
Begriffen zugeordnet werden können8, ohne damit gleich Kontinuitäten oder Kausali-
täten zu behaupten. Wer als Historiker oder Kommunikationswissenschaftler untersu-
chen möchte, wie sich das Phänomen »Zensur« über verschiedene Epochen und in ver-

Sozialgeschichte der Literatur 94), Tübingen 2003, 1–30, hier: 6. – Wolfgang L. Langenbucher,
Einleitende Überlegungen, in: Kommunikationsfreiheit (wie Anm. 5), 7–24; und Reinhard Au-
lich, Elemente einer funktionalen Differenzierung der literarischen Zensur. Überlegungen zu
Form und Wirksamkeit von Zensur als einer intentional adäquaten Reaktion gegenüber literari-
scher Kommunikation, in: »Unmoralisch an sich…«. Zensur im 18. und 19. Jahrhundert, hg. v.
Herbert G. Göpfert u. Erdmann Weyrauch (Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buch-
wesens 13), Wiesbaden 1988, 177–230, hier: 179. Vgl. auch: Deutsche Kommunikationskontrolle
des 15. bis 20. Jahrhunderts, hg. v. Heinz-Dietrich Fischer (Publizistik – Historische Beiträge 5),
München u.a. 1982.
7 Vgl. Reinhart Koselleck, Einleitung, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon
zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland (Studienausgabe), hg. v. Ders., Otto Brunner u.
Werner Conze, Stuttgart 2004, Bd. 1, XIII–XXVIII, hier: XV. Zur Bedeutung dieser Epochen-
wende, die sich schon früher im 18. Jahrhundert anbahnt, die Beiträge in: Zensur im Jahrhundert
der Aufklärung. Geschichte – Theorie – Praxis, hg. v. Wilhelm Haefs u. York-Gothart Mix (Das
achtzehnte Jahrhundert, Supplementa 12), Göttingen 2007. – »Unmoralisch an sich…« (wie Anm. 6).
– Zensur und Kultur. Zwischen Weimarer Klassik und Weimarer Republik mit einem Ausblick bis
heute, hg. v. John A. McCarthy u. Werner von der Ohe (Studien und Texte zur Sozialgeschichte
der Literatur 51), Tübingen 1995; als Fallstudie: Christoph Guggenbühl, Zensur und Pressefrei-
heit. Kommunikationskontrolle in Zürich an der Wende zum 19. Jahrhundert, Zürich 1996.
8 Vgl. das vorsichtige Plädoyer für einen solchen kultur- und epochenübergreifenden Vergleich
verschiedener Zensurformen bei Müller, Zensur (wie Anm. 6), 26f. Den Versuch, einen »Rahmen
zu skizzieren«, unternimmt auch Buchloh, Überlegungen (wie Anm. 5), 112f., 130; und Aulich,
Elemente (wie Anm. 6), 183 u. 213, möchte »Zensur als transepochales Kulturphänomen, das sie
ohne Zweifel ist«, beschreiben.
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schiedenen Läandern entwickelt hat, annn nıcht eintach 1ne rechtspositivistische oder
normatıve Definition übernehmen, die 1Ur das ZUFLF Zensur erklärt, W 4S heute als nıcht
(mehr) legitim und legal oilt. Wer Zensur 1Ur 1n Zeıten und Läandern beobachtet, die den
hier und heuteenMa{fistäben nıcht gerecht werden, droht 1n 1ne kulturchauvi-
nıstische Perspektive vertallen. Um historische Entwicklungen aufzuzeigen, das
Bleibende 1m Wandel bezeichnen, 1St vielmehr eın Zensurbegriff vonnoten, der nıcht
VO moralıschen Wertungen US$

Iso W as 1St Zensur? Oder, anders DESAYZL W1@e annn eın Hıstoriker oder Soz1alwıs-
senschaftler diesen Begriff definieren, ıhn eiınem nutzlichen Werkzeug —-
chen? Mıt » Zensur« werden 1m Folgenden eınerselts Kommunikations- und and-
lungsprozesse als Formen der Kommunikationslenkung bezeichnet, andererseılts soz1ale
5Systeme und Instıtutionen, die sıch ausdifferenzieren, WEn S1E siıch aut diese Kommu-
nıkationstormen spezıalisieren. Diese Instiıtutionen greifen allerdings häufig auch auf
andere Formen der Kommunikationslenkung zurück und sınd historisch cehr Nntier-
schiedlich ausgepragt, W zunachst die Beschreibung der Zensur als orm und
TOZESS 1m Vordergrund steht. Im Folgenden werden zunachst verschiedene Kriterien
ZUFLF FEıngrenzung des Zensurbegriffs diskutiert. Auf dieser Basıs annn dann versucht
werden, » Zensur« detinıeren und ıhre Spezifika 1n Moderne und Postmoderne 1m
Allgemeinen SOWI1e 1n der gvegenwärtıigen Bundesrepublıik Deutschland 1m Besonderen
herauszuarbeiten. Di1e Beschreibungen sollen dabei nıcht 1Ur aut die lıterarısche Zensur?
1m CHNSCICH Sınne, sondern auch aut andere Bereiche anwendbar se1n, ZU Beispiel auf
private und nıcht-schriftliche Kommunikationen ohne küunstlerischen AÄnspruch. Ab-
schließfßend wırd dann, nach der pragmatısch begründeten Deskription und Definition
der Zensur, das mıiıt diesem Begriff Ertasste mıiıt Blick auf se1ne Legıitimitat 1m demokra-
tischen Rechtsstaat bewertet.

Eıngrenzungen des Zensurbegriffs
Eıne Definition der Zensur annn auf die problematische Unterscheidung VO primar
kommunikatiıven und primar gegenständlichen Handlungen! aum verzichten. Es
duürtte weitgehend unstrittig se1n, dass bel Zensur die Regulation VOoO  5 Semantik, VO

Aussagen, VOoO  5 Kommunikationen 1m Fokus steht. Selbstverständlich sınd diese Kom-
munıkationen aber auch als Sprechakte beschreiben, und S1E wıirken sıch noch dazu
oft durch ıhren normatıven Charakter aut gegenständliche Handlungen aUS Von Zensur
annn siıcherlich gesprochen werden, WEn (Jesten und gegenständliche Handlun-
SCH geht, bel denen der zeichenhaft-symbolische Aspekt überwiegt, W1€ ZU Beispiel
beım Hıssen eıner Flagge. Das Verbot VO Handlungen W1€ Betrug, Diebstahl und
ord 1ST mıiıt dem Zensurbegriff dagegen nıcht mehr tassen. Diese Klarstellung Mag
banal klingen, 1ST aber notwendig angesichts VO Versuchen, Zensur {nıicht 1Ur die

Auf diese beschränken sich viele der zıtlerten Autoren, z B ÄULICH, Elemente (wıe Anm 6
U1la (UTTO, Dhie literarısche Zensur Aals Problem der Soz10log1e der Politik, Stuttgart 1968 Armın
BIERMANN, >Gefährliche Lıteratur« Ökızze e1ner Theorıie der lıterarıschen Zensur, ın:‘ Wolfen-
bütteler Notizen ZUFr Buchgeschichte 1 5 1988, 1—)8

/Zur Komplementarıtät VOo ommunıkatiıon und Handlung vel z 5 Siegfried SCHMIDT, (Je-
schichten und Diskurse. Abschied VOo Konstruktivismus, Reinbek 2003, 78$ Holger ÄRNING,
Dhie Macht des Heiıls und das Unhe:l der Macht Diskurse VO Katholizısmus und Nationalsoz1ia-
lısmus 11771 Jahr 1934 e1INe exemplarısche Diskursanalyse, Paderborn 2008, 1743
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schiedenen Ländern entwickelt hat, kann nicht einfach eine rechtspositivistische oder
normative Definition übernehmen, die nur das zur Zensur erklärt, was heute als nicht
(mehr) legitim und legal gilt. Wer Zensur nur in Zeiten und Ländern beobachtet, die den
hier und heute vertretenen Maßstäben nicht gerecht werden, droht in eine kulturchauvi-
nistische Perspektive zu verfallen. Um historische Entwicklungen aufzuzeigen, um das
Bleibende im Wandel zu bezeichnen, ist vielmehr ein Zensurbegriff vonnöten, der nicht
von moralischen Wertungen ausgeht

Also: Was ist Zensur? Oder, anders gesagt: Wie kann ein Historiker oder Sozialwis-
senschaftler diesen Begriff definieren, um ihn zu einem nützlichen Werkzeug zu ma-
chen? Mit »Zensur« werden im Folgenden einerseits Kommunikations- und Hand-
lungsprozesse als Formen der Kommunikationslenkung bezeichnet, andererseits soziale
Systeme und Institutionen, die sich ausdifferenzieren, wenn sie sich auf diese Kommu-
nikationsformen spezialisieren. Diese Institutionen greifen allerdings häufig auch auf
andere Formen der Kommunikationslenkung zurück und sind historisch sehr unter-
schiedlich ausgeprägt, weswegen zunächst die Beschreibung der Zensur als Form und
Prozess im Vordergrund steht. Im Folgenden werden zunächst verschiedene Kriterien
zur Eingrenzung des Zensurbegriffs diskutiert. Auf dieser Basis kann dann versucht
werden, »Zensur« zu definieren und ihre Spezifika in Moderne und Postmoderne im
Allgemeinen sowie in der gegenwärtigen Bundesrepublik Deutschland im Besonderen
herauszuarbeiten. Die Beschreibungen sollen dabei nicht nur auf die literarische Zensur9

im engeren Sinne, sondern auch auf andere Bereiche anwendbar sein, zum Beispiel auf
private und nicht-schriftliche Kommunikationen ohne künstlerischen Anspruch. Ab-
schließend wird dann, nach der pragmatisch begründeten Deskription und Definition
der Zensur, das mit diesem Begriff Erfasste mit Blick auf seine Legitimität im demokra-
tischen Rechtsstaat bewertet.

I. Eingrenzungen des Zensurbegriffs

Eine Definition der Zensur kann auf die problematische Unterscheidung von primär
kommunikativen und primär gegenständlichen Handlungen10 kaum verzichten. Es
dürfte weitgehend unstrittig sein, dass bei Zensur die Regulation von Semantik, von
Aussagen, von Kommunikationen im Fokus steht. Selbstverständlich sind diese Kom-
munikationen aber auch als Sprechakte zu beschreiben, und sie wirken sich noch dazu
oft durch ihren normativen Charakter auf gegenständliche Handlungen aus. Von Zensur
kann sicherlich gesprochen werden, wenn es um Gesten und gegenständliche Handlun-
gen geht, bei denen der zeichenhaft-symbolische Aspekt überwiegt, wie zum Beispiel
beim Hissen einer Flagge. Das Verbot von Handlungen wie Betrug, Diebstahl und
Mord ist mit dem Zensurbegriff dagegen nicht mehr zu fassen. Diese Klarstellung mag
banal klingen, ist aber notwendig angesichts von Versuchen, unter Zensur »nicht nur die

9 Auf diese beschränken sich viele der zitierten Autoren, z.B. Aulich, Elemente (wie Anm. 6). –
Ulla Otto, Die literarische Zensur als Problem der Soziologie der Politik, Stuttgart 1968. – Armin
Biermann, »Gefährliche Literatur« – Skizze einer Theorie der literarischen Zensur, in: Wolfen-
bütteler Notizen zur Buchgeschichte 13, 1988, 1–28.
10 Zur Komplementarität von Kommunikation und Handlung vgl. z.B. Siegfried J. Schmidt, Ge-
schichten und Diskurse. Abschied vom Konstruktivismus, Reinbek 2003, 78f. – Holger Arning,
Die Macht des Heils und das Unheil der Macht. Diskurse von Katholizismus und Nationalsozia-
lismus im Jahr 1934 – eine exemplarische Diskursanalyse, Paderborn u.a. 2008, 37–43.
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staatlıchen Ma{fßnahmen ZUFLF Kontrolle VO Schriftlichkeit und Symbolproduktion«,
sondern allgemeın »dıie teıls subtile, teıls krasse Bevormundung >kleiner« Leute VOoO  5 Se1-
ten >hoöherer« Autorıtätsınstanzen« verstehen 1ne Definition, die John CU.ar-
thy gleich wıeder aut die »Überwachung symbolischer Sınnstiftung und Wirklichkeits-
deutung«!! enggeführt hat, während Ute Danıel 1n Anlehnung die trühneuzeıtliche
» Kırchenzensur« auch die Kontrolle VOoO  5 Festen und Feiern als Zensur untersucht!?.

Kommunikationen und zumındest dem AÄnspruch nach das dadurch entstehende
Wıssen können aut SanNz unterschiedliche Welisen geregelt und kontrolliert werden, /Zen-
SUur 1St 1ne spezifische orm der Kommunikationslenkung, der zahlreiche unktio-
nale Äquivalénte13 denkbar sınd. Im Folgenden wırd S1E aut der Basıs systemtheoreti-
scher Überlegungen und VOTL allem lıteraturwissenschafttlicher Diskussionen 1n drei
ogroßen Schritten zunaäachst VO verwandten Phäinomenen unterschieden: Erstens über
ıhre Negatıvıtat, zweıtens über den ‚Versuch der Umweltsteuerung« und drıttens über
ıhre tormellen Sanktionsmöglichkeiten drei Kennzeichen, die sıch mehr oder wenıger
explizıt auch 1n den Begritfsbestimmungen bel Beate Müller!* und Stephan Buchloh!5
tinden lassen.

Negatıvität
Kommunikationslenkung annn durch die Unterdrückung unerwünschter Aussagen
oder die Förderung erwünschter Aussagen erfolgen. Der Begriff » Zensur« 1ST gewÖhn-
ıch Fall vorbehalten: Zensur 1St durch ıhre Negatıvıtat gekennzeichnet, S1E
dient der Verhinderung VO Kommunikation. S1e 1ST damıt, kommunikationswissen-
schaftlich gesehen, eın seltsames Phänomen: Normalerweiıse sınd Kommunikationen
darauf angelegt, Anschlussmöglichkeiten eröffnen!®. Di1e Zensur wıdmet sıch hinge-
SCH Aussagen, die gerade nıcht welılter kommuniziert werden sollen Ofrt versucht S1E da-
bel, die Kommunikation nıcht 1Ur der iındızierten Aussagen, sondern auch der Tatsache
der Unterdrückung unterbinden””, keıine unnötıige Aufmerksamkeıit wecken
und nıcht W1€ erbung wıirken!®8.

11 John MCCGARTHY, Eınleitung. Zensur und Kultur: » Autoren nıcht Autorıitäten!«, ın:‘ Zensur
und Kultur (wıe Anm. 7 1—-13, hler:

Veol Ute DANIEL, Zensur und Volkskultur 11771 Jahrhundert. Die Feiertagsfrage 11771 Suden
des alten Reichs,; ın:‘ Zensur und Kultur (wıe Anm. 7 14—216
13 Veol V. BIERMANN, Literatur (wıe Anm. 9 3) der als tunktionale Aquivalente ZUFr Zensur
>Unterlassen VO Zensur« und »Abschreckung durch Zensur(gesetze)« ang1bt, dazu auch
Anm. 6 $ (ZUGGENBÜHL, Zensur (wıe Anm. 7 /Zu überlegen ware, ob nıcht eher dAje hıer VO
der Zensur unterschiedenen Formen der Kommunikationslenkung, W1€e z 5 und Protest, Aals
tunktionale Aquivalente beschrieben werden können, m1L denen dieselben auftretenden Probleme
auf e1INe alternatıve \Welse bewältigen S1Ncdl.

MÜLLER, Zensur (wıe Anm 6
15 BUCHLOH, Überlegungen (wıe Anm 5

Veol z 5 Nıklas LUHMANN, Soz1lale 5ysteme. Grundri(ß elner allgemeınen Theorie, Frankfurt
(Maın 1987,

Ihese Struktur erinnert die e1NEes reflexiven Geheimnisses, vel., m1L Verweıs auf Burkhard
Sıevers, JToachım \WESTERBARKEY, Das Geheimnis. /Zur tunktionalen Ambivalenz VOo Kommuni-
kationsstrukturen, Opladen 1991, Das Verbot des Abdrucks von Zensurlücken 11771 Ormarz
Wr daher L1Ur konsequent, vel Wolfram SIEMANN, Zensur 11771 Übergang ZUFTF Moderne: Dhie Be-
deutung des »langen Jahrhunderts«, ın:‘ Zensur 11771 Jahrhundert der Aufklärung (wıe Anm. 7
35/-388, hıer: 169
18 Dhie Strategıe des Vatiıkans scheint 1n dieser Hınsıcht wenı1g erfolgreich SCWESCH Se1In. » [ JDer
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staatlichen Maßnahmen zur Kontrolle von Schriftlichkeit und Symbolproduktion«,
sondern allgemein »die teils subtile, teils krasse Bevormundung ›kleiner‹ Leute von Sei-
ten ›höherer‹ Autoritätsinstanzen« zu verstehen – eine Definition, die John A. McCar-
thy gleich wieder auf die »Überwachung symbolischer Sinnstiftung und Wirklichkeits-
deutung«11 enggeführt hat, während Ute Daniel in Anlehnung an die frühneuzeitliche
»Kirchenzensur« auch die Kontrolle von Festen und Feiern als Zensur untersucht12.

Kommunikationen und – zumindest dem Anspruch nach – das dadurch entstehende
Wissen können auf ganz unterschiedliche Weisen geregelt und kontrolliert werden, Zen-
sur ist eine spezifische Form der Kommunikationslenkung, zu der zahlreiche funktio-
nale Äquivalente13 denkbar sind. Im Folgenden wird sie auf der Basis systemtheoreti-
scher Überlegungen und vor allem literaturwissenschaftlicher Diskussionen in drei
großen Schritten zunächst von verwandten Phänomenen unterschieden: Erstens über
ihre Negativität, zweitens über den ›Versuch der Umweltsteuerung‹ und drittens über
ihre formellen Sanktionsmöglichkeiten – drei Kennzeichen, die sich mehr oder weniger
explizit auch in den Begriffsbestimmungen bei Beate Müller14 und Stephan Buchloh15

finden lassen.

1. Negativität

Kommunikationslenkung kann durch die Unterdrückung unerwünschter Aussagen
oder die Förderung erwünschter Aussagen erfolgen. Der Begriff »Zensur« ist gewöhn-
lich ersterem Fall vorbehalten: Zensur ist durch ihre Negativität gekennzeichnet, sie
dient der Verhinderung von Kommunikation. Sie ist damit, kommunikationswissen-
schaftlich gesehen, ein seltsames Phänomen: Normalerweise sind Kommunikationen
darauf angelegt, Anschlussmöglichkeiten zu eröffnen16. Die Zensur widmet sich hinge-
gen Aussagen, die gerade nicht weiter kommuniziert werden sollen. Oft versucht sie da-
bei, die Kommunikation nicht nur der indizierten Aussagen, sondern auch der Tatsache
der Unterdrückung zu unterbinden17, um keine unnötige Aufmerksamkeit zu wecken
und nicht wie Werbung zu wirken18.

11 John A. McCarthy, Einleitung. Zensur und Kultur: »Autoren nicht Autoritäten!«, in: Zensur
und Kultur (wie Anm. 7), 1–13, hier: 1.
12 Vgl. Ute Daniel, Zensur und Volkskultur im 18. Jahrhundert. Die Feiertagsfrage im Süden
des alten Reichs, in: Zensur und Kultur (wie Anm. 7), 14–36.
13 Vgl. v.a. Biermann, Literatur (wie Anm. 9), 3, der als funktionale Äquivalente zur Zensur u.a.
»Unterlassen von Zensur« und »Abschreckung durch Zensur(gesetze)« angibt, dazu auch
Anm. 63; Guggenbühl, Zensur (wie Anm. 7), 29. Zu überlegen wäre, ob nicht eher die hier von
der Zensur unterschiedenen Formen der Kommunikationslenkung, wie z.B. PR und Protest, als
funktionale Äquivalente beschrieben werden können, mit denen dieselben auftretenden Probleme
auf eine alternative Weise zu bewältigen sind.
14 Müller, Zensur (wie Anm. 6).
15 Buchloh, Überlegungen (wie Anm. 5).
16 Vgl. z.B. Niklas Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt
(Main) 1987, 62.
17 Diese Struktur erinnert an die eines reflexiven Geheimnisses, vgl., mit Verweis auf Burkhard
Sievers, Joachim Westerbarkey, Das Geheimnis. Zur funktionalen Ambivalenz von Kommuni-
kationsstrukturen, Opladen 1991, 23. Das Verbot des Abdrucks von Zensurlücken im Vormärz
war daher nur konsequent, vgl. Wolfram Siemann, Zensur im Übergang zur Moderne: Die Be-
deutung des »langen 19. Jahrhunderts«, in: Zensur im Jahrhundert der Aufklärung (wie Anm. 7),
357–388, hier: 369.
18 Die Strategie des Vatikans scheint in dieser Hinsicht wenig erfolgreich gewesen zu sein. »Der
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Naturlich besetzen Public Relations, Werbung, Propaganda, Mıssıon und die ıdeelle
und tinanzıelle Förderung genehmer » Aussagenproduzenten« einen KRaum, 4A45 dem —-
dere mögliche Aussagen verdrängt werden. Dennoch 1St die Förderung erwünschter
Kommunikation anderes als die Unterdrückung unerwunschter. In Anlehnung
Foucaults Machtbegriff ausgerechnet die » Produktivität« VOoO  5 Zensur betonen, W1€
Vertreter der » New Censorship« auf der Grundlage e1nes cehr weıt gefassten Zensurbe-
oriffs machen!?, 1ST daher 1ne cehr eigenwillige Akzentsetzung. Selbstverständlich
möglıchen Eerst die Spielregeln, eın (Sprach-)Spiel spielen, und selbstverständlich VC1-

ursacht Zensur Not, die ertinderisch macht. An ıhrem priımar restriktiven Charakter
andert das allerdings wenı1g. uch Approbationen W1€ das Imprimatur und Privilegien
zeichnen ‚Wr das Erlaubte AaUsS, sınd häufig mıiıt Lob verbunden und haben daher durch-
4A45 1ne posıtıve Diımension“ Instrumente der Zensur sınd S1E aber 1Ur VOTL dem Hın-
tergrund einer umftfassenden Negatıvıtat: Ausgangszustand erke 1ST das Verbot.

Eınen Sondertall stellt die Kanonisierung dar, die oft gemeınsam mıiıt der Zensur ab-
gehandelt wırd2! Dafüur z1Dt ULE Gründe: Zweıtellos sınd Zensur und Kanon CHS
verwandt. W/er ZU Beispiel eın bestimmtes Lehrbuch fur den Unterricht vorschreıbt,
schliefßt damıt alle anderen Bucher aUS Verständlicherweise sınd solche Kanons daher
hei(ß umkämpftt. Tatsächlich annn die Aufßerung unerwunschter Aussagen unwahr-
scheinlich vemacht werden, WEn Buücher nıcht 1n den Kanon der Biıbel oder 1n einen
Lehrplan aufgenommen oder VOoO  5 eintlussreichen Kritikern empfohlen werden. Sicher-
ıch dienen Kanons der Zensur als Reterenz, missliebige Aussagen erkennen.
Zensur W1€ Kanon eruhen auf der Unterscheidung zwıischen Rezeptionswürdigem und
nıcht Rezeptionswürdigem; und 1n Zzewısser We1ise bildet das, W 4S die Zensur passıert
hat, den Kanon des Erlaubten??. Insotern gilt: » Zensur bedeutet ımmer Kanon, aber Ka-
1O  5 nıcht ımmer Zensur«**. Nur weıl der Kanon der Zensur als Miıttel dienen kann, siınd
Zensur und Kanonisierung noch nıcht gleichzusetzen. Im Fokus des Kanons steht, W aS
kommuniziert werden soll, 1m Fokus der Zensur das Verhindernde, das der Kanon
zumeıst, W1€ Beate Muüller teststellt, unangeTLaSteL lässt?2+.

Papst macht Reklame« lautet dAje Überschrift des Prologs ın:‘ Hubert WOLEFE, Index. Der Vatıkan
und die verbotenen Bücher, München 2006, 7 —1

Veol z 5 Robert POST, Censorship and Sılencing, ın:‘ Censorship and Sılencıing. Practices of
Cultural Regulatıon, he DERS., Los Angeles 1998, 1—-12, hıer: I Judıth BUTLER, Ruled (Jut.
Vocabularies of the CGensor, 1n: Ebd., 24/-260U, hıer: J4A7 Veol auch dAje zusammenTAasSssende Krıitik
bei MÜLLER, Zensur (wıe Anm 6 —G
20 Ahnliches olt auch für den » Ihemenplan« des DDR-Mınısteriums für Kultur, vgl Robert
]) ARNTON, Zensur 11771 Vergleich. Frankreich 1789, dAje [[}  p 1989, ın:‘ enschenrechte 1n der (Je-
schichte, he V, Olwen HUFTON, Frankfurt (Maın 111—139, hıer: V. 115
71 Aleıda und Jan sSsmMAann beispielsweise sehen sowohl die restriktive Zensur Aals auch die krea-
L1ve EXL- und Sinnpflege Aals Instıtutionen Z.UF Wahrung e1NEes Kanons, vel Aleıda ASSMANN/ Jan
ÄSSMANN, Kanon und Zensur, ın:‘ Kanon und Zensur. AÄrchäologie der lıterarıschen ommunıka-
102 1L, he V, I)IESS., München 1987, /—27/, hıier: V. 1 1—1 5) kritisch dazu MÜLLER, Zensur (wıe
Anm. 6 11%
7 Veol diesen Argumenten MÜLLER, Zensur (wıe Anm. 6 12—-14, dAie jedoch betont, dass
»Genese, Trägerschaft, Adressaten und Äutorıität« S 13) VOo Kanon und Zensur unterschiedlich
sınd, Zensur (weıt mehr Aals der Kanon) der Legitimation und der instıtutionellen Verankerung
bedarf und 1 e1ner Gesellschaft oft viele verschledene Kanons nebeneinander ex1istieren können.
723 Ebd.,
24 Veol eb
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Natürlich besetzen Public Relations, Werbung, Propaganda, Mission und die ideelle
und finanzielle Förderung genehmer »Aussagenproduzenten« einen Raum, aus dem an-
dere mögliche Aussagen verdrängt werden. Dennoch ist die Förderung erwünschter
Kommunikation etwas anderes als die Unterdrückung unerwünschter. In Anlehnung an
Foucaults Machtbegriff ausgerechnet die »Produktivität« von Zensur zu betonen, wie es
Vertreter der »New Censorship« auf der Grundlage eines sehr weit gefassten Zensurbe-
griffs machen19, ist daher eine sehr eigenwillige Akzentsetzung. Selbstverständlich er-
möglichen erst die Spielregeln, ein (Sprach-)Spiel zu spielen, und selbstverständlich ver-
ursacht Zensur Not, die erfinderisch macht. An ihrem primär restriktiven Charakter
ändert das allerdings wenig. Auch Approbationen wie das Imprimatur und Privilegien
zeichnen zwar das Erlaubte aus, sind häufig mit Lob verbunden und haben daher durch-
aus eine positive Dimension20 – Instrumente der Zensur sind sie aber nur vor dem Hin-
tergrund einer umfassenden Negativität: Ausgangszustand neuer Werke ist das Verbot.

Einen Sonderfall stellt die Kanonisierung dar, die oft gemeinsam mit der Zensur ab-
gehandelt wird21. Dafür gibt es gute Gründe: Zweifellos sind Zensur und Kanon eng
verwandt. Wer zum Beispiel ein bestimmtes Lehrbuch für den Unterricht vorschreibt,
schließt damit alle anderen Bücher aus. Verständlicherweise sind solche Kanons daher
heiß umkämpft. Tatsächlich kann die Äußerung unerwünschter Aussagen unwahr-
scheinlich gemacht werden, wenn Bücher nicht in den Kanon der Bibel oder in einen
Lehrplan aufgenommen oder von einflussreichen Kritikern empfohlen werden. Sicher-
lich dienen Kanons der Zensur als Referenz, um missliebige Aussagen zu erkennen.
Zensur wie Kanon beruhen auf der Unterscheidung zwischen Rezeptionswürdigem und
nicht Rezeptionswürdigem; und in gewisser Weise bildet das, was die Zensur passiert
hat, den Kanon des Erlaubten22. Insofern gilt: »Zensur bedeutet immer Kanon, aber Ka-
non nicht immer Zensur«23. Nur weil der Kanon der Zensur als Mittel dienen kann, sind
Zensur und Kanonisierung noch nicht gleichzusetzen. Im Fokus des Kanons steht, was
kommuniziert werden soll, im Fokus der Zensur das zu Verhindernde, das der Kanon
zumeist, wie Beate Müller feststellt, unangetastet lässt24.

Papst macht Reklame« lautet die Überschrift des Prologs in: Hubert Wolf, Index. Der Vatikan
und die verbotenen Bücher, München 2006, 7–10.
19 Vgl. z.B. Robert C. Post, Censorship and Silencing, in: Censorship and Silencing. Practices of
Cultural Regulation, hg. v. Ders., Los Angeles 1998, 1–12, hier: 2f. – Judith Butler, Ruled Out.
Vocabularies of the Censor, in: Ebd., 247–260, hier: 247. Vgl. auch die zusammenfassende Kritik
bei Müller, Zensur (wie Anm. 6), 3–6.
20 Ähnliches gilt auch für den »Themenplan« des DDR-Ministeriums für Kultur, vgl. Robert
Darnton, Zensur im Vergleich. Frankreich 1789, die DDR 1989, in: Menschenrechte in der Ge-
schichte, hg. v. Olwen Hufton, Frankfurt (Main) 21999, 111–139, hier: v.a. 115.
21 Aleida und Jan Assmann beispielsweise sehen sowohl die restriktive Zensur als auch die krea-
tive Text- und Sinnpflege als Institutionen zur Wahrung eines Kanons, vgl. Aleida Assmann/Jan
Assmann, Kanon und Zensur, in: Kanon und Zensur. Archäologie der literarischen Kommunika-
tion II, hg. v. Diess., München 1987, 7–27, hier: v.a. 11–15, kritisch dazu Müller, Zensur (wie
Anm. 6), 11f.
22 Vgl. zu diesen Argumenten Müller, Zensur (wie Anm. 6), 12–14, die jedoch betont, dass
»Genese, Trägerschaft, Adressaten und Autorität« (S. 13) von Kanon und Zensur unterschiedlich
sind, Zensur (weit mehr als der Kanon) der Legitimation und der institutionellen Verankerung
bedarf und in einer Gesellschaft oft viele verschiedene Kanons nebeneinander existieren können.
23 Ebd., 12.
24 Vgl. ebd., 13.
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Versuch der Umweltsteuerung
Fuür 1ne systemtheoretische Typologie der Kommunikationslenkung 1St 1ne weıtere
Unterscheidung naheliegend, und ‚Wr zwıischen 5System und Umwelt. Jede Kommun-ıui-
katıon basıert auf der Auswahl eıner Aussage 4A45 mehreren Möglichkeiten, legt be-
stimmte Anschlussmöglichkeiten nahe und schliefßt andere aUS Immer WEn -
Sagl wiırd, bleibt anderes CSagLT, und dabei spielen die Leitunterscheidungen
und die difterenzierten Entscheidungsprogramme soz1aler 5Systeme und Urganısationen
1ne zentrale Rolle Jedes soz1ale 5System unterscheidet erwunschte und unerwunschte
Aussagen. Vereintacht ZDESAYZL Di1e Politik waählt Aussagen, die Macht festigen, die Wrt-
schaft solche, die (Gsew1ınn bringen, und die Religion versucht, das eıl tördern.

Aufßerdem begrenzen die Vorgaben VOoO  5 spezifischen Berufs- und Mitgliedsrollen
den Bereich des Sagbaren. W’/enn jemand auf eıner wıssenschaftlichen Tagung endlos AaLLS
dem Teletonbuch vorliest oder anstöfßige Wıtze erzäahlt, wırd aum eın Zzweıtes Mal
eingeladen werden. Er musste aber mıiıt Wıderspruch rechnen, wurde siıch daraufhin
als Opfer VOoO  5 Zensur gerieren. W/er einen Vortrag hält, hat se1ne W/orte 1n einer Ärt und
\We1ise auszuwählen, die der akademıiıschen Rolle und dem Habıtus entspricht, die ıhm
zugewıesen wurde und die der Redner 1n der Regel auch grundsätzlich akzeptiert hat
Wissenschaftler, Prıiester, Richter, ÄI'Zt€Z E sınd teilweıse riıtualisıerten Kommunika-
t1onen verpflichtet, die S1E nıcht ungestraft können. Und alle haben ZEWI1SSE
Kanons respektieren: Gesetzessammlungen, heilige Bücher, Standardwerke der Leh-

Bibliothekare entscheiden über die Anschaffung oder Nichtanschaffung VO Bu-
chern, und auch Journalısten wählen, ıhren Berufs- und Miıtgliedsrollen entsprechend,
bestimmte Intormationen AaUsS, andere aber eben nıcht?e. Selbstverständlich stellen S1E da-
bel die Wunsche der Leser 1n Rechnung, und S1E Orlentieren siıch auch normatıven
Vorgaben, W1€ S1e 1m Pressekodex?’ zusammengefasst sınd. Solange die Journalısten ıhrer
alltäglichen Arbeıt aber Kriterien anlegen, die ıhrer Beruftfsrolle und ıhrem Selbstver-
standnıs entsprechen, ware » Z ensur« und auch 5Selbstzensur« nıcht der ANSCINCSSCHLIC
Begriff fur diese professionelle Aussagenauswahl aufgrund eıgener Entscheidungs-
TOSTAMTME, uch die Geheimhaltung“? 1St, solange S1E den systemeıgenen Funktionen
tolgt, mıiıt »(Selbst-)Zensur« nıcht treftfend bezeichnet. Als Informationsboykott annn S1E
jedoch ZU Sanktionsmuttel der Zensur werden??.

25 Mıt dahz \hnlichen Argumenten wendet sıch auch BIERMANN, Liıteratur (wıe Anm. 9 2f., mC-
SCH eınen sehr ausgeweıteten Zensurbegriff.
726 /u Journalıstischen Rollen vel ZzusammenTAasSsen!: Siegfried W EISCHENBERG, Journalıstik (3
Bde.), Bad. Medienkommunikation. Theorıie und Praxıs, Opladen 1995, 525—536, den Pro-
STAn der Nachrichtenauswahl V, 1658—1 za

Pressekodex des Deutschen Presserats VO 1973, Fassung VO Dezember 2008, onlıne
http://www.presserat.ınfo/pressekodex.html (Stan Marz Von > Zensur« spricht 1n Aie-
SC Zusammenhang Horst PÖOÖTTKER, Objectivity AS (Self-)Censorship. Against the Dogmatıisation
of Professional Ethics ın Journalısm, 1n: Javnost. The Public 11/2, 2004, 8304
8 Veol \WESTERBARKEY, Geheimmnis (wıe Anm 17) Klaus MERTEN/Joachım \WESTERBARKEY, Pu-
blic Opinion und Public Relations, Dhie Wirklichkeit der Medien. Eıne Einführung 1n dAie Kom-
muniıkationswissenschaft, he V, [ )IESS. Siegfried SCHMIDT, Opladen 1994, 188—211, hıer: V.
192196 Die Unterscheidung zwıschen Geheimhaltung und Zensur wiırd oft neguert. » W/hat else 15
censorship?«, fragt m1E Blick auf den >>de facto ban SONMMNC iıntormation« 1n Russland z 5 Hedwig
de SMAELE, Limited Äccess Information AS Means of Censorship 1n Post-Communist Russıa,
ın:‘ Javnost. The Public 11/2,; 2004, 65—82, hler: 75
0 SO schelterten Heinrich VO Kleists > Berliner Abendblätter« 1811 nıcht zuletzt daran, dass ıh-
Hen dAje Polizeiberichte wurden, vel Iheter BREUER, Geschichte der lıterarıschen Zensur
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2. Versuch der Umweltsteuerung

Für eine systemtheoretische Typologie der Kommunikationslenkung ist eine weitere
Unterscheidung naheliegend, und zwar zwischen System und Umwelt. Jede Kommuni-
kation basiert auf der Auswahl einer Aussage aus mehreren Möglichkeiten, legt be-
stimmte Anschlussmöglichkeiten nahe und schließt andere aus25. Immer wenn etwas ge-
sagt wird, bleibt etwas anderes ungesagt, und dabei spielen die Leitunterscheidungen
und die differenzierten Entscheidungsprogramme sozialer Systeme und Organisationen
eine zentrale Rolle. Jedes soziale System unterscheidet erwünschte und unerwünschte
Aussagen. Vereinfacht gesagt: Die Politik wählt Aussagen, die Macht festigen, die Wirt-
schaft solche, die Gewinn bringen, und die Religion versucht, das Heil zu fördern.

Außerdem begrenzen die Vorgaben von spezifischen Berufs- und Mitgliedsrollen
den Bereich des Sagbaren. Wenn jemand auf einer wissenschaftlichen Tagung endlos aus
dem Telefonbuch vorliest oder anstößige Witze erzählt, wird er kaum ein zweites Mal
eingeladen werden. Er müsste aber mit Widerspruch rechnen, würde er sich daraufhin
als Opfer von Zensur gerieren. Wer einen Vortrag hält, hat seine Worte in einer Art und
Weise auszuwählen, die der akademischen Rolle und dem Habitus entspricht, die ihm
zugewiesen wurde und die der Redner in der Regel auch grundsätzlich akzeptiert hat.
Wissenschaftler, Priester, Richter, Ärzte: Alle sind teilweise ritualisierten Kommunika-
tionen verpflichtet, die sie nicht ungestraft sprengen können. Und alle haben gewisse
Kanons zu respektieren: Gesetzessammlungen, heilige Bücher, Standardwerke der Leh-
re. Bibliothekare entscheiden über die Anschaffung oder Nichtanschaffung von Bü-
chern, und auch Journalisten wählen, ihren Berufs- und Mitgliedsrollen entsprechend,
bestimmte Informationen aus, andere aber eben nicht26. Selbstverständlich stellen sie da-
bei die Wünsche der Leser in Rechnung, und sie orientieren sich auch an normativen
Vorgaben, wie sie im Pressekodex27 zusammengefasst sind. Solange die Journalisten ihrer
alltäglichen Arbeit aber Kriterien anlegen, die ihrer Berufsrolle und ihrem Selbstver-
ständnis entsprechen, wäre »Zensur« – und auch »Selbstzensur« – nicht der angemessene
Begriff für diese professionelle Aussagenauswahl aufgrund eigener Entscheidungs-
programme. Auch die Geheimhaltung28 ist, solange sie den systemeigenen Funktionen
folgt, mit »(Selbst-)Zensur« nicht treffend bezeichnet. Als Informationsboykott kann sie
jedoch zum Sanktionsmittel der Zensur werden29.

25 Mit ganz ähnlichen Argumenten wendet sich auch Biermann, Literatur (wie Anm. 9), 2f., ge-
gen einen zu sehr ausgeweiteten Zensurbegriff.
26 Zu journalistischen Rollen vgl. zusammenfassend Siegfried Weischenberg, Journalistik (3
Bde.), Bd. 2: Medienkommunikation. Theorie und Praxis, Opladen 1995, 525–536, zu den Pro-
grammen der Nachrichtenauswahl v.a. 168–179.
27 Pressekodex des Deutschen Presserats von 1973, Fassung vom 3. Dezember 2008, online unter:
http://www.presserat.info/pressekodex.html (Stand: 16. März 2009). Von »Zensur« spricht in die-
sem Zusammenhang Horst Pöttker, Objectivity as (Self-)Censorship. Against the Dogmatisation
of Professional Ethics in Journalism, in: Javnost. The Public 11/2, 2004, 83–94.
28 Vgl. Westerbarkey, Geheimnis (wie Anm. 17) – Klaus Merten/Joachim Westerbarkey, Pu-
blic Opinion und Public Relations, Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kom-
munikationswissenschaft, hg. v. Diess. u. Siegfried J. Schmidt, Opladen 1994, 188–211, hier: v.a.
192–196. Die Unterscheidung zwischen Geheimhaltung und Zensur wird oft negiert. »What else is
censorship?«, fragt mit Blick auf den »de facto ban on some information« in Russland z.B. Hedwig
de Smaele, Limited Access to Information as a Means of Censorship in Post-Communist Russia,
in: Javnost. The Public 11/2, 2004, 65–82, hier: 75.
29 So scheiterten Heinrich von Kleists »Berliner Abendblätter« 1811 nicht zuletzt daran, dass ih-
nen die Polizeiberichte entzogen wurden, vgl. Dieter Breuer, Geschichte der literarischen Zensur
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In der alltäglichen Routine akzeptiert der Einzelne Rollenvorgaben unhin-
terfragt Im Kontlikrtfall werden die professionellen Standards aber auch durch Sanktıio-
1918 durchgesetzt und TZWUNSCH durch Korrekturen Abmahnungen Entlassungen
Denn Instıtutionen und Urganısationen können ıhre Identität 1Ur wahren und ıhre
Funktion 1Ur wahrnehmen, WEn SIC Programme und Rollen vorgeben, denen ıhre Mıt-
olieder gerecht werden haben In jeder Redaktion, UnLversıität oder Schule, Gsrun-
de ı jeder Urganısation, z1Dt Instanzen, die diese SYSLEM- beziehungsweise a-
LLONSINTE Konformierung durchsetzen: Der Lehrer korrigliert den Schüler und verteılt
gegebenenfalls schlechte Noten der Chetredakteur teuert den treiıen Mıtarbeıter der
ständıg 1Ur SC1IHNHCN CISCHCH Fußballvereıin obrt C1M Politiker sollte siıch das Parteipro-

durchlesen und sıch bewusst SC1MN dass nıcht ohne Konsequenzen Agıtation
fur die gegnerische Fraktion betreıiben annn und C1M (GGreenpeace Pressesprecher der
siıch fur den Walfang ausspricht duürfte SC1IHNCNMN Job schnell los SC1MN Wer leiben 111 hat
die Standards verinnerlichen

Urganısationsinterne Konformierung und Zensur damıt einhergehend auch
TZWUNSCHC Rollenwahrnehmung und Selbstzensur sınd cehr ahnliche Phäinomene Di1e
Organısatli1ONSINLENNE Konformierung viele Instrumente der Zensur C1M b1iıs hın
Approbatıion und Imprimatur ber W/aSs CHSCICH Sinne Zensur verstanden
wırd zielt über die renzen des jeweiligen 5Systems hinaus Zensur 1ST nıcht auf die
Kommunikation der JE CISCHCH Instıtution oder Urganısation der Zensoren ausgerichtet
sondern ezieht sıch auf fremde Kommunikationen ZUMEIST auf 11n breıite Offentlich-
keıt““ beziehungsweise die ZESAMTE Gesellschaft zumiındest dem AÄnspruch nach b1iıs
WEeITL die Moderne hineın auch die röomische Buchzensur. E1une politische Urganısation
oder Instıitution konkurrierende Urganısationen und ewegungen oder ZU

Beispiel die Kunst oder lebensweltliche Außerungen Einzelner. Die Religion
die Wissenschaft das Recht den Journalısmus Diese Zensur VON seıiıten solcher Maächte
die celbst außerhalb der beabsichtigten Kommunikationen stehen« grenzt auch Beate

üller VO  ' selbstregulatıven Steuerungsprozessen »C11NE8 diskursiven Feldes«3!1 aAb Ste-
phan Buchloh z1ielt dieselbe Richtung, WEn >sachimmanente Qualitätsbewertung«
explizıt nıcht als Zensur autfasst”?

Selbstverstäandlich sınd die renzen zwıischen orgamsanonsmterner Konformierung
und Zensur CHSCICH Sinne tließend schon weıl Zensur auch auf veranderte Rollen-
TOSTAILI. den Urganısationen z1elt SO annn INnan ZU Beispiel durchaus VO Zen-
SUur des Journalısmus durch die Wirtschaft sprechen WEn Journalisten aut den Druck
VO Anzeigenkunden hın Nachrichten unterschlagen Denn dann arbeıten SIC nıcht
mehr nach den Leitunterscheidungen die der Journalısmus ıhnen vorgıbt und die dessen

Deutschland Heidelberg 1987 151 Beispiele AUS der Bundesrepublik liefert Rolf SULZER Pres-
Zensur der Bundesrepublik Fakten und Analysen he Michael JENZLE Lhirk

MENDE München 1981 170 187 hıer 18572
30 Entsprechend AargumenNLert auch MULLER Zensur (wıe Anm
31 Ebd
37 BUCHLOH Überlegungen (wıe Anm 116 Be1 Klaus Kanzog erscheıint hıingegen schon dAje
Prüfung orammatıkalıscher Regeln Aals Selbstzensur sSpater unterscheıidet allerdings »Prüfung
und Beurteilung« Textes, durch den Verleger VO Selbstzensur und iıntormeller Zensur
Klaus KAN7Z7O0OGC Art > Zensur literarısche« Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte
1984 00R 1049 hlıer 000 1001 Dierre Bourdieu spricht wıederum auch VO >structural CC11-

Orshıp« Ihese entstehe durch dAie Struktur des Feldes, dem C1M Diskurs produzıert wiıird und
begrenze Spezlalıstensprachen Bourdijeu bezeichnet diesen Beegriff 1ber selbst Aals »metaphor«
und VOTr Missverständnissen vol BOURDIEU Censorship (wıe Anm 138
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In der alltäglichen Routine akzeptiert der Einzelne Rollenvorgaben meistens unhin-
terfragt. Im Konfliktfall werden die professionellen Standards aber auch durch Sanktio-
nen durchgesetzt und erzwungen: durch Korrekturen, Abmahnungen, Entlassungen.
Denn Institutionen und Organisationen können ihre Identität nur wahren und ihre
Funktion nur wahrnehmen, wenn sie Programme und Rollen vorgeben, denen ihre Mit-
glieder gerecht zu werden haben. In jeder Redaktion, Universität oder Schule, im Grun-
de in jeder Organisation, gibt es Instanzen, die diese system- beziehungsweise organisa-
tionsinterne Konformierung durchsetzen: Der Lehrer korrigiert den Schüler und verteilt
gegebenenfalls schlechte Noten, der Chefredakteur feuert den freien Mitarbeiter, der
ständig nur seinen eigenen Fußballverein lobt; ein Politiker sollte sich das Parteipro-
gramm durchlesen und sich bewusst sein, dass er nicht ohne Konsequenzen Agitation
für die gegnerische Fraktion betreiben kann, und ein Greenpeace-Pressesprecher, der
sich für den Walfang ausspricht, dürfte seinen Job schnell los sein. Wer bleiben will, hat
die Standards zu verinnerlichen.

Organisationsinterne Konformierung und Zensur, sowie, damit einhergehend, auch
erzwungene Rollenwahrnehmung und Selbstzensur, sind sehr ähnliche Phänomene. Die
organisationsinterne Konformierung setzt viele Instrumente der Zensur ein, bis hin zu
Approbation und Imprimatur. Aber: Was im engeren Sinne unter Zensur verstanden
wird, zielt über die Grenzen des jeweiligen Systems hinaus. Zensur ist nicht auf die
Kommunikation der je eigenen Institution oder Organisation der Zensoren ausgerichtet,
sondern bezieht sich auf fremde Kommunikationen, zumeist auf eine breite Öffentlich-
keit30 beziehungsweise die gesamte Gesellschaft – so, zumindest dem Anspruch nach, bis
weit in die Moderne hinein auch die römische Buchzensur. Eine politische Organisation
oder Institution zensiert konkurrierende Organisationen und Bewegungen – oder zum
Beispiel die Kunst oder lebensweltliche Äußerungen Einzelner. Die Religion zensiert
die Wissenschaft, das Recht den Journalismus. Diese Zensur »von seiten solcher Mächte,
die selbst außerhalb der beabsichtigten Kommunikationen stehen«, grenzt auch Beate
Müller von selbstregulativen Steuerungsprozessen »eines diskursiven Feldes«31 ab. Ste-
phan Buchloh zielt in dieselbe Richtung, wenn er »sachimmanente Qualitätsbewertung«
explizit nicht als Zensur auffasst32.

Selbstverständlich sind die Grenzen zwischen organisationsinterner Konformierung
und Zensur im engeren Sinne fließend, schon weil Zensur auch auf veränderte Rollen-
programme in den Organisationen zielt. So kann man zum Beispiel durchaus von Zen-
sur des Journalismus durch die Wirtschaft sprechen, wenn Journalisten auf den Druck
von Anzeigenkunden hin Nachrichten unterschlagen. Denn dann arbeiten sie nicht
mehr nach den Leitunterscheidungen, die der Journalismus ihnen vorgibt und die dessen

in Deutschland, Heidelberg 1982, 151. Beispiele aus der Bundesrepublik liefert Rolf Sülzer, Pres-
sezensur, in: Zensur in der Bundesrepublik. Fakten und Analysen, hg. v. Michael Kienzle u. Dirk
Mende, München 1981, 170–187, hier: 182.
30 Entsprechend argumentiert auch Müller, Zensur (wie Anm. 6), 5f.
31 Ebd., 6.
32 Buchloh, Überlegungen (wie Anm. 5), 116f. Bei Klaus Kanzog erscheint hingegen schon die
Prüfung grammatikalischer Regeln als Selbstzensur, später unterscheidet er allerdings »Prüfung
und Beurteilung« eines Textes, z.B. durch den Verleger, von Selbstzensur und informeller Zensur;
Klaus Kanzog, Art. »Zensur, literarische«, in: Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte 4,
21984, 998–1049, hier: 999 u. 1001. Pierre Bourdieu spricht wiederum auch von »structural cen-
sorship«. Diese entstehe durch die Struktur des Feldes, in dem ein Diskurs produziert wird, und
begrenze z.B. Spezialistensprachen. Bourdieu bezeichnet diesen Begriff aber selbst als »metaphor«
und warnt vor Missverständnissen, vgl. Bourdieu, Censorship (wie Anm. 4), 138.
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spezifischer Funktion entsprechen Ahnlich verhält sıch MLItL Lektoren die auf Druck
der Verlagsleitung Bucher ablehnen INUSSCH die politisch nıcht sind- Di1e
Abgrenzung VO OrganısatıONSsSINTETNeEr Konformierung und Zensur wırd schliefßlich be-
sonders schwierıg, WEn Person verschiedene Rollen mıteinander Konflikt
geraten““ Klassıisches Beispiel 1ST der Theologe der der Schnittstelle VO Religion und
Wissenschaft arbeıtet und dessen Aussagen sowohl den Vorgaben der Kirche als auch
den Standards der Wissenschaft entsprechen haben

Formelle Sanktionsgewalt
Neben der Negatıvıtat und dem Versuch der Umweltsteuerung annn noch C1M drittes
Krıteriıum als konstitutiv fur Zensur CHSCICH Sinne betrachtet werden tormelle
Sanktionsgewalt® oft verbunden MI1L W, rad der Institutionalisierung
nıcht notwendigerweise orm CISCHCK Zensurbehörden sondern beispielsweise auch
durch Zuständigkeit der Polizei oder der Gerichte Zensur 151 MI1L Macht verbunden SIC
annn aber nıcht 1Ur MI1L physischer Gewalt drohen sondern auch MI1L tormellem Aus-
schluss AaLLS der Gemeıinschaftt und Verlust des Seelenheils oder wirtschattlichen Verlus-
ten Ihr liegt C1M Kontftlikt zugrunde der nıcht einvernehmlich durch Überzeugung und
Akzeptanz oder subtile Manıipulationen gelöst wiırd, sondern eben durch den E1nsatz
VO oder die Drohung MI1L Sanktionen. Diese stehen auch dann 1ı Hıntergrund, WEn
Zensierende und /Zensıerte über die letztlich veröffentlichenden Aussagen 1
Aushandlungsprozess eintreten“”.

uch die Moral, die Asthetik relig1öse und wıissenschaftliche Wahrheitsan-
sprüche begrenzen den Bereich des Sagbaren ı der Gesellschaft b1iıs hın ZU
Tabu W/er SIC verstoö(ßt WCI Unwahres Verruücktes Unverantwortliches
Getährliches Unschönes Heilsgefährdendes oder s dI Boses Sagl INUSS MI1L Gering-
schätzung, Isolierung und Missachtung rechnen ınformellen Sanktionen deren 1r. k-
samkeıt nıcht unterschätzen 151 Letztlich 151 Vereinbarungssache b al diesen
Fäallen VO >intormeller Zensur«“® sprechen 1ST Es bletet sıch jedoch allgemeıner

33 MULLER Zensur (wıe Anm 10f auf den Fall des Verlegers Kupert Murdoch der
1998 dAje Publikation der Memoiren des ehemalıgen (0ouverneurs VOo Hongkong verhindern
wollte
34 Ahnlıiıch liegt der Fall bei Eva Herman dAie VOo NDR entlassen wurde [ass S1IC für C1INEC »NEeUC
Weiblichkeit« Ce1INnNLral Wr schon problematisch dass S1IC die Stellung der Multter Nationalsoz1a-
lısmus lobte, Wr 1e] Volker Herres, Fernsehprogrammdirektor des NDR erklärte » Frau
ermans schrittstellerische Tätigkeit 151 AUS UNSCICT! Sıcht nıcht länger vereinbar INL1IL iıhrer Rolle als
Fernsehmoderatorin und alk Gastgeberin Hıer wırd a1lso dallzZ emonstratıv auf SYSLEMINLEINNE
Konformierung V1 WICSCIH den Eindruck VOo Zensur vermeıden Veol Aussagen Z.UF Nazı-
el NDR feuert Fva Herman onlıne http II www spiegel de/kultur/gesellschaft/

15158 504654 O html VO September 2007 (Stan Marz
35 Das unterstreicht auch Bodo DPILACHTA Zensur Stuttgart 2006
16 /Zur Institutionalısıerung? als Krıiterium VOo Zensur vol KANZOC Zensur (wıe Anm 32)

10724
Ie Möglichkeit VO Kompromıissen zwıschen Lıteratur und Zensur deren oft

serkleckliche Wertgemeinschaft« der >kollektives Kulturerbe« betont ÄULICH Elemente (wıe
Anm 184# ARNTON Zensur (wıe Anm 20) 119 133 138 spricht VOo

»Komplizenschaft« Vol auch SIEMANN Zensur (wıe Anm 17) 371 und klischeehafte Tä-
Ler Opfter Dichotomien KANZOC Zensur (wıe Anm 32) 1031 1035
18 Vel z R eb 1001
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spezifischer Funktion entsprechen. Ähnlich verhält es sich mit Lektoren, die auf Druck
der Verlagsleitung Bücher ablehnen müssen, die politisch nicht opportun sind33. Die
Abgrenzung von organisationsinterner Konformierung und Zensur wird schließlich be-
sonders schwierig, wenn in einer Person verschiedene Rollen miteinander in Konflikt
geraten34. Klassisches Beispiel ist der Theologe, der an der Schnittstelle von Religion und
Wissenschaft arbeitet und dessen Aussagen sowohl den Vorgaben der Kirche als auch
den Standards der Wissenschaft zu entsprechen haben.

3. Formelle Sanktionsgewalt

Neben der Negativität und dem Versuch der Umweltsteuerung kann noch ein drittes
Kriterium als konstitutiv für Zensur im engeren Sinne betrachtet werden: formelle
Sanktionsgewalt35, oft verbunden mit einem gewissen Grad der Institutionalisierung36 –
nicht notwendigerweise in Form eigener Zensurbehörden, sondern beispielsweise auch
durch Zuständigkeit der Polizei oder der Gerichte. Zensur ist mit Macht verbunden, sie
kann aber nicht nur mit physischer Gewalt drohen, sondern auch mit formellem Aus-
schluss aus der Gemeinschaft und Verlust des Seelenheils oder wirtschaftlichen Verlus-
ten. Ihr liegt ein Konflikt zugrunde, der nicht einvernehmlich durch Überzeugung und
Akzeptanz oder subtile Manipulationen gelöst wird, sondern eben durch den Einsatz
von oder die Drohung mit Sanktionen. Diese stehen auch dann im Hintergrund, wenn
Zensierende und Zensierte über die letztlich zu veröffentlichenden Aussagen in einen
Aushandlungsprozess eintreten37.

Auch die Moral, die Ästhetik sowie religiöse und wissenschaftliche Wahrheitsan-
sprüche begrenzen den Bereich des Sagbaren in der gesamten Gesellschaft bis hin zum
Tabu. Wer gegen sie verstößt, wer etwas Unwahres, Verrücktes, Unverantwortliches,
Gefährliches, Unschönes, Heilsgefährdendes oder gar Böses sagt, muss mit Gering-
schätzung, Isolierung und Missachtung rechnen – informellen Sanktionen, deren Wirk-
samkeit nicht zu unterschätzen ist. Letztlich ist es Vereinbarungssache, ob in all diesen
Fällen von »informeller Zensur«38 zu sprechen ist. Es bietet sich jedoch an, allgemeiner

33 Müller, Zensur (wie Anm. 6), 10f., verweist auf den Fall des Verlegers Rupert Murdoch, der
1998 die Publikation der Memoiren des ehemaligen Gouverneurs von Hongkong verhindern
wollte.
34 Ähnlich liegt der Fall bei Eva Herman, die vom NDR entlassen wurde. Dass sie für eine »neue
Weiblichkeit« eintrat, war schon problematisch, dass sie die Stellung der Mutter im Nationalsozia-
lismus lobte, war zu viel. Volker Herres, Fernsehprogrammdirektor des NDR, erklärte: »Frau
Hermans schriftstellerische Tätigkeit ist aus unserer Sicht nicht länger vereinbar mit ihrer Rolle als
Fernsehmoderatorin und Talk-Gastgeberin.« Hier wird also ganz demonstrativ auf systeminterne
Konformierung verwiesen, um den Eindruck von Zensur zu vermeiden. Vgl. Aussagen zur Nazi-
Zeit. NDR feuert Eva Herman, online unter: http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/
0,1518,504684,00.html vom 9. September 2007 (Stand: 16. März 2009).
35 Das unterstreicht auch Bodo Plachta, Zensur, Stuttgart 2006, 22.
36 Zur Institutionalisierung als Kriterium von Zensur vgl. Kanzog, Zensur (wie Anm. 32),
1000f., 1024.
37 Die Möglichkeit von Kompromissen zwischen Literatur und Zensur sowie deren oft
»erkleckliche Wertgemeinschaft« oder »kollektives Kulturerbe« betont Aulich, Elemente (wie
Anm. 6), 184f. – Darnton, Zensur (wie Anm. 20), 119, 133 u. 138, spricht von
»Komplizenschaft«. Vgl. auch Siemann, Zensur (wie Anm. 17), 371, und, gegen klischeehafte Tä-
ter-Opfer-Dichotomien, Kanzog, Zensur (wie Anm. 32), 1031–1035.
38 Vgl. z.B. ebd., 1001.
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VO >so7z1aler Kontrolle«* oder präzıser VO >intormeller Kommunikationssanktionie-
rung« sprechen, die siıch beispielsweise auch 1n >Political (orrectnessA ußern annn
Zensur 1m CHNSCICH Sinne tindet Eerst dann WEn sıch staatlıche, mıilıtärısche, Jurist1-
sche, wiırtschaftliche oder relig1öse Urganısationen der toucaultschen Ausschließungs-
mechanısmen“ bemächtigen, durch konkrete Sanktionen gezielt missliebige Kom-
munıkatıiıon unterdrücken??. Negatıve Kritik? und Protest Aussagen können
ebenftalls systemübergreitend aut die Verhinderung VO Kommunikationen zı1elen und
mıiıt Forderungen nach Zensur verbunden se1n. Al diese Phänomene gründen siıch —
nachst eiınmal nıcht auf die dauerhatte Macht über Sanktionsmuittel, W1€ S1E dem Staat
und dem Recht SOWI1e vielleicht auch der Wıirtschaftt und der Religion ZULF Verfügung
stehen. Schon deswegen 1St der Protest das bevorzugte Miıttel soz1aler Bewegungen““.
Protest und Kritik sınd Produkt und Schutzgut der Meıinungsfreiheıt, können sıch aber
1m Extremtall b1iıs ZU nıcht-staatlichen Terror auswachsen, Selbstzensur ZUFLF Folge ha-
ben und celbst ZUFLF Getahr fur ebendiese Meıinungsfreiheıt werden.

Von Zensur als TOZEeSSs und Instıtution, die bestimmte Kommunikationen möglı-
cherweıse durch Entzug VO Ressourcen oder die Drohung damıt verhindert, 1ST
schliefßlich noch die strukturell vegebene Unglc;_ichverteilung VO Ressourcen (Zugang

Medieninstitutionen, Geld) und damıt VO Aufßerungsmöglichkeiten unterschei-
den Diese macht 1ne weıte Verbreitung bestimmter Aussagen tatsachlich unwahr-
scheinlich, W1€ ZU Beispiel Michael Kienzle und 1I'k Mende betonen? ber auch mıiıt
der Anwendung auf solche Phäiänomene wırd der Zensurbegriff hoffnungslos ınflationar.
Zensur sollte deswegen auch nıicht, W1€ Klaus DPetersen vorschlägt, Sahz allgemeın als
»Kommunikationsbehinderung«*  6 deftiniert werden. Stattdessen sınd mıiıt eıner Engfas-
S uNs des Zensurbegriffs, W1€ Beate Müller hervorhebt, »wichtige Bestandteıile tradıt10-
neller Auffassungen VO Zensur«* 1n Rechnung stellen und mıiıt den Ditterenzie-
rungsmöglichkeiten der heuristische Wert des Begriffs sıchern.

30 Veol BREUER, Geschichte (wıe Anm 29)) 9) und (ZUGGENBÜHL, Zensur (wıe Anm 7 8
A0 /Zum Thema >Polhitical (.Oorrectness. Geschichte und Aktualıtät e1INEes kulturellen Phänomens«
and Dezember 2008 eine Konfterenz 1177 Goethe-Institut Amsterdam‚ vel die An-
kündıgung VO Laura HOFEMANN http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/
d=10419 VOo November 2008 (Stan Marz Vol z B auch Sabine W IERLEMANN,
Political (‚Orrectness 1n den USA und 1n Deutschland, Berlin 2002, SOWI1E dAje Beıiträge ın:‘ Debating

The Controversy VT Political (‚Orrectness College C.ampuses, he V, Paul BERMAN, New
ork 1997
41 Veol FOUCAULT, Ordnung (wıe Anm 3
4A7 Eng beieinander liegen Zensur und Protest z.B., W sıch, W1€e ımmer wıieder vorkommt,
Politiker der Religi0nsvertreter als Rundfunkratsmitglieder bestimmte Programminhalte
aussprechen.
43 /Zur Nähe VOo Zensur und Kritik vgl z 5 Wolfram SIEMANN, Normenwandel auf dem Weg
ZUFr >modernen« Zensur. Zwischen » Aufklärungspolizei«, Literaturkritik und polıitischer Kepres-
S10N (1789—1848), ın:‘ Zensur und Kultur (wıe Anm. 7 63—98, hler: 79
44 /Zum Protest Aals Mittel soOz1laler Bewegungen vel Nıklas LUHMANN, Dhie Gesellschaft der (Je-
sellschaftt (2 Bde.), Frankfurt a.M 1998, 54/-8695, und DERS., Die Relig10n der Gesellschaft,
Frankfurt (Maın 2000, 75
45 Michael KIENZLE, Eıinleitung, 1n: Zensur 1n der Bundesrepublik (wıe Anm 29)) 71 Lhirk
MENDE, Coca-Cola-Zensur. Zensur durch E1gentum, ın:‘ Ebd., $ 1—69
46 Klaus PFETERSEN, Zensur 1n der Weıimarer Republik, Stuttgart 1995,

MÜLLER, Zensur (wıe Anm. 6 (Gegen einen weıten Zensurbegriff z B auch VYork-Gothart
MIx, Zensur 1177 158 Jahrhundert. Prämiissen und Probleme der Forschung, 1n Zensur 1177 Jahrhundert
der Aufklärung (wıe Anm. 7 11—24, hıer 20 (JUGGENBÜHL, Zensur (wıe Anm. 7 I7

zensur und zensuren 47

von »sozialer Kontrolle«39 oder präziser von »informeller Kommunikationssanktionie-
rung« zu sprechen, die sich beispielsweise auch in ›Political Correctness‹40 äußern kann.
Zensur im engeren Sinne findet erst dann statt, wenn sich staatliche, militärische, juristi-
sche, wirtschaftliche oder religiöse Organisationen der foucaultschen Ausschließungs-
mechanismen41 bemächtigen, um durch konkrete Sanktionen gezielt missliebige Kom-
munikation zu unterdrücken42. Negative Kritik43 und Protest gegen Aussagen können
ebenfalls systemübergreifend auf die Verhinderung von Kommunikationen zielen und
mit Forderungen nach Zensur verbunden sein. All diese Phänomene gründen sich zu-
nächst einmal nicht auf die dauerhafte Macht über Sanktionsmittel, wie sie dem Staat
und dem Recht sowie vielleicht auch der Wirtschaft und der Religion zur Verfügung
stehen. Schon deswegen ist der Protest das bevorzugte Mittel sozialer Bewegungen44.
Protest und Kritik sind Produkt und Schutzgut der Meinungsfreiheit, können sich aber
im Extremfall bis zum nicht-staatlichen Terror auswachsen, Selbstzensur zur Folge ha-
ben und selbst zur Gefahr für ebendiese Meinungsfreiheit werden.

Von Zensur als Prozess und Institution, die bestimmte Kommunikationen mögli-
cherweise durch Entzug von Ressourcen oder die Drohung damit verhindert, ist
schließlich noch die strukturell gegebene Ungleichverteilung von Ressourcen (Zugang
zu Medieninstitutionen, Geld) und damit von Äußerungsmöglichkeiten zu unterschei-
den. Diese macht eine weite Verbreitung bestimmter Aussagen tatsächlich unwahr-
scheinlich, wie zum Beispiel Michael Kienzle und Dirk Mende betonen45. Aber auch mit
der Anwendung auf solche Phänomene wird der Zensurbegriff hoffnungslos inflationär.
Zensur sollte deswegen auch nicht, wie Klaus Petersen vorschlägt, ganz allgemein als
»Kommunikationsbehinderung«46 definiert werden. Stattdessen sind mit einer Engfas-
sung des Zensurbegriffs, wie Beate Müller hervorhebt, »wichtige Bestandteile traditio-
neller Auffassungen von Zensur«47 in Rechnung zu stellen und mit den Differenzie-
rungsmöglichkeiten der heuristische Wert des Begriffs zu sichern.

39 Vgl. Breuer, Geschichte (wie Anm. 29), 9, und Guggenbühl, Zensur (wie Anm. 7), 28.
40 Zum Thema »Political Correctness. Geschichte und Aktualität eines kulturellen Phänomens«
fand am 11./12. Dezember 2008 eine Konferenz im Goethe-Institut Amsterdam statt, vgl. die An-
kündigung von Laura Hoffmann unter: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/
id=10419 vom 16. November 2008 (Stand: 16. März 2009). Vgl. z.B. auch Sabine Wierlemann,
Political Correctness in den USA und in Deutschland, Berlin 2002, sowie die Beiträge in: Debating
P.C. The Controversy over Political Correctness on College Campuses, hg. v. Paul Berman, New
York 1992.
41 Vgl. Foucault, Ordnung (wie Anm. 3).
42 Eng beieinander liegen Zensur und Protest z.B., wenn sich, wie es immer wieder vorkommt,
Politiker oder Religionsvertreter als Rundfunkratsmitglieder gegen bestimmte Programminhalte
aussprechen.
43 Zur Nähe von Zensur und Kritik vgl. z.B. Wolfram Siemann, Normenwandel auf dem Weg
zur »modernen« Zensur. Zwischen »Aufklärungspolizei«, Literaturkritik und politischer Repres-
sion (1789–1848), in: Zensur und Kultur (wie Anm. 7), 63–98, hier: 79f.
44 Zum Protest als Mittel sozialer Bewegungen vgl. Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Ge-
sellschaft (2 Bde.), Frankfurt a.M. 1998, 847–865, und Ders., Die Religion der Gesellschaft,
Frankfurt (Main) 2000, 225.
45 Michael Kienzle, Einleitung, in: Zensur in der Bundesrepublik (wie Anm. 29), 7–13. – Dirk
Mende, Coca-Cola-Zensur. Zensur durch Eigentum, in: Ebd., 51–69.
46 Klaus Petersen, Zensur in der Weimarer Republik, Stuttgart 1995, 4.
47 Müller, Zensur (wie Anm. 6), 4. Gegen einen zu weiten Zensurbegriff z.B. auch York-Gothart
Mix, Zensur im 18. Jahrhundert. Prämissen und Probleme der Forschung, in: Zensur im Jahrhundert
der Aufklärung (wie Anm. 7), 11–24, hier: 20 – Guggenbühl, Zensur (wie Anm. 7), 27f.



48 OLGER RNING

1{ Ausweıtungen des Zensurbegrifts
Ist der Zensurbegriff damıt WEeITL e1ngegrenzt dass der Grundgesetz tormulierte
AÄnspruch 11 Zensur tinde der Bundesrepublik Deutschland nıcht bestätigt
werden kann? Neın denn dazu WAIC notwendig, den Begriff noch welter NS
fassen Beıl SCHAUCKEIN Hınsehen wırd schnell offensichtlich dass Grundgesetz 1Ur
die Vorzensur geme1nt SC1MN kann“® In der Tat 1INUSS heute eın Schriftsteller oder Jour-
nalıst Texte staatlıchen oder kirchlichen Behörden DOTr der Veröffentlichung ZULF

Begutachtung vorlegen” ber selbstverständlich annn Nachhinein fur Aus-
SCH ZUFLF Verantwortung SCZOSCH werden und selbstverständlich annn nach der Ver-
öffentlichung die eıterverbreitung dieser Aussagen verboten werden Meıinungsfreiheıit
bedeutet nıcht » Kommunıiıkationstreiheit« dem Sinne dass alle enkbaren Aussagen
möglıch siınd ohne Sanktionen nach sıch zıehen Kommunikationen sınd als
Handlungen betrachten““ die weıtreichende Folgen haben können fur die der Han-
delnde moralısch und VOTL allem Juristisch verantwortlich 151 W/er Internet die Na-
INne  5 VO Polizeispitzeln Nacktfotos VO Bekannten urheberrechtlich geschützte Bilder
oder Baupläne fur Atombomben verötffentlicht macht sıch stratbar Im Extremtall kön-
1918 Aussagen ‚War nıcht unmıttelbar aber SIC können Morde tördern und tor-
dern SO 151 pluralistischen Rechtsstaat nıcht dulden und Versuche
die Kommunikationstreiheit völlig uneingeschränkt gewähren haben ZU Beispiel
848/49 Juden- und trauenteindlichen Exzessen geführt die durch entsprechende
(Jesetze bald wıeder eingedämmt wurden‘?! Dem auch das Grundgesetz Rechnung,
ındem den Freiheitsrechten MI1L den Vorschriften der allgemeinen (Jesetze den SC-
setzlichen Bestimmungen LU Schutze der Jugend UuUN dem Recht der persönlichen
Ehre Schranken

In der Juristischen Praxıs INUSSCH bel solchen Grundrechtskollisionen wıieder
die konkurrierenden Interessen gegeneinander abgewogen werden? W/er C1Mn
Strafgesetzbuch blättert, tindet etliche Verbote verschiedenster Aussagen: Vom Aufsta-
cheln ZU Angriffskrieg ($80a) und Volksverhetzung ($130) über Meıne1d und Falschaus-
Sasc $153{), die Beschimpfung VO Religionsgesellschaften ($166) Beleidigung, uble
Nachrede und Verleumdung 5—188) b1iıs hın ZU Verrat VO Privatgeheimnissen

Aufßerdem begrenzen zahlreiche Weltere (jJesetze den Bereich des Sagbaren
ZU Beispiel das Urheberrecht Datenschutzgesetze oder das Presserecht Und celbst

4A8 Veol BUCHLOH, Überlegungen (wıe Anm. 5 113f., ZUFr Diskussion schon der Weı1ımarer
Verfassung ÄULICH, Elemente (wıe Anm 6 19 /—199 /Zu den Juristischen Definitionen ausführ-
ıch Christoph FIEDLER, Die ormale Seite der Außerunssfreiheit. Zensurverbot und Außerungs-
orundrechte (Schriften ZU Offentlichen Recht 7/73), Berlin 1999
4A40 Komplizierter 1SL, WI1C noch ZC1ISCH SC1M wiırd, dAje Lage bei Medien dAje der Freiwilligen
Selbstkontrolle unterliegen
5( Vel Anm
51 Vel SIEMANN Zensur (wıe Anm 17) 374 370

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland Stan January Artıkel 5) Absatz
Ausführlich erläutert wırd das Beispiel der Satıre VOo Mischa Charles SENN, Grundrechts-

kollisıonen 1 ONtext der ommunikationstreiheiten das Beispiel satırıscher Außerungen, 111:

ommuniıkationstreiheit (wıe Anm. 5 34A0—357 Vel auch KANZOG, Zensur (wıe Anm. 32))
1044 1046 — FIEDLER Seıte (wıe Anm 48) za

Vel Strafgesetzbuch Stan 31 Oktober Zahlreiche elilere Beispiele liefert SIEMANN
Zensur (wıe Anm 17) 378#
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II. Ausweitungen des Zensurbegriffs

Ist der Zensurbegriff damit so weit eingegrenzt, dass der im Grundgesetz formulierte
Anspruch, eine Zensur finde in der Bundesrepublik Deutschland nicht statt, bestätigt
werden kann? Nein, denn dazu wäre es notwendig, den Begriff noch weiter enger zu
fassen. Bei genauerem Hinsehen, wird schnell offensichtlich, dass im Grundgesetz nur
die Vorzensur gemeint sein kann48. In der Tat muss heute kein Schriftsteller oder Jour-
nalist seine Texte staatlichen oder kirchlichen Behörden vor der Veröffentlichung zur
Begutachtung vorlegen49. Aber selbstverständlich kann er im Nachhinein für seine Aus-
sagen zur Verantwortung gezogen werden, und selbstverständlich kann nach der Ver-
öffentlichung die Weiterverbreitung dieser Aussagen verboten werden. Meinungsfreiheit
bedeutet nicht »Kommunikationsfreiheit« in dem Sinne, dass alle denkbaren Aussagen
möglich sind, ohne negative Sanktionen nach sich zu ziehen. Kommunikationen sind als
Handlungen zu betrachten50, die weitreichende Folgen haben können, für die der Han-
delnde moralisch und vor allem juristisch verantwortlich ist. Wer im Internet die Na-
men von Polizeispitzeln, Nacktfotos von Bekannten, urheberrechtlich geschützte Bilder
oder Baupläne für Atombomben veröffentlicht, macht sich strafbar. Im Extremfall kön-
nen Aussagen zwar nicht unmittelbar töten, aber sie können Morde fördern und for-
dern. So etwas ist in einem pluralistischen Rechtsstaat nicht zu dulden, und Versuche,
die Kommunikationsfreiheit völlig uneingeschränkt zu gewähren, haben zum Beispiel
1848/49 zu juden- und frauenfeindlichen Exzessen geführt, die durch entsprechende
Gesetze bald wieder eingedämmt wurden51. Dem trägt auch das Grundgesetz Rechnung,
indem es den Freiheitsrechten mit den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den ge-
setzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen
Ehre52 Schranken setzt.

In der juristischen Praxis müssen bei solchen Grundrechtskollisionen immer wieder
die konkurrierenden Interessen gegeneinander abgewogen werden53. Wer ein wenig im
Strafgesetzbuch blättert, findet etliche Verbote verschiedenster Aussagen: Vom Aufsta-
cheln zum Angriffskrieg (§80a) und Volksverhetzung (§130) über Meineid und Falschaus-
sage (§153f), die Beschimpfung von Religionsgesellschaften (§166), Beleidigung, üble
Nachrede und Verleumdung (§185–188) bis hin zum Verrat von Privatgeheimnissen
(§203)54. Außerdem begrenzen zahlreiche weitere Gesetze den Bereich des Sagbaren –
zum Beispiel das Urheberrecht, Datenschutzgesetze oder das Presserecht. Und selbst

48 Vgl. z.B. Buchloh, Überlegungen (wie Anm. 5), 113f., zur Diskussion schon der Weimarer
Verfassung Aulich, Elemente (wie Anm. 6), 197–199. Zu den juristischen Definitionen ausführ-
lich Christoph Fiedler, Die formale Seite der Äußerungsfreiheit. Zensurverbot und Äußerungs-
grundrechte (Schriften zum Öffentlichen Recht 773), Berlin 1999.
49 Komplizierter ist, wie noch zu zeigen sein wird, die Lage bei Medien, die der Freiwilligen
Selbstkontrolle unterliegen.
50 Vgl. Anm. 10.
51 Vgl. Siemann, Zensur (wie Anm. 17), 374–379.
52 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (Stand: Januar 2007), Artikel 5, Absatz 2.
53 Ausführlich erläutert wird das am Beispiel der Satire von Mischa Charles Senn, Grundrechts-
kollisionen im Kontext der Kommunikationsfreiheiten – das Beispiel satirischer Äußerungen, in:
Kommunikationsfreiheit (wie Anm. 5), 340–357. Vgl. auch Kanzog, Zensur (wie Anm. 32),
1044–1046. – Fiedler, Seite (wie Anm. 48), 79–83.
54 Vgl. Strafgesetzbuch (Stand: 31. Oktober 2008). Zahlreiche weitere Beispiele liefert Siemann,
Zensur (wie Anm. 17), 378f.
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MI1L dem Ordnungsrecht lassen siıch unliebsame Aussagen unwahrscheinlicher machen
ZU Beispiel, ındem Demonstrationen nıcht genehmigt werden.

Dem Staat wırd also nach WIC VOTL die Aufgabe und das Recht zugesprochen, uße-
FUNSCH MI1L Strafen belegen und möglıchst durch diese Sanktionsdrohung dr nıcht
ersti aufkommen lassen Sollte INnan fur diese Eıingriffe des Rechtssystems den

gepragten Begriff » Zensur« nıcht verwenden und ıhn stattdessen ıllegalen und
als ıllegıtım betrachteten Phänomenen vorbehalten? Sınd die Formen der Kommunika-
tionslenkung der Bundesrepublik PCI Definition VO Verdikt » Zensur« auszuneh-
men” Fur 11 NOrMaAalLıLıvVve Verwendung des Zensurbegriffs Walc diese Einschränkung
notwendig, empfiehlt SIC Woltram S1iemann nachdrücklich 11 »Verharmlosung
durch begriffliche Verwischung« ZU Beispiel MI1L der Zensur der 1)1)  v verhin-
dern Er beschränkt den Begriff auf Vorzensur und rechtswidrige Nachzensur”® Vor-
ZENSUL annn jedoch durchaus aut gesetzlicher Grundlage erfolgen und durch demokratı-
sche Mehrheitsentscheidungen SC1MN Und auch WEn S1iemann den Faktor
»Wertewandel« berücksichtigt”” E1ıne solche Definition bırgt die Getahr CISCHIC Nor-
INne  5 VErSAaANSCHC (Jrte und tremde Kulturen heranzutragen

E1une weltere Möglichkeit den Begriff der Zensur einzuschränken bestunde darın
ıhn auf die Unterdrückung VO Meınungen beschränken also VO Meta Aussagen
Aussagen über Aussagen MI1L NOrmalLıyer Dimension die besonders vielfältig austallen
können und C1M gegenüber den zugrunde liegenden Aussagen erhöhtes strukturerzeu-
gendes Wirkpotenzial besitzen®® Schliefßlich wırd Grundgesetz auch nur die Meı-
nungsfreiheıit und nıcht orundsätzlicher die Aussagen-, Informations- oder Kommuntıti-
katiıonsfreiheit garantıecrt59 Deswegen sınd die Gerichte wıeder CZWUNSCH,
zwıischen Meıinungsäußerungen und Tatsachenbehauptungen unterscheiden 11n
außerst schwierige Aufgabe®?. Grundsätzlıich ı1ST aber weder eintach noch üblich, den
Zensurbegriff aut die Unterdrückung bestimmter Aussagen oder Sprechakttypen
beschränken Neben asserLiven Aufßerungen WIC Tatsachenbehauptungen und Meı-
nungsäußerungen mMUuUSSTIeN noch zahlreiche WwWelftere Typen ıllokutionarer kte berück-
sıchtigt werden, bel denen auch direktive (Aufstacheln ZU Angriffskrieg), kommissive
(Drohung MI1L Gewalt), CXPICSSIVC oder deklaratıve (Amtsanmafßung) Aspekte ı Vor-
dergrund stehen können®!. Di1e Instıtutionen und Prozesse der Zensur dürften ı der
Regel MI1L allen diesen Aussagen- und Sprechakttypen beschäftigt SCWESCH SC1IH Hıer be-
orifflich zwıischen Zensur und anderen Phäinomenen differenzieren, bletet sıch daher
nıcht — W 4S jedoch SaNnz und s dI nıcht ausschlieft, bel empirischen Analysen —-

55 SIEMANN Zensur (wıe Anm 17) 384
56 Vel ebd 384 38/ Dagegen oleichen Sammelband Wilhelm HAFFS Zensur Alten
Reich des 18 Jahrhunderts Konzepte, Perspektiven und Desiderata der Forschung, Zensur
Jahrhundert der Aufklärung (wıe Anm 380_49)4 hıer 3091
5 / Vel SIEMANN Zensur (wıe Anm 17) 370
5& /u dieser Definition VOo Meınung vgl MERTEN/ WESTERBARKEY UOpinıion (wıe Anm 28) 701
50 /u der Unterscheidung der Meıinungs VOo WEeIllLer vefassten Inftormationstreiheit der
hıstorischen Entwicklung beider der cstärkeren Wertschätzung Deutschland und
letzterer Großbritannien vol Michael HALLER Von der Pressefreiheit Z.UF ommunıkatıions-
freiheit UÜber die NOrmalLıyen Bedingungen iıntormationsoffenen Zivilgesellschaft EKuropa,

Kommunikationsfreiheit (wie Anm 46 111
60 Vel ENN Grundrechtskollisionen (wıe Anm 53) hıer 346#
61 Vel dieser Kategorisierung ıllokutionärer kte John SEARLE Expression aAM Meanıng
Stuches the Theory of Speech AcCts, Cambridge 1985
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mit dem Ordnungsrecht lassen sich unliebsame Aussagen unwahrscheinlicher machen,
zum Beispiel, indem Demonstrationen nicht genehmigt werden.

Dem Staat wird also nach wie vor die Aufgabe und das Recht zugesprochen, Äuße-
rungen mit Strafen zu belegen und möglichst durch diese Sanktionsdrohung gar nicht
erst aufkommen zu lassen. Sollte man jetzt für diese Eingriffe des Rechtssystems den
normativ geprägten Begriff »Zensur« nicht verwenden und ihn stattdessen illegalen und
als illegitim betrachteten Phänomenen vorbehalten? Sind die Formen der Kommunika-
tionslenkung in der Bundesrepublik per Definition vom Verdikt »Zensur« auszuneh-
men? Für eine normative Verwendung des Zensurbegriffs wäre diese Einschränkung
notwendig, so empfiehlt sie Wolfram Siemann nachdrücklich, um eine »Verharmlosung
durch begriffliche Verwischung«55 zum Beispiel mit der Zensur in der DDR zu verhin-
dern. Er beschränkt den Begriff auf Vorzensur und rechtswidrige Nachzensur56. Vor-
zensur kann jedoch durchaus auf gesetzlicher Grundlage erfolgen und durch demokrati-
sche Mehrheitsentscheidungen gestützt sein. Und auch, wenn Siemann den Faktor
»Wertewandel« berücksichtigt57: Eine solche Definition birgt die Gefahr, eigene Nor-
men an vergangene Orte und fremde Kulturen heranzutragen.

Eine weitere Möglichkeit, den Begriff der Zensur einzuschränken, bestünde darin,
ihn auf die Unterdrückung von Meinungen zu beschränken, also von Meta-Aussagen,
Aussagen über Aussagen, mit normativer Dimension, die besonders vielfältig ausfallen
können und ein gegenüber den zugrunde liegenden Aussagen erhöhtes strukturerzeu-
gendes Wirkpotenzial besitzen58. Schließlich wird im Grundgesetz auch (nur) die Mei-
nungsfreiheit und nicht grundsätzlicher die Aussagen-, Informations- oder Kommuni-
kationsfreiheit garantiert59. Deswegen sind die Gerichte immer wieder gezwungen,
zwischen Meinungsäußerungen und Tatsachenbehauptungen zu unterscheiden – eine
äußerst schwierige Aufgabe60. Grundsätzlich ist es aber weder einfach noch üblich, den
Zensurbegriff auf die Unterdrückung bestimmter Aussagen- oder Sprechakttypen zu
beschränken. Neben assertiven Äußerungen wie Tatsachenbehauptungen und Mei-
nungsäußerungen müssten noch zahlreiche weitere Typen illokutionärer Akte berück-
sichtigt werden, bei denen auch direktive (Aufstacheln zum Angriffskrieg), kommissive
(Drohung mit Gewalt), expressive oder deklarative (Amtsanmaßung) Aspekte im Vor-
dergrund stehen können61. Die Institutionen und Prozesse der Zensur dürften in der
Regel mit allen diesen Aussagen- und Sprechakttypen beschäftigt gewesen sein. Hier be-
grifflich zwischen Zensur und anderen Phänomenen zu differenzieren, bietet sich daher
nicht an – was jedoch ganz und gar nicht ausschließt, bei empirischen Analysen zu un-

55 Siemann, Zensur (wie Anm. 17), 384.
56 Vgl. ebd., 384–387. Dagegen im gleichen Sammelband z.B. Wilhelm Haefs, Zensur im Alten
Reich des 18. Jahrhunderts. Konzepte, Perspektiven und Desiderata der Forschung, in: Zensur im
Jahrhundert der Aufklärung (wie Anm. 7), 389–424, hier: 391.
57 Vgl. Siemann, Zensur (wie Anm. 17), 379.
58 Zu dieser Definition von Meinung vgl. Merten/Westerbarkey, Opinion (wie Anm. 28), 201.
59 Zu der Unterscheidung der Meinungs- von einer weiter gefassten Informationsfreiheit, der
historischen Entwicklung beider sowie der stärkeren Wertschätzung ersterer in Deutschland und
letzterer in Großbritannien vgl. Michael Haller, Von der Pressefreiheit zur Kommunikations-
freiheit. Über die normativen Bedingungen einer informationsoffenen Zivilgesellschaft in Europa,
in: Kommunikationsfreiheit (wie Anm. 5), 96–111.
60 Vgl. z.B. Senn, Grundrechtskollisionen (wie Anm. 53), hier: v.a. 346f.
61 Vgl. zu dieser Kategorisierung illokutionärer Akte John R. Searle, Expression and Meaning.
Studies in the Theory of Speech Acts, Cambridge u.a. 1985, 12–17.
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tersuchen welchen Aufßerungstypen die Aufmerksamkeitsschwerpunkte der Zensur
gelten

111 Versuch Deftinition VO Zensur

ach diesen Abgrenzungen des Zensurbegriffs 1ST 11 vorsichtige epochenübergreifen-
de Detinition der Zensur möglıch Zensur WAIC demnach als C1M auf andere Kommuntıti-

beschreiben derkatiıonen gerichteter Kommunikations- und Handlungsprozess
durch Negatıvıtat den Versuch der Umweltsteuerung und tormelle Sanktı-
onsgewalt gekennzeichnet 151 Manıtest wırd Zensur letztlich auf ‚WeC1 egen Erstens

SIC der Mater1alıtat der Aussagen durch Kessourcenentzug (zum Beispiel
über Papierzuteilungen) durch Bücherverbrennungen oder Internetfilter oder ındem
Personen der Zugang Kommunikationsmuitteln verwehrt wırd (Konzess1i0ns-
CIWCISCIUNG, Berufsverbote) /weıtens versucht Zensur die der Aussagenverbreı-
Lung Beteiligten durch Verbote Drohungen und Straten Rıchtung Selbstzensur
beeinflussen® /Zu diskutieren Wl WICWEILT Zensur zudem 11 DETYSHASTUEC Dimension
besitzt und auch darauf aAbzielt ıhre >>Opfer« VOoO  5 der Schädlichkeit möglıcher Aussagen
und dem 1nnn ıhrer Unterlassung überzeugen durch den Hınwels aut tatsachli;-
che oder vermeıntliche Fehler Selbstkorrektur auszulösen Als machtvolle Kommunika-
LLON basıert Zensur aber letztlich darauf dass Betehle oder Weısungen durch möglıche
Sanktionen gedeckt sınd, deren Anwendung jedoch der Regel fur keinen Beteiligten,
auch nıcht fur die Mächtigen, VO Vorteıl iste+ Wenn Zensur VOTL allem aut die Tilgung
VO Aussagen zielt, bedeutet Offentlichkeit fur SIC VOTL allem kontraproduktive Wer-
bung. Setzt SIC dagegen aut die Einschüchterung möglicher Produzenten und Rezıpıien-
Ltcn, 151 SIC darauf ANSCWICSCHIL, ıhre Drohungen medi1al verbreıten und Strafen ZUFLF Ab-
schreckung Ööftfentlich 111  en

Die Institutionalisierung der Zensur tührt wıieder ZUFLF Ausbildung spezif1-
scher Grenzstellen soz1aler 5Systeme und Urganısationen VOTL allem der Politik und der
Religion den zensierten 5Systemen Di1e jeweiligen Leitunterscheidungen Funktio-
1918 Normen und Zıele der Muttersysteme oder vielleicht auch 1Ur die Interessen ıh-
LCI Vertreter sollen durch die Zensur gesamtgesellschaftlich durchgesetzt und VOTL
Konkurrenz geschützt werden Aufßerdem annn Zensur nıcht 1Ur Funktionen fur _-
z1ale 5Systeme ertüllen sondern auch fur die Persönlichkeit einzelner Individuen die MI1L

/Zum Prozess Charakter vgl auch MULLER Zensur (wıe Anm 161 Zensur Aals Prozess
und 5System ÄULICH Elemente (wıe Anm 185f

BIERMANN Laıteratur (wıe Anm beschränkt dagegen Zensur auf die faktische »Gegeben-
heit institutionellen Ausübung VOo Zwang der physıscher (Gewalt« und defimert » Abschre-
ckung durch Zensur(gesetze)« Aals ftunktionales Aquivalent dazu Nach Biıermanns Definition fin-
det Zensur L1Ur Falle des Versagens der Macht SeiIne These, Zensur SC »11 5Symptom
VOo I1 und nıcht VOo zuviel ‚Macht<« S 13) kann daher nıcht mehr überraschen

Vel [L UHMANN Gesellschaft (wie Anm 44 ) 355#
65 Vel Nıklas [ UHMANN Funktionen und Folgen tormaler Urganısation (Schriftenreihe der
Hochschule Speyer 20)) Berlin 1976, —239, hıer: V. O Grenzstellen entstehen, W
5System über tormal definierte renzen verfügt, die Darstellung nach aufßen problematisch, a1lso
Gegenstand besonderer Überlegungen und Leistungen 1SL, und WE das 5System intern stark
differenziert ı1ST, Aa{ß der Verkehr IN1L Außenstehenden nıcht ı oleicher \Welse Sache aller Miıtglie-
der 151 sondern besonderen Stellen aufgetragen wırdc« Grenzstellen siınd jeweils für den Verkehr
IN1L bestimmten Sektor der Umwelt zuständıg
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tersuchen, welchen Äußerungstypen die Aufmerksamkeitsschwerpunkte der Zensur
gelten.

III. Versuch einer Definition von Zensur

Nach diesen Abgrenzungen des Zensurbegriffs ist eine vorsichtige epochenübergreifen-
de Definition der Zensur möglich: Zensur wäre demnach als ein auf andere Kommuni-
kationen gerichteter Kommunikations- und Handlungsprozess62 zu beschreiben, der
durch seine Negativität, den Versuch der Umweltsteuerung und seine formelle Sankti-
onsgewalt gekennzeichnet ist. Manifest wird Zensur letztlich auf zwei Wegen: Erstens
setzt sie an der Materialität der Aussagen an: durch Ressourcenentzug (zum Beispiel
über Papierzuteilungen), durch Bücherverbrennungen oder Internetfilter oder indem
Personen der Zugang zu Kommunikationsmitteln verwehrt wird (Konzessions-
verweigerung, Berufsverbote). Zweitens versucht Zensur die an der Aussagenverbrei-
tung Beteiligten durch Verbote, Drohungen und Strafen in Richtung Selbstzensur zu
beeinflussen63. Zu diskutieren wäre, wieweit Zensur zudem eine persuasive Dimension
besitzt und auch darauf abzielt, ihre »Opfer« von der Schädlichkeit möglicher Aussagen
und dem Sinn ihrer Unterlassung zu überzeugen sowie durch den Hinweis auf tatsächli-
che oder vermeintliche Fehler Selbstkorrektur auszulösen. Als machtvolle Kommunika-
tion basiert Zensur aber letztlich darauf, dass Befehle oder Weisungen durch mögliche
Sanktionen gedeckt sind, deren Anwendung jedoch in der Regel für keinen Beteiligten,
auch nicht für die Mächtigen, von Vorteil ist64. Wenn Zensur vor allem auf die Tilgung
von Aussagen zielt, bedeutet Öffentlichkeit für sie vor allem kontraproduktive Wer-
bung. Setzt sie dagegen auf die Einschüchterung möglicher Produzenten und Rezipien-
ten, ist sie darauf angewiesen, ihre Drohungen medial zu verbreiten und Strafen zur Ab-
schreckung öffentlich zu inszenieren.

Die Institutionalisierung der Zensur führt immer wieder zur Ausbildung spezifi-
scher Grenzstellen65 sozialer Systeme und Organisationen, vor allem der Politik und der
Religion, zu den zensierten Systemen. Die jeweiligen Leitunterscheidungen, Funktio-
nen, Normen und Ziele der Muttersysteme – oder vielleicht auch nur die Interessen ih-
rer Vertreter – sollen durch die Zensur gesamtgesellschaftlich durchgesetzt und vor
Konkurrenz geschützt werden. Außerdem kann Zensur nicht nur Funktionen für so-
ziale Systeme erfüllen, sondern auch für die Persönlichkeit einzelner Individuen, die mit

62 Zum Prozess-Charakter vgl. auch Müller, Zensur (wie Anm. 6), 16f; zu Zensur als Prozess
und System: Aulich, Elemente (wie Anm. 6), 185f.
63 Biermann, Literatur (wie Anm. 9), 3, beschränkt dagegen Zensur auf die faktische »Gegeben-
heit einer institutionellen Ausübung von Zwang oder physischer Gewalt« und definiert »Abschre-
ckung durch Zensur(gesetze)« als funktionales Äquivalent dazu. Nach Biermanns Definition fin-
det Zensur nur im Falle des Versagens der Macht statt. Seine These, Zensur sei »immer Symptom
von zu wenig – und nicht von zuviel – ›Macht‹« (S. 13), kann daher nicht mehr überraschen.
64 Vgl. Luhmann, Gesellschaft (wie Anm. 44), 355f.
65 Vgl. Niklas Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation (Schriftenreihe der
Hochschule Speyer 20), Berlin 31976, 220–239, hier: v.a. 220. Grenzstellen entstehen, wenn »ein
System über formal definierte Grenzen verfügt, die Darstellung nach außen problematisch, also
Gegenstand besonderer Überlegungen und Leistungen ist, und wenn das System intern so stark
differenziert ist, daß der Verkehr mit Außenstehenden nicht in gleicher Weise Sache aller Mitglie-
der ist, sondern besonderen Stellen aufgetragen wird«. Grenzstellen sind jeweils für den Verkehr
mit einem bestimmten Sektor der Umwelt zuständig.
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1hr Besıtz, Macht SOWI1e nıcht zuletzt 1hr Selbstwertgefühl und ıhre Identität sıchern
möchten, W 4S häufig Intoleranz®® tuüuhrt Eıne einheitliche Funktion oder Leıitunter-
scheidung der Zensur 1ST daher aum beschreiben, S1E richtet siıch nach der des über-
geordneten soz1alen (Funktions-)Systems®. Dementsprechend varılıeren auch die Legı1-
tımatiıonsstrategıen VOoO  5 Zensur. Häufig werden 1n der Laıteratur Integration und
Herrschaftssicherung®®, >Inftormationskontrolle und soz1iokulturelle Normierung «” als
Funktionen der Zensur angegeben. Das klingt durchaus plausıbel, tührt den Begriff aber
letztlich auf die Zensur politischer Meınungen CHS och Zensur annn auch Sahz ande-
TE  - Zwecken dienen”®. S1e alleın als Miıttel ZUFLF Wahrung politischer Macht oder herr-
schender Ordnungen durch TZWUNSCHC Integration definieren/!, oreift kurz”?.
Mıt Blick aut die bischöfliche Zensur 1m Deutschland der Frühen euzeılt schreıibt be1-
spielsweise Domuinıiık Burkard: » ] J)as Seelenheil der Gläubigen stand 1m Vordergrund,
nıcht die Zensurierung VOoO  5 Gelehrtenwissen oder die FExklusivierung VO Herrschafts-
w1ssen«/*. /Zu berücksichtigen 1St jedoch, dass die VO der Hıierarchie sichernde Inte-
oration der Gläubigen 1n die Institution Kirche deren Lehre zufolge wesentlich fur die
Wahrung des Seelenheils 1St Gemeinschaft mıiıt der Kirche bedeutet Anteılhabe
Heıl”* 7Zweck und Miıttel sınd hier oft nıcht klar unterscheiden.

1I'd instıtutionalisierte Zensur als spezifische Grenzstelle verschiedener Funktions-
SYSstemeE und Urganısationen beschrieben, 1ST berücksichtigen, dass ıhre Autmerk-
samkeıt nıcht 1Ur den /Zensıierten oilt, sondern auch den potenzıellen Rezıpıenten de-
1918 1m Extremtall mıiıt Körperstraten oder, W1€ beım Index der verbotenen Bücher, mıiıt
dem Verlust des Seelenheils”> gvedroht wiırd. Der Begriff der Grenzstelle entstamım dem
Früuühwerk Luhmanns und 1ST letztlich handlungstheoretisch tundiert. ach der » auelO.-

poletischen Wende« spielt 1n der Theorie der soz1alen 5Systeme keine zentrale Rolle
mehr/®. Er hat jedoch den Vorteıl, dass vergleichsweise konkret definiert und ENTISPrE-
chend leicht operationalısierbar 1STt In der Kommunikationswissenschaft hat durchaus

truchtbaren Diskussionen geführt, ZU Beispiel Public Relations als so7z1ales 5System

66 /Zur Intoleranz vgl Stephan BUCHLOH, » Pervers, jugendgefährdend, staatsteindlich«. Zensur 1n
der Ara Adenauer Aals Spiegel des gesellschaftlichen Klımas (Campus Forschung 838), Frankfurt
a.M. 2002, 370 Solche Abwehrreaktionen sind jedoch nıcht, W1€e Buchloh behauptet, PCI als
ırrational betrachten, vgl allgemeın Bedürfnissen und Motiven iındıvyıduellen Handelns ÄR-
NING, Macht (wıe Anm 10)) 44—66
/ BIERMANN, Liıteratur (wıe Anm. 9 4) zufolge 1S% dagegen LL1UFr das politische 5System (mıt den
Subsystemen Polizeı, Mılıtär und Recht) 1n der Lage, Zensur auszuüben.
68 Vo BUCHLOH, Zensur (wıe Anm. 66)) 319$
69 MIx, Zensur (wıe Anm 47), 21
70 Vo auch SIEMANN, Normenwandel (wıe Anm. 43),
71 In diese Rıichtung tenchert z 5 BUCHLOH, Überlegungen (wıe Anm 5 119, WE als Mottiv
der kırchlichen Bücherzensur L1LUrFr dAie Herrschaftswahrung anführt: vgl 1ber auch KANZOG, Zen-
SUT (wıe Anm. 32)) 999{., SOWI1E (UOTTO, Zensur (wıe Anm 9 109—1 11 und V. 137139

Vo auch ÄULICH, Elemente (wıe Anm 6 2U7, 75
Dominık BURKARD, Die kırchliche Bücherzensur 1n Deutschland 16.—20. JTahrhundert), 1n

Inquıisıition, Index, Zensur. Wissenskulturen der Neuzeıt 11771 Wıderstreit, he Hubert WOLE
(Römische Inquisıtion und Indexkongregation Paderborn 305—327, hıer: 1A25

Vo Norbert LÜDECKE, Gläubigkeit und Recht und Freiheit. Kanonistische Thesen ZU Pon-
ıtikat Johannes Paul I1 1n ökumenıischer Absicht, 1n Gläubigkeit und Recht und Freiheit. Oku-
men1sc Perspektiven des katholischen Kirchenrechts, he V, Wolfgang BOCK,; (zÖöttıngen 2006,
25—52, 1er: 34—537/
/ Vo ‚ WOLF, Index (wıe Anm 18)) 7
76 SO tehlt das Schlagwort >Grenzstelle« 11771 Regıster VOo LUHMANN, Gesellschaft (wıe Anm 44 )
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ihr Besitz, Macht sowie nicht zuletzt ihr Selbstwertgefühl und ihre Identität sichern
möchten, was häufig zu Intoleranz66 führt. Eine einheitliche Funktion oder Leitunter-
scheidung der Zensur ist daher kaum zu beschreiben, sie richtet sich nach der des über-
geordneten sozialen (Funktions-)Systems67. Dementsprechend variieren auch die Legi-
timationsstrategien von Zensur. Häufig werden in der Literatur Integration und
Herrschaftssicherung68, »Informationskontrolle und soziokulturelle Normierung«69 als
Funktionen der Zensur angegeben. Das klingt durchaus plausibel, führt den Begriff aber
letztlich auf die Zensur politischer Meinungen eng. Doch Zensur kann auch ganz ande-
ren Zwecken dienen70. Sie allein als Mittel zur Wahrung politischer Macht oder herr-
schender Ordnungen durch erzwungene Integration zu definieren71, greift zu kurz72.
Mit Blick auf die bischöfliche Zensur im Deutschland der Frühen Neuzeit schreibt bei-
spielsweise Dominik Burkard: »Das Seelenheil der Gläubigen stand im Vordergrund,
nicht die Zensurierung von Gelehrtenwissen oder die Exklusivierung von Herrschafts-
wissen«73. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die von der Hierarchie zu sichernde Inte-
gration der Gläubigen in die Institution Kirche deren Lehre zufolge wesentlich für die
Wahrung des Seelenheils ist: Gemeinschaft mit der Kirche bedeutet Anteilhabe am
Heil74 – Zweck und Mittel sind hier oft nicht klar zu unterscheiden.

Wird institutionalisierte Zensur als spezifische Grenzstelle verschiedener Funktions-
systeme und Organisationen beschrieben, ist zu berücksichtigen, dass ihre Aufmerk-
samkeit nicht nur den Zensierten gilt, sondern auch den potenziellen Rezipienten – de-
nen im Extremfall mit Körperstrafen oder, wie beim Index der verbotenen Bücher, mit
dem Verlust des Seelenheils75 gedroht wird. Der Begriff der Grenzstelle entstammt dem
Frühwerk Luhmanns und ist letztlich handlungstheoretisch fundiert. Nach der »auto-
poietischen Wende« spielt er in der Theorie der sozialen Systeme keine zentrale Rolle
mehr76. Er hat jedoch den Vorteil, dass er vergleichsweise konkret definiert und entspre-
chend leicht operationalisierbar ist. In der Kommunikationswissenschaft hat es durchaus
zu fruchtbaren Diskussionen geführt, zum Beispiel Public Relations als soziales System

66 Zur Intoleranz vgl. Stephan Buchloh, »Pervers, jugendgefährdend, staatsfeindlich«. Zensur in
der Ära Adenauer als Spiegel des gesellschaftlichen Klimas (Campus Forschung 838), Frankfurt
a.M. 2002, 320f. Solche Abwehrreaktionen sind jedoch nicht, wie es Buchloh behauptet, per se als
irrational zu betrachten, vgl. allgemein zu Bedürfnissen und Motiven individuellen Handelns Ar-
ning, Macht (wie Anm. 10), 44–66.
67 Biermann, Literatur (wie Anm. 9), 4, zufolge ist dagegen nur das politische System (mit den
Subsystemen Polizei, Militär und Recht) in der Lage, Zensur auszuüben.
68 Vgl. Buchloh, Zensur (wie Anm. 66), 319f.
69 Mix, Zensur (wie Anm. 47), 21.
70 Vgl. auch Siemann, Normenwandel (wie Anm. 43), 64.
71 In diese Richtung tendiert z.B. Buchloh, Überlegungen (wie Anm. 5), 119, wenn er als Motiv
der kirchlichen Bücherzensur nur die Herrschaftswahrung anführt; vgl. aber auch Kanzog, Zen-
sur (wie Anm. 32), 999f., sowie Otto, Zensur (wie Anm. 9), 109–111 und v.a. 137–139.
72 Vgl. auch Aulich, Elemente (wie Anm. 6), 207, 225.
73 Dominik Burkard, Die kirchliche Bücherzensur in Deutschland (16.–20. Jahrhundert), in:
Inquisition, Index, Zensur. Wissenskulturen der Neuzeit im Widerstreit, hg. v. Hubert Wolf
(Römische Inquisition und Indexkongregation 1), Paderborn u.a. 22003, 305–327, hier: 325.
74 Vgl. Norbert Lüdecke, Gläubigkeit und Recht und Freiheit. Kanonistische Thesen zum Pon-
tifikat Johannes Paul II. in ökumenischer Absicht, in: Gläubigkeit und Recht und Freiheit. Öku-
menische Perspektiven des katholischen Kirchenrechts, hg. v. Wolfgang Bock, Göttingen 2006,
25–52, hier: 34–37.
75 Vgl. Wolf, Index (wie Anm. 18), 7f.
76 So fehlt das Schlagwort »Grenzstelle« im Register von Luhmann, Gesellschaft (wie Anm. 44).
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der (Girenze Offentlichkeit und Journalısmus beschreiben”” Und auch fur die
Zensurforschung, VOTL allem MI1L Blick aut die » Läter« besitzen Nıklas Luhmanns Aus-
führungen über Grenzstellen C1M betrachtliches heuristisches Potenz1al Trıtft auf
Zensoren dass SIC 11 esondere Sensibilität fur Intormationen 4A45 der Umwelt und
C1M VO den Normen ıhres 5Systems abweichendes Bewusstsein entwickeln? Sınd SIC

deswegen der >Getahr Diskrepanz ZUFLF tormalen Urganısatıon oder ZUFLF 5System-
tendenz«”8 AaUSSECSCIZL und leiden SIC oft Rollenkonftlikten? Dienen SIC tatsachlich
sowochl als Unruhestifter WIC als » Antennen ZULF Warnung des 5Systems«?”” Besteht ıhre
Verantwortung snıcht 1Ur der Rıchtigkeit der Informationswiedergabe sondern VOTL
allem der Negatıygarantıe da{fß nıchts welter los 1st« S4 Sınd SIC besonders gefordert
Inıtıatıve ergreiten? Mussen SIC 4A45 Rücksicht aut ıhre Außenkontakte VO tormellen
Vorgaben des Muttersystems 1bweichen und dies verbergen? Wıe wichtig sınd PCI-
sönliche Beziehungen nach aufßen die ZUFLF Ausbildung spezifischer »Zwischensysteme«
fuhr en können? 1ewelılt 1ST die Zensur institutionell autonom ” Handeln die Zensoren
nach Koutineprogrammen und erscheinen daher oft taktlos? Besıtzen SIC das Monopol
auf ıhren spezifischen Umweltkontakt und laufen dadurch UMMsSO mehr Getahr VO —-
deren Mitgliedern ıhrer Urganısation nıcht mehr verstanden werden? elchen Status
haben die Zensoren der Hierarchie ıhres Muttersystems? Und Bılden sıch auch
den »Zielsystemen« Rollen AaUS, die MI1L dem des eNnsSOors korrespondieren? Das sınd 1Ur

CIN1SC der Fragen, die sıch AaLLS Luhmanns Überlegungen ergeben.
Di1e grundlegenden Praämıssen der Theorie soz1aler 5Systeme WIC OpeCralive

Geschlossenheit und Autopoıies1s haben ıhren Wert fur die Zensurforschung damıt keı-
nestalls verloren S1e helfen die Tatsache beschreiben dass Zensur allentalls Aussagen

ıhrer Mater1alıtät vernichten ıhre »Zielsysteme« aber nıcht determıinıeren annn
Vielmehr INUSS SIC deren Eigengesetzlichkeit Rechnung stellen möglıch sınd
allentalls » Irriıtationen« oder »Interpenetrationen« also »wechselseıtige Durchdringung
VO 5ystemen MI1L tremden Leistungsanforderungen«*! Di1e empirisch aum beant-
wortende und außerst umstrıttene®* rage nach den Wırkungen sowohl VO Zensur als

£7 Veol JToachım \WESTERBARKEY, Journalısmus und Offtentlichkeit. Aspekte publizistischer Inter-
dependenz und Interpenetration, 111: Publizistik 2/40, 1995, 152162; dAje Entgegnung VOo (Csunter
BENTELE, Public Relations und Offentlichkeit C1M Diskussionsbeitrag der: UÜber C1IN1SC
Fehlinterpretationen VOo /u JToachım Westerbarkeys Aufsatz » Journalısmus und Offentlich-
keit« Publizistik 4740 1995 483486 Matthıas KOHRRING/Dertlef Huc Offentlichkeit und
Journalısmus /Zur Notwendigkeıt der Beobachtung vesellschaftlicher Interdependenz Fın 5SYS-
temtheoretischer Entwurf Medien Journal 21 1997 15 33 — Schwierige Verhältnisse Interde-
pendenzen zwıschen Journalısmus und he Klaus Iheter ÄLTMEPPEN Ulrike ÖTTGER
(sunter BENTELE Wiesbaden 2004
78 [ UHMANN Funktionen (wiıe Anm 65) D
za Ebd 274
S Ebd
S 1 WESTERBARKEY Journalısmus (wıe Anm 7/7) 154

In der Forschung überwiegen apodiktische Urteile SO margıinalısıert BIERMANN Lıteratur (wıe
Anm 11 dAje Wırkung nıcht L1LUrFr der Zensur sondern auch der Lıteratur bıs ZUFr Bedeu-
tungslosigkeıt uch Stephan FITOS Zensur als Mißerfolg De Verbreitung iındızlerter deutscher
Druckschriften der z weıtlen Hältte des Jahrhunderts, Franktfurt 2000 Xußert sıch
skeptisch über die Möglichkeiten der Zensur. Dagegen betont Robert D’ARNTON, The Forbidden
Best-Sellers of Pre--Revolutionary France, New York/London 1995, 169—246, dAje Bedeutung der
Laiteratur ı Vorteld der Französischen Revolution. Erste Überlegungen ZUFr Wırkung der Zensur
auf die Psyche der Opfter tfinden sich bei SIEMANN, Zensur (wıe Anm. 17)) 3691., C111 kurzer UÜber-
blick über den Forschungsstand bei HAFFS Zensur (wıe Anm 56) 41 5 4A77 EKıne (stärkere) Be-
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an der Grenze zu Öffentlichkeit und Journalismus zu beschreiben77. Und auch für die
Zensurforschung, vor allem mit Blick auf die »Täter«, besitzen Niklas Luhmanns Aus-
führungen über Grenzstellen ein beträchtliches heuristisches Potenzial: Trifft es auf
Zensoren zu, dass sie eine besondere Sensibilität für Informationen aus der Umwelt und
ein von den Normen ihres Systems abweichendes Bewusstsein entwickeln? Sind sie
deswegen der »Gefahr einer Diskrepanz zur formalen Organisation oder zur System-
tendenz«78 ausgesetzt, und leiden sie oft unter Rollenkonflikten? Dienen sie tatsächlich
sowohl als Unruhestifter wie als »Antennen zur Warnung des Systems«?79 Besteht ihre
Verantwortung »nicht nur in der Richtigkeit der Informationswiedergabe, sondern vor
allem in der Negativgarantie: daß nichts weiter los ist«?80 Sind sie besonders gefordert,
Initiative zu ergreifen? Müssen sie aus Rücksicht auf ihre Außenkontakte von formellen
Vorgaben des Muttersystems abweichen – und dies verbergen? Wie wichtig sind per-
sönliche Beziehungen nach außen, die zur Ausbildung spezifischer »Zwischensysteme«
führen können? Wieweit ist die Zensur institutionell autonom? Handeln die Zensoren
nach Routineprogrammen und erscheinen daher oft taktlos? Besitzen sie das Monopol
auf ihren spezifischen Umweltkontakt und laufen dadurch umso mehr Gefahr, von an-
deren Mitgliedern ihrer Organisation nicht mehr verstanden zu werden? Welchen Status
haben die Zensoren in der Hierarchie ihres Muttersystems? Und: Bilden sich auch in
den »Zielsystemen« Rollen aus, die mit dem des Zensors korrespondieren? Das sind nur
einige der Fragen, die sich aus Luhmanns Überlegungen ergeben.

Die grundlegenden Prämissen der späteren Theorie sozialer Systeme, wie operative
Geschlossenheit und Autopoiesis, haben ihren Wert für die Zensurforschung damit kei-
nesfalls verloren. Sie helfen die Tatsache zu beschreiben, dass Zensur allenfalls Aussagen
in ihrer Materialität vernichten, ihre »Zielsysteme« aber nicht determinieren kann.
Vielmehr muss sie immer deren Eigengesetzlichkeit in Rechnung stellen – möglich sind
allenfalls »Irritationen« oder »Interpenetrationen«, also »wechselseitige Durchdringung
von Systemen mit fremden Leistungsanforderungen«81. Die empirisch kaum zu beant-
wortende und äußerst umstrittene82 Frage nach den Wirkungen sowohl von Zensur als

77 Vgl. Joachim Westerbarkey, Journalismus und Öffentlichkeit. Aspekte publizistischer Inter-
dependenz und Interpenetration, in: Publizistik 2/40, 1995, 152–162; die Entgegnung von Günter
Bentele, Public Relations und Öffentlichkeit – ein Diskussionsbeitrag – oder: Über einige
Fehlinterpretationen von PR. Zu Joachim Westerbarkeys Aufsatz »Journalismus und Öffentlich-
keit«, in: Publizistik 4/40, 1995, 483–486. – Matthias Kohring/Detlef Hug, Öffentlichkeit und
Journalismus. Zur Notwendigkeit der Beobachtung gesellschaftlicher Interdependenz – Ein sys-
temtheoretischer Entwurf, in: Medien Journal 21, 1997, 15–33. – Schwierige Verhältnisse. Interde-
pendenzen zwischen Journalismus und PR, hg. v. Klaus-Dieter Altmeppen, Ulrike Röttger u.
Günter Bentele, Wiesbaden 2004.
78 Luhmann, Funktionen (wie Anm. 65), 222.
79 Ebd., 224.
80 Ebd.
81 Westerbarkey, Journalismus (wie Anm. 77), 154.
82 In der Forschung überwiegen apodiktische Urteile. So marginalisiert Biermann, Literatur (wie
Anm. 9), 9–11, die Wirkung nicht nur der Zensur, sondern auch der Literatur bis zur Bedeu-
tungslosigkeit. Auch Stephan Fitos, Zensur als Mißerfolg. Die Verbreitung indizierter deutscher
Druckschriften in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Frankfurt a.M. u.a. 2000, äußert sich
skeptisch über die Möglichkeiten der Zensur. Dagegen betont Robert Darnton, The Forbidden
Best-Sellers of Pre-Revolutionary France, New York/London 1995, 169–246, die Bedeutung der
Literatur im Vorfeld der Französischen Revolution. Erste Überlegungen zur Wirkung der Zensur
auf die Psyche der Opfer finden sich bei Siemann, Zensur (wie Anm. 17), 369f., ein kurzer Über-
blick über den Forschungsstand bei Haefs, Zensur (wie Anm. 56), 415–422. Eine (stärkere) Be-
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auch VO LAıteratur wırd durch vermuteTite Eigengesetzlich- und Wechselseitigkeiten
nıcht obsolet aber noch komplexer 1ST auch fragen WIC der Kontakt MI1L dem
/Zensıierten und den /Zensıierten die Zensierenden verandert®

Den Begriff der Selbstzensur annn INa  5 fur den Fall TESCIVICIEN dass jemand AaLLS

AÄngst VOTL Sanktionen Aussagenauswahl Erwartungen und Normen testmacht
die VOoO  5 aufßen sıch herangetragen s1ıeht und die nıcht MI1L SC1INECIN Rollenselbstver-
standnıs übereinstımmen das unterscheıidet Selbstzensur auch VO Selbstkorrektur®
und Rücksichtnahme Abstrakter tormuliert Selbstzensur entsteht WEn Personen oder
Urganısationen die Programme nach denen SIC OPCILCIFECHN Twartieitie Erwartungen
ausrichten die nıcht als die CISCHCH markiert siınd und die AaLLS der Perspektive
wıssenschafttlichen Beobachters zweıter Ordnung, auch tatsachlich nıcht den Rollenvor-
vaben entsprechen” Selbstzensur 151 das W 4S Zensur der Regel erreichen mochte
W/enn SIC nıcht der Matert1alıtät der Aussagen ANSEeTZT hat diese die utonomıe der
Zielsysteme VOrauUsSgeSECEIZLT auch AI keine andere Möglichkeit überhaupt wıirken Es
1ST deswegen oft müfßig fragen b das W 4S als /Zensıiertes ıdentitiziert wırd auf
Zensur oder Selbstzensur zurückzutführen 18196 Entscheidend 151 vielmehr b die Selbst-
ZENSUL tatsachlich nach den Vorgaben der Zensur erfolgt /Zu diskutieren Walc WICWEILT

Zensursystemen tatsachlich gelingt das UÜperieren anderer soz1aler 5ysteme und DPer-
OMNCN MI1L ıhren Programmen überlagern und vielleicht 0S deren utonomıe voll-
kommen auszuschalten In den allermeısten Faäallen 1ST jedoch davon auszugehen dass die
Selbstzensur gerade nıcht den Vorgaben der Zensur entspricht eintach 1ST das Han-
deln der Menschen nıcht beeinflussen. Schon die Vieldeutigkeit der Sprache verhin-
dert ZU Arger der Zensoren die Möglichkeit, Kommunikation auch 1Ur annahernd
determıinıeren W 4S gegebenenfalls die /Zensıierten ZU kreativen Schreiben
und beım Publikum das (GGespur ZU Lesen zwıischen den Zeılen weckt®

Dıfferenzierungen VO Zensur

Di1e Möglichkeiten die dem ach des hier entwickelten Zensurbegriffs
mengefassten Phänomene welter kategorisieren siınd außerst vielfältig Zunächst

rücksichtigung der kommunikationswissenschaftlichen Medienwirkungsforschung könnte siıcher
HNEeUC Impulse seizien vol den UÜberblick bei BUCHLOH Zensur (wıe Anm 66) 35 46 Michael
SCHENK Medienwirkungsforschung, Tübingen HANS Bernd BROSIUS Medienwirkung,

Offentliche ommunıkatiıon Handbuch ommunıkations und Medienwissenschaft hg
[J)ERS (Csunter BENTELEFE u Otftried ARREN Wiesbaden 2003 178 148

Vol HOLQUIST Corrupt Or1ginals The Pararadox of Censorship, Introduction Publica-
of the Modern Language Ässociation of merica 1994 14 25 hlıer >I he phe-

LLOINCNONMN viewed AS 0)81° WdY SLrECL of sımple FEPIESSLION kınd of olk censorshıp But
there another percepuon of the aAM complexıty of censorship, which relatıons between
CC115015 aAM V1ICL1LINS AapPCal dynamıc and multichrectional and OmMelmMe: less contradıictory
than those the world of hıgh CHCLSV physıcs

Vel die \hnlıche Definition bei KAN7Z7O0OGC Zensur (wıe Anm 32) 1001
5 Iheser /usatz 151 ZUFr Unterscheidung VOo CIZWUNSCHCI Rollenwahrnehmung notwendie
SO /Zum Problem der Nachweisbarkeit VOo Zensur und Selbstzensur anhand VO literarıschen
Quellen Klaus KAN7ZOC Textkritische Probleme der literarıschen Zensur Zukünftige Aufgaben

literaturwissenschaftlichen Zensurforschung, > Unmoralisch sıch (wıe Anm
309 337
/ Vel HOLQUIST Or1ginals (wıe Anm 83)
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auch von Literatur wird durch vermutete Eigengesetzlich- und Wechselseitigkeiten
nicht obsolet, aber noch komplexer – so ist auch zu fragen, wie der Kontakt mit dem
Zensierten und den Zensierten die Zensierenden verändert83.

Den Begriff der Selbstzensur kann man für den Fall reservieren, dass jemand aus
Angst vor Sanktionen seine Aussagenauswahl an Erwartungen und Normen festmacht,
die er von außen an sich herangetragen sieht und die nicht mit seinem Rollenselbstver-
ständnis übereinstimmen – das unterscheidet Selbstzensur auch von Selbstkorrektur84

und Rücksichtnahme. Abstrakter formuliert: Selbstzensur entsteht, wenn Personen oder
Organisationen die Programme, nach denen sie operieren, an erwarteten Erwartungen
ausrichten, die nicht als die eigenen markiert sind – und die, aus der Perspektive eines
wissenschaftlichen Beobachters zweiter Ordnung, auch tatsächlich nicht den Rollenvor-
gaben entsprechen85. Selbstzensur ist das, was Zensur in der Regel erreichen möchte.
Wenn sie nicht an der Materialität der Aussagen ansetzt, hat diese, die Autonomie der
Zielsysteme vorausgesetzt, auch gar keine andere Möglichkeit, überhaupt zu wirken. Es
ist deswegen oft müßig zu fragen, ob das, was als Zensiertes identifiziert wird, jetzt auf
Zensur oder Selbstzensur zurückzuführen ist86. Entscheidend ist vielmehr, ob die Selbst-
zensur tatsächlich nach den Vorgaben der Zensur erfolgt. Zu diskutieren wäre, wieweit
es Zensursystemen tatsächlich gelingt, das Operieren anderer sozialer Systeme und Per-
sonen mit ihren Programmen zu überlagern und vielleicht sogar deren Autonomie voll-
kommen auszuschalten. In den allermeisten Fällen ist jedoch davon auszugehen, dass die
Selbstzensur gerade nicht den Vorgaben der Zensur entspricht – so einfach ist das Han-
deln der Menschen nicht zu beeinflussen. Schon die Vieldeutigkeit der Sprache verhin-
dert zum Ärger der Zensoren die Möglichkeit, Kommunikation auch nur annähernd zu
determinieren – was gegebenenfalls die Zensierten zum kreativen Schreiben animiert
und beim Publikum das Gespür zum Lesen zwischen den Zeilen weckt87.

IV. Differenzierungen von Zensur

Die Möglichkeiten, die unter dem Dach des hier entwickelten Zensurbegriffs zusam-
mengefassten Phänomene weiter zu kategorisieren, sind äußerst vielfältig. Zunächst

rücksichtigung der kommunikationswissenschaftlichen Medienwirkungsforschung könnte sicher
neue Impulse setzten, vgl. den Überblick bei Buchloh, Zensur (wie Anm. 66), 35–46. – Michael
Schenk, Medienwirkungsforschung, Tübingen 32007. – Hans-Bernd Brosius, Medienwirkung,
in: Öffentliche Kommunikation. Handbuch Kommunikations- und Medienwissenschaft, hg. v.
Ders., Günter Bentele u. Otfried Jarren, Wiesbaden 2003, 128–148.
83 Vgl. Holquist, Corrupt Originals. The Pararadox of Censorship, Introduction in: Publica-
tions of the Modern Language Association of America 109/1, 1994, 14–25, hier: 16: »The phe-
nomenon viewed as a one way street of simple repression is a kind of folk censorship. But […]
there is another perception of the scope and complexity of censorship, in which relations between
censors and victims appear dynamic and multidirectional – and sometimes no less contradictory
than those in the world of high energy physics.«
84 Vgl. die ähnliche Definition bei Kanzog, Zensur (wie Anm. 32), 1001.
85 Dieser Zusatz ist zur Unterscheidung von erzwungener Rollenwahrnehmung notwendig.
86 Zum Problem der Nachweisbarkeit von Zensur und Selbstzensur anhand von literarischen
Quellen Klaus Kanzog, Textkritische Probleme der literarischen Zensur. Zukünftige Aufgaben
einer literaturwissenschaftlichen Zensurforschung, in: »Unmoralisch an sich…« (wie Anm. 6),
309–332.
87 Vgl. Holquist, Originals (wie Anm. 83).
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Zensur verschiedenen Stationen der medialen Produktion bel AÄAutor Verle-
CI Buchhändler oder Leser beziehungsweıse Produktion Distribution oder RKezeption
temporal annn zwıischen Vor und Nachzensur unterschieden werden Zensur wıdmet
siıch verschiedenen Medien Massenmedien WIC Buch Zeıtung und Film aber auch PI1-

Medien WIC Brieten SIC benutzt unterschiedliche Sanktionsmuttel ZUFLF Durchset-
ZUNS ıhrer Entscheidungen und 151 unterschiedlich explizit, Öftentlich und kritisierbar®®.
Eıne Typologie der Zensur annn auch nıcht VO deren historisch und regional spezif1-
schen, durch Recht, Politik, Wıirtschaft Offentlichkeit und Journalısmus SCPIAaS-
ten Rahmenbedingungen absehen, welche die »Erfolgs-Chancen« VOoO  5 Zensur entsche1i-
dend bestimmen®?. Schliefßlich Zensur SaNnz unterschiedliche institutionelle
Ausprägungen Darüber hinaus annn und INUSS SIC nach ıhrem soz1alen (Jrt dıifteren-

werden. Damlıt sınd spezifische Leitunterscheidungen verbunden, durch die SIC ıhre
Aufmerksamkeitsschwerpunkte auf SaNnz unterschiedliche Inhalte richtet. Ofrt ENTISPrE-
chen dem auch charakteristische Legıtımationsstrategien

Zensur z1Dt VOTL den Interessen der Allgemeinheıt der potenziellen Re7z1-
p1enten und celbst der Produzenten der zensierten Medienangebote dienen und SIC
VOTL der ımplizit vorausgesetzten”“-— schädlichen Wirkung unerwunschter
Kommunikation schützen Zensurinstanzen legitimieren 1hr Handeln MI1L Verwels
auf W/erte die häufig, aber nıcht auf die Seıte der Leitunterscheidung
soz1aler Funktionssysteme VCerWEISCH Es geht Macht und Herrschaft auf staatlıcher
Ebene ebenso WIC der patriarchalischen Ordnung der Famıilie?!) Frieden Ordnung
und Sicherheit Eftizienz und Gew1inn eıl Wahrheit”? Erziehung und Schutz der Ju
gend Schönheıit und mıilıitäarıschen Erfolg aber auch Moral beziehungsweıse S1tTt-
ıchkeit und die Wurde der einzelnen Person” Diese \W/erte besitzen unterschiedli-
chen (Jrten und Zeıten SaNnz unterschiedliche Relevanz und treten mannıgfaltigen
Kombinationen auf?*

In der empirischen Analyse konkreter Zensurprozesse wırd INa  5 die verschiedenen
Leitunterscheidungen soz1aler 5ysteme die siıch die gläsernen Dichetomien der lIuh-
mannschen Systemtheorıie anlehnen, aum Reinform auttinden. SO siınd sowohl die
Religion als auch die Politik häufig CN MI1L der Moral und ıhren Unterscheidungen VO
(zut und OSeEe verbunden” Di1e Oöftentliche Meınung wolle > Politik ı Namen der Mo-

K Veol diese und elilere Krıterien bei Siegfried J. SCHMIDT, Abschied VO Kanon” Thesen ZUFTF
Siıtuation der GEDSENWAILLSCH Kunst, 111: Kanon (wıe Anm. 21)) 4 46—34/, hıier 337 Veol auch
BUCHLOH, Überlegungen (wıe Anm. 5 ] 2 3—126, und (UOTTO, Zensur (wıe Anm 9 1 1 4— 17271 Be-
sonders den verschıedenen Anknüpfungspunkten ı kommuniıikatıven Prozess MÜLLER, Zen-
sur (wıe Anm 7
K Vel BUCHLOH Überlegungen (wie Anm 1726 1720
U Vel BIERMANN Literatur (wıe Anm
U1 Vel dazu Barbara BECKER (LANTARINO Geschlechtszensur Zur Literaturproduktion der
deutschen Romantık Zensur und Kultur (wıe Anm / 0S

Durchaus autklärerischer Absicht kann versucht werden dAiese Wahrheit vegebenenfalls
dAie »Manıpulation« der Medien durchzusetzen vol BUCHLOH Überlegungen (wıe Anm 119

Vel auch dAie »Hauptargumente« und »Schlagworte« VOo Zensur die ()TTO Zensur (wıe
Anm 105 aufführt er die »Bestimmungsgründe der Zensur« bei SIEMANN Zensur (wıe
Anm 17) 3A77

Vel BREUER Geschichte (wıe Anm 29) 18{ IN1L erweıs auf ()TTO Zensur (wıe Anm
5 Vel ZUFTF Allıanz VOo Religi0n und Moral [LUHMANN Relig10n (wıe Anm 44) 05 101 173 154

der allerdings davon ausgeht dass sıch dieses Bündnıiıs 18 Jahrhundert weıtgehend autf-
velöst hat Allgemeın den vielfältigen Verknüpfungen zwıschen Politik Religion und Moral
()TTO Zensur (wıe Anm
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setzt Zensur an verschiedenen Stationen der medialen Produktion an, bei Autor, Verle-
ger, Buchhändler oder Leser beziehungsweise Produktion, Distribution oder Rezeption;
temporal kann zwischen Vor- und Nachzensur unterschieden werden. Zensur widmet
sich verschiedenen Medien – Massenmedien wie Buch, Zeitung und Film, aber auch pri-
vaten Medien wie Briefen –, sie benutzt unterschiedliche Sanktionsmittel zur Durchset-
zung ihrer Entscheidungen und ist unterschiedlich explizit, öffentlich und kritisierbar88.
Eine Typologie der Zensur kann auch nicht von deren historisch und regional spezifi-
schen, durch Recht, Politik, Wirtschaft sowie Öffentlichkeit und Journalismus gepräg-
ten Rahmenbedingungen absehen, welche die »Erfolgs-Chancen« von Zensur entschei-
dend bestimmen89. Schließlich nimmt Zensur ganz unterschiedliche institutionelle
Ausprägungen an. Darüber hinaus kann und muss sie nach ihrem sozialen Ort differen-
ziert werden. Damit sind spezifische Leitunterscheidungen verbunden, durch die sie ihre
Aufmerksamkeitsschwerpunkte auf ganz unterschiedliche Inhalte richtet. Oft entspre-
chen dem auch charakteristische Legitimationsstrategien.

Zensur gibt immer vor, den Interessen der Allgemeinheit, der potenziellen Rezi-
pienten und selbst der Produzenten der zensierten Medienangebote zu dienen und sie
vor der – implizit immer vorausgesetzten90– schädlichen Wirkung unerwünschter
Kommunikation zu schützen. Zensurinstanzen legitimieren ihr Handeln mit Verweis
auf Werte, die häufig, aber nicht immer, auf die positive Seite der Leitunterscheidung
sozialer Funktionssysteme verweisen: Es geht um Macht und Herrschaft (auf staatlicher
Ebene ebenso wie in der patriarchalischen Ordnung der Familie91), Frieden, Ordnung
und Sicherheit, Effizienz und Gewinn, Heil, Wahrheit92, Erziehung und Schutz der Ju-
gend, Schönheit und militärischen Erfolg – aber auch um Moral beziehungsweise Sitt-
lichkeit und die Würde der einzelnen Person93. Diese Werte besitzen zu unterschiedli-
chen Orten und Zeiten ganz unterschiedliche Relevanz und treten in mannigfaltigen
Kombinationen auf94.

In der empirischen Analyse konkreter Zensurprozesse wird man die verschiedenen
Leitunterscheidungen sozialer Systeme, die sich an die gläsernen Dichotomien der luh-
mannschen Systemtheorie anlehnen, kaum in Reinform auffinden. So sind sowohl die
Religion als auch die Politik häufig eng mit der Moral und ihren Unterscheidungen von
Gut und Böse verbunden95. Die öffentliche Meinung wolle »Politik im Namen der Mo-

88 Vgl. diese und weitere Kriterien bei Siegfried J. Schmidt, Abschied vom Kanon? Thesen zur
Situation der gegenwärtigen Kunst, in: Kanon (wie Anm. 21), 336–347, hier: 337. Vgl. auch
Buchloh, Überlegungen (wie Anm. 5), 123–126, und Otto, Zensur (wie Anm. 9), 114–121. Be-
sonders zu den verschiedenen Anknüpfungspunkten im kommunikativen Prozess Müller, Zen-
sur (wie Anm. 6), 16–22.
89 Vgl. Buchloh, Überlegungen (wie Anm. 5), 126–129.
90 Vgl. Biermann, Literatur (wie Anm. 9), 7–9.
91 Vgl. dazu Barbara Becker-Cantarino, Geschlechtszensur. Zur Literaturproduktion der
deutschen Romantik, in: Zensur und Kultur (wie Anm. 7), 87–98.
92 Durchaus in aufklärerischer Absicht kann versucht werden, diese Wahrheit gegebenenfalls gegen
die »Manipulation« der Medien durchzusetzen, vgl. Buchloh, Überlegungen (wie Anm. 5), 119.
93 Vgl. auch die »Hauptargumente« und »Schlagworte« von Zensur, die Otto, Zensur (wie
Anm. 9), 92–105, aufführt, oder die »Bestimmungsgründe der Zensur« bei Siemann, Zensur (wie
Anm. 17), 377.
94 Vgl. Breuer, Geschichte (wie Anm. 29), 18f., mit Verweis auf Otto, Zensur (wie Anm. 9).
95 Vgl. zur Allianz von Religion und Moral Luhmann, Religion (wie Anm. 44), 95–101, 173–184,
263ff., der allerdings davon ausgeht, dass sich dieses Bündnis im 18. Jahrhundert weitgehend auf-
gelöst hat. Allgemein zu den vielfältigen Verknüpfungen zwischen Politik, Religion und Moral
Otto, Zensur (wie Anm. 9), 72–89.
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ral rationalısıeren«?°, schreıibt Habermas mıiıt Blick auf das 185 Jahrhundert. uch Polıiti-
ker rechtfertigen Zensur mıiıt dem Schutz des Seelenheıls, der Moral oder der Sıttlichkeit

S1E werden dabei allerdings aum ıhre Macht aufs Spiel SCIZCN, W aS doch wıieder aut eın
ZEWISSES Prımat der zenuln politischen Leitunterscheidung hindeutet.

Grundsatzlich 1ST nıcht ausgeschlossen, dass Öftfentlich vorgebrachte Legıtimatio-
1918 auch fur die Zensierenden celbst handlungsleitend sınd und ıhre tatsachlichen Motıi-

und Interessen wıderspiegeln. och selbstverständlich sınd, 1n den W’orten
1la (Jttos 1, »offizielle Begründungsversuche« und, SOWEeIt erschliefßbar, »eıgent-
liıche Motive«” VO Zensur unterscheiden. Eıne Kombinatıon der abstrakten Ma-
kroperspektive der Systemtheorie mıiıt handlungstheoretischen ÄAnsätzen erscheint daher
auf jeden Fall ohnend. Fıgennützige Motiıve der Zensierenden W1€ die Ablenkung VO
Missständen oder die Profilierung über symbolische (Zensur-)Polıtik”® können nıcht mıiıt
erweIıls auf allgemeın anerkannte W/erte gerechtfertigt werden und dürften daher aum
Je explizit angeführt worden se1n. Zensur, die 1m Namen des (Gsuten ZUFLF Verhinderung
des Boösen ausgeübt werden vorgıbt, 1St schwieriger hinterfragen als Zensur, deren
ökonomische, relig1öse oder politische Funktion offensichtlich 1STt

Bedenkenswert 1ST schlieflich noch Reinhard Aulichs Zensurtypologıie: Er Nntier-
scheidet drei verschiedene Ausformungen der Zensur, die seiınem Modell zufolge 1n Ab-
hängigkeıt VO Verbindlichkeitsgrad der gesellschaftlichen Normen verschiedenen
Phasen der liıterarıschen Kommunikation angreıft: Sınd die Normen konstitutiv, das
heifßt tradıtionell begründet und unhinterfragbar verpflichtend, versucht die Zensur
gleich die Produktion unliebsamer Lıteratur ermeıden. Verstöße werden als Frevel
verfolgt, der Suhne ertordert. »Regulative«, als wahrscheinlich richtig betrachtete Nor-
INne  5 gehen mıiıt einer Zensur einher, die unerwunschte Laıteratur als Verbrechen behan-
delt und VOTL allem die Distribution VO Medieninhalten und damıt deren unerwuünschte
Auswirkungen verhindern sucht. Gelten die Normen eıner Gesellschaft hingegen le-
diglich als tunktional, also melst nıcht mehr metaphysisch begründet, letztlich treı ahl-
und gegebenenfalls durch tunktionale Aquivalente ersetzbar, und stehen S1E bel INanı-

gelnder Eftizienz ZUFLF Disposıtion, ahndet die Zensur Verstöße der Lıteratur als Ord-
nungswidrigkeiten und oreift ONn auf Miıttel der posıtıven Kommunikationslenkung
zurück”, die (weıtere) Dıiffusion der Aussagen verhindern beziehungsweıse ıhre
Auswirkungen entkrätten  100 Dahinter duürfte auch eın unterschiedlicher Wahrheits-
begriff stehen: Befürworter einer Zensur sehen die Wahrheit nıcht als 11720 -

strebendes, aber aum Je vollkommen erreichendes Ziel VO Kommunikation, S O1M-
dern als bewahrenden, VOTL Entwicklung schützenden und gesellschaftlich
durchzusetzenden Besıitz der Herrschenden101 Kritisch anzumerken bleibt, dass viele
Zensurphänomene 1Ur schwer 1n Aulichs Typologie einzuordnen sind. uch Römische
Inquisıtion und Indexkongregation, die Normen sıcher konstitutiv begründeten, nah-

46 Jürgen HABERMAS;, Strukturwandel der Offentlichkeit. Untersuchungen e1ner Kategorıe der
bürgerlichen Gesellschaftt. Mıt einem VoOorwort Z.UF Neuauflage, Frankfurt a.M 1990, 178
/ (UTTO, Zensur (wıe Anm 9 108—1 14
N Veol BUCHLOH, Überlegungen (wıe Anm 5 121{., Z.UF Ablenkung (UOTTO, Zensur (wıe
Anm. 9 112
O In Aulichs Modell verfügt dAje Zensur auch über diese Mıttel der posıtıven ommunıkatıions-
lenkung, dAje hıer begrifflich VOo der Zensur unterschieden wurden und allentalls Aals sfunktionale
Aquivalente« der Zensur betrachten sınd, vel auch (ZUGGENBÜHL, Zensur (wıe Anm. 7 79f
100 ÄULICH, Elemente (wıe Anm. 6 215—29)0
101 Vol., m1E weıteren Verweısen, (UOTTO, Zensur (wıe Anm. 9 6 5 und den Beıitrag VO Hubert
WOLE 1n d1esem Band.
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ral rationalisieren«96, schreibt Habermas mit Blick auf das 18. Jahrhundert. Auch Politi-
ker rechtfertigen Zensur mit dem Schutz des Seelenheils, der Moral oder der Sittlichkeit
– sie werden dabei allerdings kaum ihre Macht aufs Spiel setzen, was doch wieder auf ein
gewisses Primat der genuin politischen Leitunterscheidung hindeutet.

Grundsätzlich ist es nicht ausgeschlossen, dass öffentlich vorgebrachte Legitimatio-
nen auch für die Zensierenden selbst handlungsleitend sind und ihre tatsächlichen Moti-
ve und Interessen widerspiegeln. Doch selbstverständlich sind, um es in den Worten
Ulla Ottos zu sagen, »offizielle Begründungsversuche« und, soweit erschließbar, »eigent-
liche Motive«97 von Zensur zu unterscheiden. Eine Kombination der abstrakten Ma-
kroperspektive der Systemtheorie mit handlungstheoretischen Ansätzen erscheint daher
auf jeden Fall lohnend. Eigennützige Motive der Zensierenden wie die Ablenkung von
Missständen oder die Profilierung über symbolische (Zensur-)Politik98 können nicht mit
Verweis auf allgemein anerkannte Werte gerechtfertigt werden und dürften daher kaum
je explizit angeführt worden sein. Zensur, die im Namen des Guten zur Verhinderung
des Bösen ausgeübt zu werden vorgibt, ist schwieriger zu hinterfragen als Zensur, deren
ökonomische, religiöse oder politische Funktion offensichtlich ist.

Bedenkenswert ist schließlich noch Reinhard Aulichs Zensurtypologie: Er unter-
scheidet drei verschiedene Ausformungen der Zensur, die seinem Modell zufolge in Ab-
hängigkeit vom Verbindlichkeitsgrad der gesellschaftlichen Normen an verschiedenen
Phasen der literarischen Kommunikation angreift: Sind die Normen konstitutiv, das
heißt traditionell begründet und unhinterfragbar verpflichtend, versucht die Zensur
gleich die Produktion unliebsamer Literatur zu vermeiden. Verstöße werden als Frevel
verfolgt, der Sühne erfordert. »Regulative«, als wahrscheinlich richtig betrachtete Nor-
men gehen mit einer Zensur einher, die unerwünschte Literatur als Verbrechen behan-
delt und vor allem die Distribution von Medieninhalten und damit deren unerwünschte
Auswirkungen zu verhindern sucht. Gelten die Normen einer Gesellschaft hingegen le-
diglich als funktional, also meist nicht mehr metaphysisch begründet, letztlich frei wähl-
und gegebenenfalls durch funktionale Äquivalente ersetzbar, und stehen sie bei man-
gelnder Effizienz zur Disposition, ahndet die Zensur Verstöße der Literatur als Ord-
nungswidrigkeiten und greift sonst auf Mittel der positiven Kommunikationslenkung
zurück99, um die (weitere) Diffusion der Aussagen zu verhindern beziehungsweise ihre
Auswirkungen zu entkräften100. Dahinter dürfte auch ein unterschiedlicher Wahrheits-
begriff stehen: Befürworter einer strengen Zensur sehen die Wahrheit nicht als anzu-
strebendes, aber kaum je vollkommen zu erreichendes Ziel von Kommunikation, son-
dern als zu bewahrenden, vor Entwicklung zu schützenden und gesellschaftlich
durchzusetzenden Besitz der Herrschenden101. Kritisch anzumerken bleibt, dass viele
Zensurphänomene nur schwer in Aulichs Typologie einzuordnen sind. Auch Römische
Inquisition und Indexkongregation, die Normen sicher konstitutiv begründeten, nah-

96 Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der
bürgerlichen Gesellschaft. Mit einem Vorwort zur Neuauflage, Frankfurt a.M. 1990, 178f.
97 Otto, Zensur (wie Anm. 9), 108–114.
98 Vgl. Buchloh, Überlegungen (wie Anm. 5), 121f., zur Ablenkung Otto, Zensur (wie
Anm. 9), 112f.
99 In Aulichs Modell verfügt die Zensur auch über diese Mittel der positiven Kommunikations-
lenkung, die hier begrifflich von der Zensur unterschieden wurden und allenfalls als »funktionale
Äquivalente« der Zensur zu betrachten sind, vgl. auch Guggenbühl, Zensur (wie Anm. 7), 29f.
100 Aulich, Elemente (wie Anm. 6), 215–220.
101 Vgl., mit weiteren Verweisen, Otto, Zensur (wie Anm. 9), 68, und den Beitrag von Hubert
Wolf in diesem Band.
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INne  5 Bucher ZU Beispiel der Regel Eerst nach Anzeıge den Index auf üubten also
letztlich Nachzensur!® Und Falle des Internets siınd Vor- und Nachzensur SOW1CSO
aum unterscheiden Man denke 1Ur die »>(sreat Firewall of China« der auch
MI1L Unterstutzung westlicher Unternehmen angeblich ständıg 30 01010 Menschen AL -

beıiten!°>

Zensur der Moderne

Der hier entwickelte Zensurbegriff erlaubt Phänomene SanNz unterschiedlicher Epo-
chen und RKegionen zusammenftassend betrachten Er hıltt außerdem dabei die rage

beantworten Zensur der Moderne C1M esonderes Problem darstellt W/1e
Nıklas Luhmann cehr abstrakt aber durchaus überzeugend herausgearbeıtet hat annn
INa  5 die Moderne dadurch charakterisieren dass die alte geschichtete Unterteilung der
Gesellschaft Klerus del Burgertum und Bauerntum überlagert und oröfßtenteıils ab-
gelöst wurde durch 11 Differenzierung SOSCNANNTE soz1ale Funktionssysteme WIC

Religion Politik Wissenschaftt Journalismus und Kunst Weder die Religion noch die
Politik beziehungsweıse der Staat können 1hr Prımat dauerhaftt bewahren S1e uınktio-
leren nach ıhren JE CISCHCH (Jesetzen und siınd Allgemeinen darauf erpicht sıch VO
tremdem Eintfluss treı halten Das hatte grundlegende Konsequenzen auch fur die
Entwicklung der Zensur Jedes sıch emanzıplerende Funktionssystem geriel der Regel

Kontftlikt MI1L Normen die gesamtgesellschaftliche Geltung beanspruchten und da-
MI1L 1115 Vısıer der Zensur

YTSLT MI1L der Ausdifferenzierung der Funktionssysteme, nıcht zuletzt der DPosıitivie-
FuNS und Emanzıpatıon des Rechts VOoO  5 Vorgaben der Moral und der Religion  104‚104 VOTL
allem auch MI1L der Entfaltung »bürgerlichen« Offentlichkeit!®, sınd Zensur, OrSda-
MNSaLLONSL.  erne Konformierung und Selbstzensur deutlich voneınander unterschei-
den /Zu berücksichtigen ı1ST allerdings, dass gerade die Gesellschaft des 19 Jahrhunderts
nıcht 1Ur tunktional sondern auch segmental Miılieus diffterenziert W alr sodass die

Freiheiten ZUFLF Enttaäuschung der Revolutionaäre schon deswegen keine einheiıtli-
che Volonte generale ZUFLF Entfaltung brachten!

Der utonomıe der Funktionssysteme entspricht der Begriff der » Freiheit« als
107 Selbstverstaändnıis der Akteure Gerade fur» Kategorıe subjektiven Erlebens«

Küunstler 151 die Unabhängigkeit VOoO  5 den Programmen STLarrer Rollenvorgaben und SV S-
temischer Zwecke essentiell ber auch die >Freiheit des Christenmenschen« ımpliziert
dass die iındıyıduelle Religiosität siıch letztlich nıcht 1Ur der Zensur sondern auch der

1072 Vol das Verfahrensschema WOLE Index (wıe Anm 18) Daneben vab der Kıirche
allerdings auch Praventivzensur dıe, VOo allem der Frühneuzeit ebenfalls anderem VO
der Römischen Inquisıtion ausgeübt wurde
103 Vol Chrıistian STOCKER Angst Strategıe Wiıe Chına das Internet onlıne
http II www spiegel de/netzwelt/web/0 15158 569315 html VOo 31 Jul: 2008 (Stan 16 Marz

Dazu auch Kay HEARN/Brian SHOESMITH Exploring the Roles of Elites Managıng the
Chinese Internet Javnost The Public 11/1 2004 101 114 dAie Beıitrage Chına aktuell
Journal of uUrrent Chinese Afftfairs 36/4 2007
104 Vol dazu auch BIERMANN Literatur (wıe Anm 18 20
105 Vol dazu nach WI1C VOo HARBERMAS Strukturwandel (wıe Anm 96) Kritisch Haber-
1114S$ Offentlichkeitsbegriff argumenLert HAFFS Zensur (wıe Anm 56) 308
106 SIEMANN Zensur (wıe Anm 17) 3734
107 BIERMANN Lıteratur (wıe Anm 14
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men Bücher zum Beispiel in der Regel erst nach Anzeige in den Index auf, übten also
letztlich Nachzensur102. Und im Falle des Internets sind Vor- und Nachzensur sowieso
kaum zu unterscheiden. Man denke nur an die »Great Firewall of China«, an der – auch
mit Unterstützung westlicher Unternehmen – angeblich ständig 30.000 Menschen ar-
beiten103.

V. Zensur in der Moderne

Der hier entwickelte Zensurbegriff erlaubt es, Phänomene ganz unterschiedlicher Epo-
chen und Regionen zusammenfassend zu betrachten. Er hilft außerdem dabei, die Frage
zu beantworten, warum Zensur in der Moderne ein besonderes Problem darstellt. Wie
Niklas Luhmann sehr abstrakt, aber durchaus überzeugend herausgearbeitet hat, kann
man die Moderne dadurch charakterisieren, dass die alte, geschichtete Unterteilung der
Gesellschaft in Klerus, Adel, Bürgertum und Bauerntum überlagert und größtenteils ab-
gelöst wurde durch eine Differenzierung in sogenannte soziale Funktionssysteme wie
Religion, Politik, Wissenschaft, Journalismus und Kunst. Weder die Religion noch die
Politik beziehungsweise der Staat können ihr Primat dauerhaft bewahren. Sie funktio-
nieren nach ihren je eigenen Gesetzen und sind im Allgemeinen darauf erpicht, sich von
fremdem Einfluss frei zu halten. Das hatte grundlegende Konsequenzen auch für die
Entwicklung der Zensur. Jedes sich emanzipierende Funktionssystem geriet in der Regel
in Konflikt mit Normen, die gesamtgesellschaftliche Geltung beanspruchten – und da-
mit ins Visier der Zensur.

Erst mit der Ausdifferenzierung der Funktionssysteme, nicht zuletzt der Positivie-
rung und Emanzipation des Rechts von Vorgaben der Moral und der Religion104, vor
allem auch mit der Entfaltung einer »bürgerlichen« Öffentlichkeit105, sind Zensur, orga-
nisationsinterne Konformierung und Selbstzensur deutlich voneinander zu unterschei-
den. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass gerade die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts
nicht nur funktional, sondern auch segmental in Milieus differenziert war, sodass die
neuen Freiheiten zur Enttäuschung der Revolutionäre schon deswegen keine einheitli-
che Volonté générale zur Entfaltung brachten106.

Der Autonomie der Funktionssysteme entspricht der Begriff der »Freiheit« als
»Kategorie subjektiven Erlebens«107 im Selbstverständnis der Akteure. Gerade für
Künstler ist die Unabhängigkeit von den Programmen starrer Rollenvorgaben und sys-
temischer Zwecke essentiell. Aber auch die »Freiheit des Christenmenschen« impliziert,
dass die individuelle Religiosität sich letztlich nicht nur der Zensur, sondern auch der

102 Vgl. das Verfahrensschema in: Wolf, Index (wie Anm. 18), 52. Daneben gab es in der Kirche
allerdings auch Präventivzensur, die, vor allem in der Frühneuzeit, ebenfalls unter anderem von
der Römischen Inquisition ausgeübt wurde.
103 Vgl. Christian Stöcker, Angst-Strategie. Wie China das Internet zensiert, online unter:
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,569315,00.html vom 31. Juli 2008 (Stand: 16. März
2009). Dazu auch: Kay Hearn/Brian Shoesmith, Exploring the Roles of Elites in Managing the
Chinese Internet, in: Javnost. The Public 11/1, 2004, 101–114, sowie die Beiträge in: China aktuell.
Journal of Current Chinese Affairs 36/4, 2007.
104 Vgl. dazu auch: Biermann, Literatur (wie Anm. 9), 18–20.
105 Vgl. dazu nach wie vor: Habermas, Strukturwandel (wie Anm. 96). Kritisch gegen Haber-
mas’ Öffentlichkeitsbegriff argumentiert Haefs, Zensur (wie Anm. 56), 398.
106 Siemann, Zensur (wie Anm. 17), 373f.
107 Biermann, Literatur (wie Anm. 9), 14.
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organısatıonsınternen Konformierung entzieht. Der spezifische Freiheitsbegriff der
Aufklärung machte die Zensur endgültig prekär. Spatestens mıiıt der Erklärung der Men-
schen- und Bürgerrechte, mıiıt der Proklamatıon VO Religions-, (jew1lssens- und Meı1-
nungsfreiheıt, besafß die tradıtionelle Zensurpraxı1s eın Legitimationsdefizıit. Aus mehr
oder wenıger unmündiıgen Untertanen T1, zumiındest dem AÄnspruch nach, Burger
geworden, die Vorgaben VO Politik, Recht und Religion nıcht mehr unhinterfragt
übernahmen. Und tast alle modernen Staaten kamen ıhnen Schliefßlich VC1-

langten S1E ımmer mehr VOoO  5 ımmer mehr Burgern INnan denke 1Ur die ehr- und
Schulpflicht. Se1ıne Legıtıimation konnte der starke Staat 1Ur bewahren, ındem auch
die Partiziıpationsmöglichkeiten und Freiheitsrechte ausdehnte. Di1e aufblühenden W1Ss-
senschaften brachten zudem eınen Wahrheitsbegriff: Di1e Wahrheit galt nıcht
mehr als unveranderliches Ergebnis einer einmalıgen Offenbarung, sondern als eın Ideal,
dem INa  5 siıch 1Ur durch ständıges Infragestellen und Verwerten des vorhandenen W 1s-
SCM5 annahern konnte. Staatstheoretiker verwıiesen schlieflich pragmatısch auf die NOL-

wendıge Kontrolle der Macht, die 1Ur durch Raum fur Kritik ermöglıcht wiırd. Nıcht
vernachlässigen sınd aber auch demographische, wirtschaftliche und technische Ent-
wicklungen!®®8,

Das alles hat das Feld des Sagbaren tendenziell deutlich ausgeweıtet, 1m Bereich der
Kunst und der VWiıssenschaft, der Religion und der Politik, und letztlich auch 1m Bereich
der Sexualmoral. och sowochl die Aufklärung als auch die Idee der Volkssouveränität
stehen 1n eınem durchaus ambivalenten Verhältnis ZUFLF Zensur. Bestimmte Formen der
Zensur wiıdersprechen UuLNseren Vorstellungen VO eınem pluralistischen Rechts- und
Verfassungsstaat aber nıcht unbedingt der Volkssouveränıitäat. Zensur arbeıtet oft mNIE
der öftentlichen Meınung und mNIE der Mehrheit des Volkes. » Die Zensur wurde gleich-
5a demokratisiert«  109 beschreibt Dieter Breuer die Zustände 1n der We1lımarer Repu-
blık Und celbst der Nationalsozialismus beanspruchte, durch die FEıngrenzung der
Freiheitsrechte 1Ur dem >wahrhaften Wıillen des Volkes«110 ZU Durchbruch VC1-

helfen.
Schon 1n der Frühneuzeıit verschärtte sıch zudem der AÄnspruch der Herrschenden,

ıhre Untertanen und samtlıiche Lebensbereiche planmäfßig lenken uch der Aufklä-
FuNS W alr die Zensur keineswegs tremd, S1E SETIzZiE S1E eın 1m Namen des Prımates e1nes
effizienten Staates, ZUFLF Hebung der Moral und 1n ZeEW1SSET We1ise auch 1ne Schutz-
ma{ifsnahme fur die siıch austormende Wissenschaft ZUFLF Bekämpfung des » Aber-
glaubens«, urz als Miıttel des »Projekts der Modernisierung«  111 Di1e Retormer
oft versucht, nıcht 1Ur Miılıtar, Landwirtschaftt und Verwaltung, sondern gleich auch
Kunst und Religion fur den Staat nutzlich machen. In dieser Epoche kämpfte, W1€
Reinhard Aulich betont, die Laıteratur oftmals Seılite Se1lite mıiıt der Zensur!!?. Der Aut-
klarer Louis-Sebastien Mercıer (1740-1814) raumte 1771 davon, samtlıche missliebige
Lıteratur aut einen riesigen Scheiterhauten werten. Di1e Bücherverbrennung kom-
mentiert 1n seınem utopischen Roman mıiıt den W/orten: » Diesen ungeheuren Hauten

1058 Vol ZzusammenTIAasSsenN! Siegfried W EISCHENBERG, Journalıstik (3 Bde.), Mediensysteme,
Medienethik, Medieninstitutionen, Opladen 1992, 1231
109 BREUER, Geschichte (wıe Anm. 29)) O Auf die breite Basıs der Sıttlichkeitsvereine 11771 Bur-

und ıhre Bedeutung für dAje Zensur VerWwEeIsSL. z B PFETERSEN, Zensur (wıe Anm. 46), 80
110 Franz STEGMÜLLER, Das Recht der Meinungsäufßerung 11771 nationalsozialıstischen Staat, (31e-
Ken 1938,
111 HAEFS, Zensur (wıe Anm. 56)) 307 Veol auch SIEMANN, Normenwandel (wıe Anm. 43), P

Eıne spannende Frage 1St, W1EeWEIL auch dAie kırchliche Zensur d1esem Projekt beteiligt Wal.
1172 Vol ÄULICH, Elemente (wıe Anm 6 191 MIX, Zensur (wıe Anm 47),
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organisationsinternen Konformierung entzieht. Der spezifische Freiheitsbegriff der
Aufklärung machte die Zensur endgültig prekär. Spätestens mit der Erklärung der Men-
schen- und Bürgerrechte, mit der Proklamation von Religions-, Gewissens- und Mei-
nungsfreiheit, besaß die traditionelle Zensurpraxis ein Legitimationsdefizit. Aus mehr
oder weniger unmündigen Untertanen waren, zumindest dem Anspruch nach, Bürger
geworden, die Vorgaben von Politik, Recht und Religion nicht mehr unhinterfragt
übernahmen. Und fast alle modernen Staaten kamen ihnen entgegen. Schließlich ver-
langten sie immer mehr von immer mehr Bürgern – man denke nur an die Wehr- und
Schulpflicht. Seine Legitimation konnte der starke Staat nur bewahren, indem er auch
die Partizipationsmöglichkeiten und Freiheitsrechte ausdehnte. Die aufblühenden Wis-
senschaften brachten zudem einen neuen Wahrheitsbegriff: Die Wahrheit galt nicht
mehr als unveränderliches Ergebnis einer einmaligen Offenbarung, sondern als ein Ideal,
dem man sich nur durch ständiges Infragestellen und Verwerfen des vorhandenen Wis-
sens annähern konnte. Staatstheoretiker verwiesen schließlich pragmatisch auf die not-
wendige Kontrolle der Macht, die nur durch Raum für Kritik ermöglicht wird. Nicht zu
vernachlässigen sind aber auch demographische, wirtschaftliche und technische Ent-
wicklungen108.

Das alles hat das Feld des Sagbaren tendenziell deutlich ausgeweitet, im Bereich der
Kunst und der Wissenschaft, der Religion und der Politik, und letztlich auch im Bereich
der Sexualmoral. Doch sowohl die Aufklärung als auch die Idee der Volkssouveränität
stehen in einem durchaus ambivalenten Verhältnis zur Zensur. Bestimmte Formen der
Zensur widersprechen unseren Vorstellungen von einem pluralistischen Rechts- und
Verfassungsstaat – aber nicht unbedingt der Volkssouveränität. Zensur arbeitet oft mit
der öffentlichen Meinung und mit der Mehrheit des Volkes. »Die Zensur wurde gleich-
sam demokratisiert«109, beschreibt Dieter Breuer die Zustände in der Weimarer Repu-
blik. Und selbst der Nationalsozialismus beanspruchte, durch die Eingrenzung der
Freiheitsrechte nur dem »wahrhaften Willen des Volkes«110 zum Durchbruch zu ver-
helfen.

Schon in der Frühneuzeit verschärfte sich zudem der Anspruch der Herrschenden,
ihre Untertanen und sämtliche Lebensbereiche planmäßig zu lenken. Auch der Aufklä-
rung war die Zensur keineswegs fremd, sie setzte sie ein im Namen des Primates eines
effizienten Staates, zur Hebung der Moral und – in gewisser Weise auch eine Schutz-
maßnahme für die sich ausformende Wissenschaft – zur Bekämpfung des »Aber-
glaubens«, kurz: als Mittel des »Projekts der Modernisierung«111. Die Reformer waren
oft versucht, nicht nur Militär, Landwirtschaft und Verwaltung, sondern gleich auch
Kunst und Religion für den Staat nützlich zu machen. In dieser Epoche kämpfte, wie
Reinhard Aulich betont, die Literatur oftmals Seite an Seite mit der Zensur112. Der Auf-
klärer Louis-Sébastien Mercier (1740–1814) träumte 1771 davon, sämtliche missliebige
Literatur auf einen riesigen Scheiterhaufen zu werfen. Die Bücherverbrennung kom-
mentiert er in seinem utopischen Roman mit den Worten: »Diesen ungeheuren Haufen

108 Vgl. zusammenfassend Siegfried Weischenberg, Journalistik (3 Bde.), Bd. 1: Mediensysteme,
Medienethik, Medieninstitutionen, Opladen 1992, 123–127.
109 Breuer, Geschichte (wie Anm. 29), 220. Auf die breite Basis der Sittlichkeitsvereine im Bür-
gertum und ihre Bedeutung für die Zensur verweist z.B. Petersen, Zensur (wie Anm. 46), 280.
110 Franz Stegmüller, Das Recht der Meinungsäußerung im nationalsozialistischen Staat, Gie-
ßen 1938, 22.
111 Haefs, Zensur (wie Anm. 56), 392. Vgl. auch Siemann, Normenwandel (wie Anm. 43), 72–
77. Eine spannende Frage ist, wieweit auch die kirchliche Zensur an diesem Projekt beteiligt war.
112 Vgl. Aulich, Elemente (wie Anm. 6), 191. – Mix, Zensur (wie Anm. 47), 22.
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haben WI1r angezündet, als eın Sühneopfer, das WI1r der Wahrheit, dem gesunden Ver-
stande und dem Geschmack brachten«  113 Di1e Maınzer »Franken-Republik« VC1-

küundete ‚Wr die Prefßfreiheit, kannte aber zahlreiche Ausnahmen, ZU Beispiel fur
>volksteindliche Schriften«114 Der » Aufklärungs-Hygiene«  115 wiıdersprachen zudem
Volkslieder, agen, Legenden, Mirakelberichte und Erotikalle In Bayern kam S03

dem Druck Napoleons AI einer » Kulturrevolution«: Di1e vorautklärerische
Lıteratur der Stifte und Klöster wurde systematisch vernichtet!!”. Zensur annn Beste-
hendes Neues schützen!!8, aber, W aS oft übersehen wiırd, auch Neues durch
Unterdrückung des Alten durchzusetzen versuchen.

Di1e persönlichen Freiheitsrechte, Voraussetzung fur die Selbstverwirklichung des
119Individuums W1€ fur 1ne tunktion.erende Demokratie werden und wurden auch 1n

der Moderne ımmer wıeder orundsätzlich negıert, weıl S1E angeblich das Interesse des
Einzelnen über das Gememwohl stellten. Nıcht UumMmMSONST wurde und wırd >Luberalis-

ımmer wıieder ZU Schimpfwort. AÄAutorıitäre Regime zeichnen siıch nıcht zuletzt
dadurch AaUsS, dass S1E den Medien die Aufgabe zuweısen, die Eftizienz des Staates
steigern] A häufig 1m Namen des Volkes, das 1n Zeıten der Krıse offenbar recht schnell
bereıt 1St, se1ne Freiheiten opfern. Tatsäachlich 1St aum verkennen, dass autorıtare
und auch totalıtäre Regime zumiındest zeıtwelse 1ne erschreckende Produktivität eNTt-
wıickeln können  121_ China ZU Beispiel scheint bisher ul verkraften, dass die
»spezifische Produktivkraft«!1?2 Kommunikatıion nıcht treı enttaltet. Langfristig duürtte
aber gelten, dass sıch weıtreichende Einschränkungen der Kommunikationstreiheit auf
vielfaltige \We1ise dysfunktional aut die ZESAMTE Gesellschaft auswirken: durch eın einge-
schränktes Innovationspotenz1al, durch die Stilllegung VO Produktivkräften und durch
das Ausblenden VO Rıisiıken!? gerade 1m Zeıtalter konkurrierender Natıionalstaaten
haben die Herrschenden dies 1n Rechnung stellen.

Eı1inerseılts Wl 1n der Moderne, schon SCH der ımmer umfangreicheren Buchpro-
duktion, 1ne umfassende Kommunikationskontrolle mıiıt den Methoden, W1€ S1E ZU

Beispiel dem Index der verbotenen Bucher zugrunde lagen, letztlich ZU Scheitern VC1-

urteilt  124_ Andererseıts wurde die Kommunikationslenkung durch das Aufkommen NCU-
Massenmedien begünstigt, die 1ne aufwändıge Technik ertorderten und daher VOTL

113 Louis-Sebastien MERCIER, L’an deux mille qUaLre en Reve S’1 füt Jamaıs. Nou-
velle Ad. AVOC figures (3 Bde.), .0 1/787, Bd 1) 2158 Veol auch Hans SCHUTZ, Verbotene Bücher.
Eıne Geschichte der Zensur VOo Homer bıs Henry Miıller (Beck’sche Reihe 415), München 1990,
11, und HAEFS, Zensur (wıe Anm 56)) 390
114 Verordnung 11771 Namen der Franken-Republik VOo Januar 1/793, zıtlert nach BREUER,
Geschichte (wıe Anm. 29)) 166
115 SCHÜUTZ, Bücher (wıe Anm 113),
116 Vol eb 934
117 Vol BREUER, Geschichte (wıe Anm 29)) 126
118 Das oalt 1n Form für dAje Abwehr jedes Entwicklungsdenkens durch dAje römiısche
Buchzensur, vgl den Beıitrag VOo Hubert WOLF 1n d1iesem Bancdl.
119 Vol BUCHLOH, Überlegungen (wıe Anm. 5 114
1720 Vol den unterschiedlichen Auffassungen VOo der Aufgabe der Medien 1n der Gesellschaft
und den damıt verbundenen spezifischen Freiheiten und Einschränkungen ZzusammenTAasSsen!: WEI-
SCHENBERG, Journalıstıik, (wıe Anm 108),
121 Zum Nationalsozialısmus vel das Kapıtel » [ Jer Nationalsoz1ialısmus Aals Diskurs: Die E{i7i-
C117 des Wahns« ın:‘ ÄRNING, Macht (wıe Anm. 10)) 468—480
1727) LANGENBUCHER, Überlegungen (wıe Anm 6
1723 Vol eb V, /—11,
1 24 Vol ZU. nde der röomıschen Buchzensur W OLF, Index (wıe Anm. 18)) 2302409
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haben wir angezündet, als ein Sühneopfer, das wir der Wahrheit, dem gesunden Ver-
stande und dem guten Geschmack brachten«113. Die Mainzer »Franken-Republik« ver-
kündete zwar die Preßfreiheit, kannte aber zahlreiche Ausnahmen, zum Beispiel für
»volksfeindliche Schriften«114. Der »Aufklärungs-Hygiene«115 widersprachen zudem
Volkslieder, Sagen, Legenden, Mirakelberichte und Erotika116. In Bayern kam es 1803
unter dem Druck Napoleons gar zu einer »Kulturrevolution«: Die voraufklärerische
Literatur der Stifte und Klöster wurde systematisch vernichtet117. Zensur kann Beste-
hendes gegen Neues zu schützen118, aber, was oft übersehen wird, auch Neues durch
Unterdrückung des Alten durchzusetzen versuchen.

Die persönlichen Freiheitsrechte, Voraussetzung für die Selbstverwirklichung des
Individuums wie für eine funktionierende Demokratie119, werden und wurden auch in
der Moderne immer wieder grundsätzlich negiert, weil sie angeblich das Interesse des
Einzelnen über das Gemeinwohl stellten. Nicht umsonst wurde und wird »Liberalis-
mus« immer wieder zum Schimpfwort. Autoritäre Regime zeichnen sich nicht zuletzt
dadurch aus, dass sie den Medien die Aufgabe zuweisen, die Effizienz des Staates zu
steigern120 – häufig im Namen des Volkes, das in Zeiten der Krise offenbar recht schnell
bereit ist, seine Freiheiten zu opfern. Tatsächlich ist kaum zu verkennen, dass autoritäre
und auch totalitäre Regime zumindest zeitweise eine erschreckende Produktivität ent-
wickeln können121. China zum Beispiel scheint es bisher gut zu verkraften, dass es die
»spezifische Produktivkraft«122 Kommunikation nicht frei entfaltet. Langfristig dürfte
aber gelten, dass sich weitreichende Einschränkungen der Kommunikationsfreiheit auf
vielfältige Weise dysfunktional auf die gesamte Gesellschaft auswirken: durch ein einge-
schränktes Innovationspotenzial, durch die Stilllegung von Produktivkräften und durch
das Ausblenden von Risiken123 – gerade im Zeitalter konkurrierender Nationalstaaten
haben die Herrschenden dies in Rechnung zu stellen.

Einerseits war in der Moderne, schon wegen der immer umfangreicheren Buchpro-
duktion, eine umfassende Kommunikationskontrolle mit den Methoden, wie sie zum
Beispiel dem Index der verbotenen Bücher zugrunde lagen, letztlich zum Scheitern ver-
urteilt124. Andererseits wurde die Kommunikationslenkung durch das Aufkommen neu-
er Massenmedien begünstigt, die eine aufwändige Technik erforderten und daher vor

113 Louis-Sébastien Mercier, L’an deux mille quatre cent quarante. Réve s’il en fút jamais. Nou-
velle éd. avec figures (3 Bde.), o.O. 1787, Bd. 1, 218. Vgl. auch Hans J. Schütz, Verbotene Bücher.
Eine Geschichte der Zensur von Homer bis Henry Miller (Beck’sche Reihe 415), München 1990,
11, und Haefs, Zensur (wie Anm. 56), 390f.
114 Verordnung im Namen der Franken-Republik vom 19. Januar 1793, zitiert nach: Breuer,
Geschichte (wie Anm. 29), 166.
115 Schütz, Bücher (wie Anm. 113), 94.
116 Vgl. ebd., 93f.
117 Vgl. Breuer, Geschichte (wie Anm. 29), 126f.
118 Das gilt in extremer Form für die Abwehr jedes Entwicklungsdenkens durch die römische
Buchzensur, vgl. den Beitrag von Hubert Wolf in diesem Band.
119 Vgl. Buchloh, Überlegungen (wie Anm. 5), 114.
120 Vgl. zu den unterschiedlichen Auffassungen von der Aufgabe der Medien in der Gesellschaft
und den damit verbundenen spezifischen Freiheiten und Einschränkungen zusammenfassend Wei-
schenberg, Journalistik, Bd. 1 (wie Anm. 108), 77–123.
121 Zum Nationalsozialismus vgl. das Kapitel »Der Nationalsozialismus als Diskurs: Die Effizi-
enz des Wahns« in: Arning, Macht (wie Anm. 10), 468–480.
122 Langenbucher, Überlegungen (wie Anm. 6), 8.
123 Vgl. ebd., v.a. 7–11, 18.
124 Vgl. zum Ende der römischen Buchzensur Wolf, Index (wie Anm. 18), 239–249.
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allem für die Massen aber nıcht VDON den Massen produziert wurden S1e stellten den
Augen der Zensierenden daher aufgrund ıhres Verbreitungsgrades 11n esondere (Je-
tahr dar aber auch vergleichsweise leicht Kontrolle bringen ındem die
Zensur bel den »Sendern« Im Nationalsoz1alismus und der 1)1)  v wurde die
Kommunikationslenkung VOTL allem durch die Kontrolle des Berufszugangs und der
Medieninstitutionen der Sender und Verlage gewährleistet Dem Internet das jedem
erlaubt Texte und Filme weltweıt und mehr oder WCHISCI AaNONYIT verbreıten
kommt auch dieser Hınsıcht C1M revolutionäres Potenz1al bedeutet aber SAaDNZ

175und s dI nıcht das Ende jeder staatlıchen Kommunikationskontrolle
Di1e Moderne erwelst sıch letztlich auch MI1L Blick auf die Zensur als Zeıtalter der

Extreme SO treı WIC hier und heute wurde vielleicht 1E UVOo kommuniziert aber
bestimmten Zeıten und (Jrten der Moderne wurde die Kommunikation auch total
kontrolliert WIC 1E UVo Der Nationalsozialismus ZU Beispiel Pr  c die
tunktionale Differenzierung Sahz otten das Prımat der Politik auch gegenüber der
» Kultur«  126 1eweılt >>der Stand der Zensurverhältnisse Gesellschaft als Indi-

127kator fur den erreichten rad gesellschaftlicher Modernisierung gelten kann« WIC

Wılhelm Haefs vorsichtig hat 151 sıcher noch 11 Diskussion wWert Zum
» Ausnahmeftall politischen Handelns«1!28 151 Zensur jedenfalls nıcht geworden uch
Reinhard Aulich verwirtft 11n 1ıneare und einmalige Entwicklung W’/enn tunktional be-
ogründete Normen ıhre Funktionalitaät verlieren 1ST nıcht 1Ur ıhre Ersetzung durch eben-
solche Aquivalente sondern b1iıs heute auch C1M grundsätzliches Zurück ZUFLF regulatıven
oder konstitutiven Begründung der Normen möglich"”

VI Zensur 1er und heute

W as zeichnet die Zensur des 21 Jahrhunderts der Bundesrepublik Deutschland
aus” Allgemeın 1ST testzustellen, dass ıhre Bedeutung gegenüber letztlich POS1IULVEN Mıt-
teln der Kommunikationslenkung abgenommen hat Di1e utonomıe des Journalısmus
1ST eher durch 11n Übersteuerung durch wirtschaftliche Erwagungen"“ durch
Public Relations und Offentlichkeitsarbeit gefährdet als durch direkte Zensureingriffe
des Staates  131_

In der Moderne verlagerte sıch die Zuständigkeit fur die Zensur außerdem tenden-
z1ell VOoO  5 der Polizei und VO spezifischen Zensurbehörden den Gerichten. In
pluralistischen Gesellschaft stellt, WIC Reinhard Aulıiıch betont hat, die zensliertie uße-
FuNS keinen Frevel mehr da, den tilgen oilt, sondern schlicht C1M Vergehen, fur das

1725 Veol Danıel [)REZNER The Global (sovernance of the Internet Mecha Power
Politics, he Dorıis (JRABER Washington Yulıa I IMOFFFEVA Censorship Cyber-
P New Regulatory Strategıes the Dhial Age the Fxample of Expression (Schriften ZUFTF
(0vernance Forschung Baden Baden 2006
1726 Vol STEGMUÜULLER Recht (wıe Anm 110) 71
1727 HAFFS Zensur (wıe Anm 56) 3091
178 BIERMANN Lıteratur (wıe Anm vol 1ber auch dAje Ausführungen ZUFr Ideologie 20 7
1720 Vol ÄULICH Elemente (wıe Anm 199 710#
130 Vol Robert (LRAIG Advertising, Democracy aAM Censorshıip, Javnost The Public
1172 2004 4A40 Graug empfiehlt Aals Mittel die wirtschaftliche Zensur umfangreichen
Katalog VOo (staatlıchen) Regulationen der Werbung
1 31 Vol WESTERBARKEY JTournaliısmus (wıe Anm 7/7)
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allem für die Massen, aber nicht von den Massen produziert wurden. Sie stellten in den
Augen der Zensierenden daher aufgrund ihres Verbreitungsgrades eine besondere Ge-
fahr dar, waren aber auch vergleichsweise leicht unter Kontrolle zu bringen, indem die
Zensur bei den »Sendern« ansetzte. Im Nationalsozialismus und in der DDR wurde die
Kommunikationslenkung vor allem durch die Kontrolle des Berufszugangs und der
Medieninstitutionen, der Sender und Verlage, gewährleistet. Dem Internet, das jedem
erlaubt, seine Texte und Filme weltweit und mehr oder weniger anonym zu verbreiten,
kommt auch in dieser Hinsicht ein revolutionäres Potenzial zu – es bedeutet aber ganz
und gar nicht das Ende jeder staatlichen Kommunikationskontrolle125.

Die Moderne erweist sich letztlich auch mit Blick auf die Zensur als Zeitalter der
Extreme: So frei wie hier und heute wurde vielleicht nie zuvor kommuniziert, aber zu
bestimmten Zeiten und Orten der Moderne wurde die Kommunikation auch so total
kontrolliert wie nie zuvor. Der Nationalsozialismus zum Beispiel propagierte gegen die
funktionale Differenzierung ganz offen das Primat der Politik auch gegenüber der
»Kultur«126. Wieweit »der Stand der Zensurverhältnisse in einer Gesellschaft als Indi-
kator für den erreichten Grad gesellschaftlicher Modernisierung gelten kann«127, wie
Wilhelm Haefs vorsichtig angeregt hat, ist sicher noch eine Diskussion wert. Zum
»Ausnahmefall politischen Handelns«128 ist Zensur jedenfalls nicht geworden. Auch
Reinhard Aulich verwirft eine lineare und einmalige Entwicklung: Wenn funktional be-
gründete Normen ihre Funktionalität verlieren, ist nicht nur ihre Ersetzung durch eben-
solche Äquivalente, sondern bis heute auch ein grundsätzliches Zurück zur regulativen
oder konstitutiven Begründung der Normen möglich129.

VI. Zensur hier und heute

Was zeichnet jetzt die Zensur des 21. Jahrhunderts in der Bundesrepublik Deutschland
aus? Allgemein ist festzustellen, dass ihre Bedeutung gegenüber letztlich positiven Mit-
teln der Kommunikationslenkung abgenommen hat: Die Autonomie des Journalismus
ist eher durch eine Übersteuerung durch wirtschaftliche Erwägungen130 sowie durch
Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit gefährdet als durch direkte Zensureingriffe
des Staates131.

In der Moderne verlagerte sich die Zuständigkeit für die Zensur außerdem tenden-
ziell von der Polizei und von spezifischen Zensurbehörden zu den Gerichten. In einer
pluralistischen Gesellschaft stellt, wie Reinhard Aulich betont hat, die zensierte Äuße-
rung keinen Frevel mehr da, den es zu tilgen gilt, sondern schlicht ein Vergehen, für das

125 Vgl. z.B. Daniel W. Drezner, The Global Governance of the Internet, in: Media Power in
Politics, hg. v. Doris A. Graber, Washington 52007. – Yulia Timofeeva, Censorship in Cyber-
space. New Regulatory Strategies in the Dial Age on the Example of Expression (Schriften zur
Governance-Forschung 6), Baden-Baden 2006.
126 Vgl. Stegmüller, Recht (wie Anm. 110), 21.
127 Haefs, Zensur (wie Anm. 56), 391.
128 Biermann, Literatur (wie Anm. 9), 9, vgl. aber auch die Ausführungen zur Ideologie 20–22.
129 Vgl. Aulich, Elemente (wie Anm. 6), 199, 210f., 220ff.
130 Vgl. z.B. Robert L. Craig, Advertising, Democracy and Censorship, in: Javnost. The Public
11/2, 2004, 49–64. Craig empfiehlt als Mittel gegen die wirtschaftliche Zensur einen umfangreichen
Katalog von (staatlichen) Regulationen der Werbung.
131 Vgl. z. B. Westerbarkey, Journalismus (wie Anm. 77).
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letztlich die ]Justiz zuständıg 1st1ö2 Di1e entsprechenden (jesetze beschränken nıcht 1Ur
die Möglichkeiten der treiıen Kommunikation sondern auch die Möglichkeiten der /Zen-

] 433 Diese tindet heute der BR  — Öffentlich ZU Beispiel VOTL Gericht SIC
wırd Öftfentlich diskutiert, und der Angeklagte annn siıch verteidigen. Aufßerdem 151 SIC
berechenbarer und beständiger geworden. FEın demokratischer Regierungswechsel
bringt heute ZUMEIST vıiel WECN1ISCI Anderungen der Zensurpraxı1s MI1L sıch als fruher der
Tod Monarchen!+ Zudem geht die Tendenz VO der Vor- ZULF Nachzensur, schon
SCH des aum mehr bewältigenden Umfangs der Kommunikationsangebote. Al-
enfalls das Angebot professionell gemachten Kinofilmen und Computerspielen, ZU
Teıl auch Fernsehprogrammen, 151 noch überschaubar, weıl ıhre Produktion
erheblichen tinanzıellen und technischen Aufwand Z.1 und 1Ur WENISCH INOS-
ıch 151 S1e siınd denn auch Gegenstand der »Freiwilligen Selbstkontrolle«

Auffällig 151 dass dem Grundgesetz und der nNegSaLVEN Konnotierung des Zensur-
begriffs entsprechend keıine Instıtution z1Dt die siıch offiziell MI1L Zensur beschäftigt
wobel häufig das Krıteriıum der Selbstreferenz herangezogen wırd Zensurvorwüurte
schon durch instıitutionelle Strukturen entkräften Ob aber die Einrichtungen der
»Freiwilligen Selbstkontrolle« oder auch der Deutsche Presserat nıcht letztlich doch
Krıterien folgen die VO außen SIC herangetragen werden SC1 dahingestellt! uch
die »Bundesprüfstelle fur jJugendgefährdende Medien« und die 2003 gegründete
» Kommıiıssıon fur Jugendmedienschutz« der Landesmedienanstalten ahneln durchaus
den Zensurbehörden VELrSANSCHCI /Zeıten obwohl durch die Einbindung diverser -
sellschaftlicher Grofßgruppen beziehungsweise das Konzept der »regulierten Selbstregu-
lierung«! der Eindruck unmıttelbar politisch begründeten Zensur ermıeden
werden oll

uch die Sanktionsmuttel der Zensur sınd heute nıcht mehr dieselben WIC ber
b Mönche Seıten AaLLS handgeschriebenen Buüchern reißen oder der chinesische
Staat MI1L hochkomplexen Computerprogrammen das Internet durchsiehbrt 1ST fur die
Unterscheidung verschiedener Formen der Zensur AI nıcht wesentlich Charakteris-
tisch sınd vielmehr die Felder aut denen die Zensur kämpft und die damıt einhergehen-
den Legıtımationsstrategien MI1L denen SIC diese Kämpfe jeweıils rechtfertigt und die den
tatsachlichen Otıven und Interessen der Zensierenden!? entsprechen können aber
nıcht INUSSCH

137 Vol ÄULICH Elemente (wıe Anm 217
133 Vol DPFTERSEN Zensur (wıe Anm 46) 276
] 34 Auf die Personengebundenheit der {rüheren Zensurpraxı1s Verwelst MIx Zensur (wıe
Anm 47) 18
135 Zur Jurıstischen Bewertung Anne SUFFERT Recht und Verfassungsmäfßigkeit Freiwilliger
Selbstkontrolle bei Fılm und Fernsehen besonderer Beachtung des Zensurverbotes
(ungedruckte Dissertation) Jena 20072 hlıer 185 S1e AaLLESLIETT der FSK bei der Erwachsenentilm-
prüfung der Tıtel und Werbeunterlagenprüfung verfassungswidrige Zensur Vel auch (jer-
1L BIN7Z Filmzensur der deutschen Demokratıie Sachlicher Wandel durch instıtutionelle Verla-
SCIUNS VOo der staatlıchen Weimarer Filmprüfung auf die Freiwillige Selbstkontrolle der
Filmwirtschaft der Bundesrepublik? Trier 2006
136 (semeinsame Rıchtlinien der Landesmedienanstalten Z.UF Gewährleistung des Schutzes der
enschenwürcde und des Jugendschutzes (Jugendschutzrichtlinien JuSchRiılL) VOo /9 Marz
2005, onlıne http:I WWflde/gesetzeundrichtlinıen/Jugendmedienschutzstaatsvertrag/
download/]JMStV_Jan_9pdf (Stan Marz' hıer: Punkt 1. der Priambel.
137 /Zu Motiven und Interessen vel V, BUCHLOH, Überlegungen (wie Anm 5 1 1 8—1723
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letztlich die Justiz zuständig ist132. Die entsprechenden Gesetze beschränken nicht nur
die Möglichkeiten der freien Kommunikation, sondern auch die Möglichkeiten der Zen-
sur133. Diese findet heute, in der BRD, öffentlich statt, zum Beispiel vor Gericht, sie
wird öffentlich diskutiert, und der Angeklagte kann sich verteidigen. Außerdem ist sie
berechenbarer und beständiger geworden. Ein demokratischer Regierungswechsel
bringt heute zumeist viel weniger Änderungen der Zensurpraxis mit sich als früher der
Tod eines Monarchen134. Zudem geht die Tendenz von der Vor- zur Nachzensur, schon
wegen des kaum mehr zu bewältigenden Umfangs der Kommunikationsangebote. Al-
lenfalls das Angebot an professionell gemachten Kinofilmen und Computerspielen, zum
Teil auch an Fernsehprogrammen, ist noch überschaubar, weil ihre Produktion einen
erheblichen finanziellen und technischen Aufwand voraussetzt und nur wenigen mög-
lich ist. Sie sind denn auch Gegenstand der »Freiwilligen Selbstkontrolle«.

Auffällig ist, dass es, dem Grundgesetz und der negativen Konnotierung des Zensur-
begriffs entsprechend, keine Institution gibt, die sich offiziell mit Zensur beschäftigt,
wobei häufig das Kriterium der Selbstreferenz herangezogen wird, um Zensurvorwürfe
schon durch institutionelle Strukturen zu entkräften. Ob aber die Einrichtungen der
»Freiwilligen Selbstkontrolle« oder auch der Deutsche Presserat nicht letztlich doch
Kriterien folgen, die von außen an sie herangetragen werden, sei dahingestellt135. Auch
die »Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien« und die 2003 gegründete
»Kommission für Jugendmedienschutz« der Landesmedienanstalten ähneln durchaus
den Zensurbehörden vergangener Zeiten – obwohl durch die Einbindung diverser ge-
sellschaftlicher Großgruppen beziehungsweise das Konzept der »regulierten Selbstregu-
lierung«136 der Eindruck einer unmittelbar politisch begründeten Zensur vermieden
werden soll.

Auch die Sanktionsmittel der Zensur sind heute nicht mehr dieselben wie einst. Aber
ob jetzt Mönche Seiten aus handgeschriebenen Büchern reißen oder der chinesische
Staat mit hochkomplexen Computerprogrammen das Internet durchsiebt, ist für die
Unterscheidung verschiedener Formen der Zensur gar nicht wesentlich. Charakteris-
tisch sind vielmehr die Felder, auf denen die Zensur kämpft, und die damit einhergehen-
den Legitimationsstrategien, mit denen sie diese Kämpfe jeweils rechtfertigt und die den
tatsächlichen Motiven und Interessen der Zensierenden137 entsprechen können, aber
nicht müssen.

132 Vgl. Aulich, Elemente (wie Anm. 6), 217.
133 Vgl. Petersen, Zensur (wie Anm. 46), 276.
134 Auf die Personengebundenheit der früheren Zensurpraxis verweist Mix, Zensur (wie
Anm. 47), 18.
135 Zur juristischen Bewertung: Anne Suffert, Recht- und Verfassungsmäßigkeit Freiwilliger
Selbstkontrolle bei Film und Fernsehen unter besonderer Beachtung des Zensurverbotes
(ungedruckte Dissertation), Jena 2002, hier: 185: Sie attestiert der FSK bei der Erwachsenenfilm-
prüfung sowie der Titel- und Werbeunterlagenprüfung verfassungswidrige Zensur. Vgl. auch Ger-
rit Binz, Filmzensur in der deutschen Demokratie. Sachlicher Wandel durch institutionelle Verla-
gerung von der staatlichen Weimarer Filmprüfung auf die Freiwillige Selbstkontrolle der
Filmwirtschaft in der Bundesrepublik?, Trier 2006.
136 Gemeinsame Richtlinien der Landesmedienanstalten zur Gewährleistung des Schutzes der
Menschenwürde und des Jugendschutzes (Jugendschutzrichtlinien – JuSchRiL) vom 8./9. März
2005, online unter: http://www.lfk.de/gesetzeundrichtlinien/jugendmedienschutzstaatsvertrag/
download/JMStV_Jan_09.pdf (Stand: 16. März 2009), hier: Punkt 1.5 der Präambel.
137 Zu Motiven und Interessen vgl. v.a. Buchloh, Überlegungen (wie Anm. 5), 118–123.
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Se1lt dem 11 September 2001 hat Sicherheit als Legitimationsstrategie der Kommunıui-
155katiıonskontrolle Bedeutung W Um der Meınungs- und Pressefreiheit

ogrundsätzliche renzen SCEIZECN, werden heute aber VOTL allem die Persönlichkeits-
rechte und der Jugendschutz angeführt!??. Dieser 1ST eın uraltes Argument: Schon SO-
krates wurde bekanntlich als Verderber der Jugend angeklagt!*9, und Platon wollte die
Schriften Homers fur Heranwachsende verbieten  141_ Heute geht vorrangıg Gewalt
und Drogen verherrlichende Medien SOWI1e Pornographie. Nıcht 1Ur 1m Interesse
der Allgemeinheıit, sondern VOTL allem 1m eıgenen, oll der (potenzielle) jugendliche Re-
zıpıent VOTL Medienprodukten geschützt werden, die se1ne Persönlichkeitsentwicklung
storen, ıhn ZU Drogenkonsum, ZUFLF Magersucht!“ oder ZU Selbstmord!* anımıleren
oder einfach 1Ur Alpträume verursachen könnten. Im Grunde 1St der Verweıs auf den
Schutz der Jugend 1ne Meta-Legıtimitation, mıiıt der diverse Zensurlegitimationen mıiıt
Blick auf eınen begrenzten Personenkreıs angewandt werden können. Di1e Unterschei-
dung VO  ' »>mündıgen« und >unmündıgen« Rezıpıenten 1ST zentral fur die Zensur ebenso
W1€ fur ıhre wıissenschaftliche Beschreibung!+*. Di1e Argumente ZULF Legıtıimation des Ju:
gendschutzes lassen siıch 1n Rechtfertigungen eıner allgemeinen Zensur wıedertinden,
WEn die Unmündigkeıit der Massen behauptet wiırd, die paternalistisch geleitet werden
sollen!. Überspitzt könnte INa  5 SCH Di1e Dispens, die 1n VELSANSCHEC Epochen 1Ur

1456 wırd ınzwıischen allen Erwachsenenfur mündig gehaltenen Eliten zugestanden wurde
gewährt.

W’/enn der Staat beziehungsweıse die Justız heute Sanktionen ogreifen, AÄAussa-
SCH verhindern, wırd außerdem häufig auf ındıyıduelle Persönlichkeitsrechte verwlie-
SCH Zu beachten 1St hier der ogrundlegende Wandel des Ehrbegriffes‘“. Wenn heute jede
Beleidigung Juristisch verfolgt würde, die noch 1m 19 Jahrhundert eın Duell nach sıch
SCZOSCH hätte, könnte sıch die Justız ONn nıchts anderes mehr küummern. Gerade
die Prominenz tühlt siıch aber nach W1€ VOTL berufen, ıhre Persönlichkeitsrechte
Satirıker, Paparazzıs und Klatschjournalisten verteidigen!#8, Und auch orofße Weltli-

138 Vol z B Bruce (JRONBECK, The USA Patrıot Act Coming wıth sılenced VO1CES,
ın:‘ Javnost. The Public 11/2,; 2004, 37A8 Jıll HILLS, Whart’s new ” War, Censorship aAM Global
Transmıssion. From the Telegraph the Internet, 1n: International Communıication azette 68/3,
2006, 195—216 Greg SIMONS/Dmuitry STROVSKY, Censorship 1n Contemporary uss1ı1an JTournal-
15 1n the Age of the War Against Terrorısm. Hıstorical Perspective, ın:‘ EKuropean Journal of
Communıication 21/2,; 2006, 189211
139 IDese beiden Argumente cstellt z B auch BUCHLOH, Überlegungen (wıe Anm 5 117, ZUFTF
Diskussion.
140 Schwerer WOS allerdings der Vorwurf, dAje (zoOotter der Polıis nıcht verehren und HNEeUC (3OLt-
Ler einzuführen, vgl (sunter FIGAL, Sokrates, München 31
141 Vol SCHÜUTZ, Bücher (wıe Anm 113),
147) Vol den 1e] Adiskutierten Beıitrag: Bundesprüfstelle Magersucht-Blog auf den Index,
lıne http://www.heıise.de/newsticker/meldung/ma1l/122207 VOo Januar 2009 (Stan
Marz
143 Vol KANZOG, Zensur (wıe Anm. 32)) 1048
144 Vol mM1t weıteren Belegen ÄULICH, Elemente (wıe Anm. 6 203{., Anm 60
145 BUCHLOH, Überlegungen (wıe Anm. 5 1720 KANZOG, Zensur (wıe Anm. 32)) 1007
146 1verse Beispiele ın:‘ Hans-Chrıstoph HOBOHM, Jede Macht 1S% selbst dAje Nächste. Zur PCI-
sonalen und sOz1alen Dimension VOo Zensur, 1n > Unmoralisch sich  « (wıe Anm. 6 105—1 158
147 Vol ÄULICH, Elemente (wıe Anm. 6 20/-—211; allgemeıiner Ute FREVERT, » Mann und Weib,
und Weib und Mann«. Geschlechterdifferenzen 1n der Moderne (Beck’sche Reihe München
1995, V, 166—2))
148 Vor allen anderen siınd Caroline und Ernst August VOo Hannover NEDNNEIN, vel z 5 Volker
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Seit dem 11. September 2001 hat Sicherheit als Legitimationsstrategie der Kommuni-
kationskontrolle an Bedeutung gewonnen138. Um der Meinungs- und Pressefreiheit
grundsätzliche Grenzen zu setzen, werden heute aber vor allem die Persönlichkeits-
rechte und der Jugendschutz angeführt139. Dieser ist ein uraltes Argument: Schon So-
krates wurde bekanntlich als Verderber der Jugend angeklagt140, und Platon wollte die
Schriften Homers für Heranwachsende verbieten141. Heute geht es vorrangig um Gewalt
und Drogen verherrlichende Medien sowie um Pornographie. Nicht nur im Interesse
der Allgemeinheit, sondern vor allem im eigenen, soll der (potenzielle) jugendliche Re-
zipient vor Medienprodukten geschützt werden, die seine Persönlichkeitsentwicklung
stören, ihn zum Drogenkonsum, zur Magersucht142 oder zum Selbstmord143 animieren
oder einfach nur Alpträume verursachen könnten. Im Grunde ist der Verweis auf den
Schutz der Jugend eine Meta-Legitimitation, mit der diverse Zensurlegitimationen mit
Blick auf einen begrenzten Personenkreis angewandt werden können. Die Unterschei-
dung von »mündigen« und »unmündigen« Rezipienten ist zentral für die Zensur ebenso
wie für ihre wissenschaftliche Beschreibung144. Die Argumente zur Legitimation des Ju-
gendschutzes lassen sich in Rechtfertigungen einer allgemeinen Zensur wiederfinden,
wenn die Unmündigkeit der Massen behauptet wird, die paternalistisch geleitet werden
sollen145. Überspitzt könnte man sagen: Die Dispens, die in vergangenen Epochen nur
für mündig gehaltenen Eliten zugestanden wurde146, wird inzwischen allen Erwachsenen
gewährt.

Wenn der Staat beziehungsweise die Justiz heute zu Sanktionen greifen, um Aussa-
gen zu verhindern, wird außerdem häufig auf individuelle Persönlichkeitsrechte verwie-
sen. Zu beachten ist hier der grundlegende Wandel des Ehrbegriffes147. Wenn heute jede
Beleidigung juristisch verfolgt würde, die noch im 19. Jahrhundert ein Duell nach sich
gezogen hätte, könnte sich die Justiz um sonst nichts anderes mehr kümmern. Gerade
die Prominenz fühlt sich aber nach wie vor berufen, ihre Persönlichkeitsrechte gegen
Satiriker, Paparazzis und Klatschjournalisten zu verteidigen148. Und auch große Weltli-

138 Vgl. z.B. Bruce E. Gronbeck, The USA Patriot Act. Coming to terms with silenced voices,
in: Javnost. The Public 11/2, 2004, 37–48. – Jill Hills, What’s new? War, Censorship and Global
Transmission. From the Telegraph to the Internet, in: International Communication Gazette 68/3,
2006, 195–216. – Greg Simons/Dmitry Strovsky, Censorship in Contemporary Russian Journal-
ism in the Age of the War Against Terrorism. A Historical Perspective, in: European Journal of
Communication 21/2, 2006, 189–211.
139 Diese beiden Argumente stellt z.B. auch Buchloh, Überlegungen (wie Anm. 5), 117, zur
Diskussion.
140 Schwerer wog allerdings der Vorwurf, die Götter der Polis nicht zu verehren und neue Göt-
ter einzuführen, vgl. Günter Figal, Sokrates, München 32006, 31.
141 Vgl. Schütz, Bücher (wie Anm. 113), 27.
142 Vgl. den viel diskutierten Beitrag: Bundesprüfstelle setzt Magersucht-Blog auf den Index, on-
line unter: http://www.heise.de/newsticker/meldung/mail/122207 vom 22. Januar 2009 (Stand: 16.
März 2009).
143 Vgl. Kanzog, Zensur (wie Anm. 32), 1048.
144 Vgl. mit weiteren Belegen Aulich, Elemente (wie Anm. 6), 203f., Anm. 60.
145 Buchloh, Überlegungen (wie Anm. 5), 120. – Kanzog, Zensur (wie Anm. 32), 1007.
146 Diverse Beispiele in: Hans-Christoph Hobohm, Jede Macht ist selbst die Nächste. Zur per-
sonalen und sozialen Dimension von Zensur, in: »Unmoralisch an sich…« (wie Anm. 6), 105–118.
147 Vgl. Aulich, Elemente (wie Anm. 6), 207–211; allgemeiner Ute Frevert, »Mann und Weib,
und Weib und Mann«. Geschlechterdifferenzen in der Moderne (Beck’sche Reihe 1100), München
1995, v.a. 166–222.
148 Vor allen anderen sind Caroline und Ernst August von Hannover zu nennen, vgl. z.B. Volker
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eratur konnte und annn mıiıt Verweıs auf Persönlichkeitsrechte verboten werden: egen
die 964 geplante Neuausgabe VOoO  5 Klaus Manns »Mephisto« klagte (sustav Gründgens
Stiefsohn durch alle Instanzen, b1iıs 9851 schliefßlich 1ne unautorisierte Ausgabe 1m Fı-
scher-Verlag erschien!*?.

Die heutige Zensur erschöpft sıch allerdings nıcht 1m Schutz der Jugend und der DPer-
sönlichkeitsrechte. ach W1€ VOTL 1St S1E auch auf den Erhalt des politischen 5ystems 4a11 -

gerichtet. Untergegangen siınd die alten 5Systeme und deren spezifısche Legıtimationen
der Zensur, aber nıcht die politische Zensur sıch. Immerhin duürten die Regierenden
heute offen kritisiert werden. Fın grundsätzliches Infragestellen des gvegenwartıigen, de-
mokratıischen 5Systems 1ST jedoch außerst heikel und der Aufruf ZU Umsturz eindeutig
verboten, W1€ schon eın Blick 1N$ Strafgesetzbuch ze1gt. Zur Bekämpfung der RAF und
ıhrer Sympathisanten wurde 976 0S das Strafrecht geändert. Verboten Jetzt
auch die verfassungsfeindliche Befürwortung VO Straftaten, die Storung des Offentli-
chen Friedens durch Androhen VO Straftaten, die Anleıitung Straftaten SOWI1e die
Belohnung und Billigung VO Straftaten!>.

Schliefßlich kennt das (Jesetz der Bundesrepublik Deutschland noch den Zensur-
ar und Schutz der Menschenwürde«!>1, der VOTL allem 4A45 den Erfahrungen 1m » Drıitten
Reich« resultiert. Wihrend jedoch die Justizminıster der Europäischen Union eın e1IN-
heıitliches Verbot der Holocaustleugnung beschlossen  152‚ torderten namhaftte Hiıstoriker,
den entsprechenden Paragraphen  153 auch 1n Deutschland abzuschaffen  154 Zugleich wırd
darüber gestrıitten, b »Meın Kampf« als kommentierte Ausgabe wıieder treı verkäuflich

MESSING, Das Caroline-Urteil. Auswirkungen der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs
für enschenrechte auf dAie deutsche Presse, Saarbrücken 2007 Danıiel ECcKSTEIN/Christian
ÄLTENHOFEN, Das >Caroline«-Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Eıne
Untersuchung der Auswirkungen auf das Spannungsfeld zwıischen Pressefreiheit und allgemeinem
Persönlichkeitsrecht Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshots und des
Bundesverfassungsgerichts, Nıerstein 2006
149 Vol BREUER, Geschichte (wıe Anm 29)) 249—7)51
150 Vol Werner KLUGHARDT, Die Gesetzgebung ZUFTF Bekämpfung des Terrorismus AUS straf-
rechtlich-soziolog1ischer Sıcht (Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung 50)) München
1984 Die Bestimmungen des Strafrechtsänderungsgesetzes wurden spater ZU e1l wıeder
aufgehoben.
151 uch die Kommıissıion für Jugendmedienschutz 1n Erfurt bezeichnet sıch als Koordinations-
cstelle nıcht L1Ur für Jugendschutz, sondern auch für enschenwürde.
157 Zum aktuellen Stand vgl Streit Holocaust-Leugner. EU-Justizminıster prüfen Schritte

Piusbruder Wılliamson, onlıne http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1 8)
610266,00.htm]l VOo Februar 2008 (Stan Marz
153 Strafgesetzbuch (Stan 31 Oktobery 130, Absatz
154 Vol OLZ ÄLY (ım Interview m1L Alexander SCHWABE), Äggression Israel. »Iran erhebt
Irrsınn ZU. Staatsprogramm«, onlıne http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,
395954,00.htm VOo Januar 2006 Eberhard JÄCKEL (ım Interview m1L Gaby WUTTKE), Holo-
caust-Leugner m1E lgnoranz strafen, onlıne http://www.dradıio.de/dkultur/sendungen/
kulturiınterview/588968/ VOo Februar 2007 her PFIO Leugnungsverbot Hans-Ulrich WEHLER
(ım Interview m1E Anna REIMANN), >Mıtleid m1L Irving 1S% verfehlt«, onlıne
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,402284,00.htm]l VOo 21 Februar 2006 /usam-
menTfassen: Sabine SEIFERT, Soll die Leugnung des Holocaust verboten werden?, onlıne
http://www.eurotopics.net/de/magazın/gesellschaft-verteilerseite/holocaust_leugnung 2007_04/
debatte_holocaustleugnung/ VO Aprıl 2007 (Stan aller angeführten Seiten: Marz
Vol auch Lawrence DOUGLAS, Policıng the Past Holocaust Denial aAM the Law, 1n: Censorship
(wıe Anm 19)) 6788
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teratur konnte und kann mit Verweis auf Persönlichkeitsrechte verboten werden: Gegen
die 1964 geplante Neuausgabe von Klaus Manns »Mephisto« klagte Gustav Gründgens
Stiefsohn durch alle Instanzen, bis 1981 schließlich eine unautorisierte Ausgabe im Fi-
scher-Verlag erschien149.

Die heutige Zensur erschöpft sich allerdings nicht im Schutz der Jugend und der Per-
sönlichkeitsrechte. Nach wie vor ist sie auch auf den Erhalt des politischen Systems aus-
gerichtet. Untergegangen sind die alten Systeme und deren spezifische Legitimationen
der Zensur, aber nicht die politische Zensur an sich. Immerhin dürfen die Regierenden
heute offen kritisiert werden. Ein grundsätzliches Infragestellen des gegenwärtigen, de-
mokratischen Systems ist jedoch äußerst heikel und der Aufruf zum Umsturz eindeutig
verboten, wie schon ein Blick ins Strafgesetzbuch zeigt. Zur Bekämpfung der RAF und
ihrer Sympathisanten wurde 1976 sogar das Strafrecht geändert. Verboten waren jetzt
auch die verfassungsfeindliche Befürwortung von Straftaten, die Störung des öffentli-
chen Friedens durch Androhen von Straftaten, die Anleitung zu Straftaten sowie die
Belohnung und Billigung von Straftaten150.

Schließlich kennt das Gesetz der Bundesrepublik Deutschland noch den Zensur-
grund »Schutz der Menschenwürde«151, der vor allem aus den Erfahrungen im »Dritten
Reich« resultiert. Während jedoch die Justizminister der Europäischen Union ein ein-
heitliches Verbot der Holocaustleugnung beschlossen152, forderten namhafte Historiker,
den entsprechenden Paragraphen153 auch in Deutschland abzuschaffen154. Zugleich wird
darüber gestritten, ob »Mein Kampf« als kommentierte Ausgabe wieder frei verkäuflich

Messing, Das Caroline-Urteil. Auswirkungen der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte auf die deutsche Presse, Saarbrücken 2007. – Daniel Eckstein/Christian W.
Altenhofen, Das »Caroline«-Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Eine
Untersuchung der Auswirkungen auf das Spannungsfeld zwischen Pressefreiheit und allgemeinem
Persönlichkeitsrecht unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des
Bundesverfassungsgerichts, Nierstein 2006.
149 Vgl. Breuer, Geschichte (wie Anm. 29), 249–251.
150 Vgl. Werner Klughardt, Die Gesetzgebung zur Bekämpfung des Terrorismus aus straf-
rechtlich-soziologischer Sicht (Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung 50), München
1984. Die Bestimmungen des 14. Strafrechtsänderungsgesetzes wurden später zum Teil wieder
aufgehoben.
151 Auch die Kommission für Jugendmedienschutz in Erfurt bezeichnet sich als Koordinations-
stelle nicht nur für Jugendschutz, sondern auch für Menschenwürde.
152 Zum aktuellen Stand vgl.: Streit um Holocaust-Leugner. EU-Justizminister prüfen Schritte
gegen Piusbruder Williamson, online unter: http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,
610266,00.html vom 27. Februar 2008 (Stand: 16. März 2009).
153 Strafgesetzbuch (Stand: 31. Oktober 2008), § 130, Absatz 3.
154 Vgl. Götz Aly (im Interview mit Alexander Schwabe), Aggression gegen Israel. »Iran erhebt
Irrsinn zum Staatsprogramm«, online unter: http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,
395954,00.html vom 20. Januar 2006. – Eberhard Jäckel (im Interview mit Gaby Wuttke), Holo-
caust-Leugner mit Ignoranz strafen, online unter: http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/
kulturinterview/588968/ vom 1. Februar 2007. Eher pro Leugnungsverbot Hans-Ulrich Wehler
(im Interview mit Anna Reimann), »Mitleid mit Irving ist verfehlt«, online unter
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,402284,00.html vom 21. Februar 2006. Zusam-
menfassend Sabine Seifert, Soll die Leugnung des Holocaust verboten werden?, online unter:
http://www.eurotopics.net/de/magazin/gesellschaft-verteilerseite/holocaust_leugnung_2007_04/
debatte_holocaustleugnung/ vom 8. April 2007 (Stand aller angeführten Seiten: 16. März 2009).
Vgl. auch Lawrence Douglas, Policing the Past. Holocaust Denial and the Law, in: Censorship
(wie Anm. 19), 67–88.
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SC1MN sollte!5 Hıer wırd das alte Paradox der Intoleranz gegenüber Intoleranz erührt
W/1@e INnan solche Verbote ZU Schutz der Freiheit bewerten Mag Ihre Durchset-
ZUNS 151 als Zensur bezeichnen

Religiöse Legıtımationen VO Zensur die der Frühen euzeıt häufig noch domı1-
nierten haben Mitteleuropa SECIT der Aufklärung dagegen erheblich Bedeutung
verloren  156 Di1e katholische Kirche ertasst heute nıcht mehr selbstverständlich und —-
entrinnbar alle Menschen Land AaLLS kirchlicher Zensur wurde OrganısatiONSINLENNE
Konformierung Der Staat betrachtet nıcht mehr als Aufgabe die Wahrheit des
Glaubens Häresıien verteidigen und das Seelenheil des Einzelnen
schützen Um ıhre Wahrheiten und ıhre Moralvorstellungen VOTL Angriffen bewah-
TE  - bleibt den Religionsgemeinschaften VOTL allem das Miıttel des Protests VOoO  5 dem SIC
auch reichlich Gebrauch machen. Schon Kurt Tucholsky Dize Kırche vollt
durch die NC eıt dahın WE O1 yohes FEı SO WAN VDON Empfindlichkeit AT überhaupt
noch nıcht da Fın scharfes Wort, UuUN 01L ANZCS Geheul bricht über KANSECYTEINEeN herein:

157Wır sind merletzt! Wehe! Sakrıleg! [ /nsre veligiösen Empfindungen... Di1e ongrega-
LLON fur die Glaubenslehre verbietet ‚War keine Bucher mehr nach WIC VOTL maßregelt SIC

jedoch CISCHSINDNISC katholische AÄAutoren und missbilligt deren Werke!5$ uch kırchen-
kritischer Belletristik begegnen hochrangige Würdenträger Umständen MI1L Pro-
Lest b1iıs hın ZU Boykottaufruf””” Besorgte Chrıisten schnell ZULF Stelle als die
ebenso respekt und geschmack- WIC harmlose Satıre » Popetown« des Musiksenders
M1 auf Sendung ONg  160 In den etzten Jahren aber nıcht zuletzt Muslime
die VO siıch Reden machten weıl SIC andere erstummen lassen wollten161

Zwischen relig1Ös Protest und Zensur z1Dt nach WIC VOTL C1M wichtiges
Bindeglied den Paragraphen 166 des Strafgesetzbuches Di1e Beschimpfung VOoO  5 relig1ö-
SCMH und weltanschaulichen Bekenntnissen Religionsgemeinschaften und Weltanschau-

155 Vol Horst MOLLER (ım Interview IN1L Matthias HANNEMANN) Soll Ian » Meın Kampf« edıie-
ren” Frankfurter Allgemeine Zeıtung Nr 1672 VOo Jul: 2007 33
156 Vol Ulrich FISENHARDT Wandlungen VO Zweck und Methoden der Zensur 18 und 19
Jahrhundert > Unmoralisch sıch (wıe Anm 16 hlıer 734{ — SIEMANN Normen-
wandel (wıe Anm 43)
157 urt TUCHOLSKY Brieft C1NC Katholikıin Dhe Weltbühne VOo Februar 1930 wıeder
abgedruckt [JERS Briete C1NC Katholikıin 197090 1931 Reinbek bei Hamburg 1970 25
hıer
158 Vol WOLE Index (wıe Anm 18) 244
159 Vol Kreuzzug an Brown Vatıkan Sperrt > llumınatı«-Team aUsS, onlıne
http II www spiegel.de/kultur/kıno/0 15158 5599234 O html VO Junı 2006 (Stan Marz
2009
160 Nach heftiger Kritik Z C1NC Anzeıge zurück dAie lachenden Jesus VOo lee-
CM Kreuz Fernsehsessel ZC1QLE und IN1L »Lachen rumhängen« überschrieben Wr OS U-
Generalsekretär Markus Söder torderte darautfhin C1NC Verschärfung des Blasphemie Stratrechts

onlıneVol Debatte Papstsatıre MTIV wirbt nıcht WEeIllLer für »Popetown«
http II www spiegel de/kultur/gesellschaft/0 15158 410977) html VOo 11 Aprıil 2006 Ie Erzdi-

München Freıisıng ZU9 dAie Ausstrahlung letztlich erfolglos VOTr Gericht vol
Raltf HANSEN /Zu dumm beleidigend sein” Popetown 1e] Rummel C1NC adce Serl1e,
onlıne http II www heise de/tp/r4/artıkel/22/22624/1 html VOo Maı 2006 (Stan beider
angeführten Seliten 16 Marz
161 Verwıiesen SC auf den Karıkaturenstreit und die Diskussion die Idomeneo Aufführung
der Deutschen UOper Berlin Jahr 2006 Vol Sılvıa NAEFF Biılder und Bilderverbot Is-
lam Vom Koran bıs ZU Karıkaturenstreit München 2007 Danıiel HAAsS > Idomeneo« UOper
Bombenstimmung Berlin onlıne http II www spiegel de/kultur/musıik/0 1518 455346
O html VOo 19 Dezember 2007 (Stan 16 Maärz

zensur und zensuren 63

sein sollte155. Hier wird das alte Paradox der Intoleranz gegenüber Intoleranz berührt.
Wie immer man solche Verbote zum Schutz der Freiheit bewerten mag: Ihre Durchset-
zung ist als Zensur zu bezeichnen.

Religiöse Legitimationen von Zensur, die in der Frühen Neuzeit häufig noch domi-
nierten, haben in Mitteleuropa seit der Aufklärung dagegen erheblich an Bedeutung
verloren156. Die katholische Kirche erfasst heute nicht mehr selbstverständlich und un-
entrinnbar alle Menschen im Land, aus kirchlicher Zensur wurde organisationsinterne
Konformierung. Der Staat betrachtet es nicht mehr als seine Aufgabe, die Wahrheit des
Glaubens gegen Häresien zu verteidigen und das ewige Seelenheil des Einzelnen zu
schützen. Um ihre Wahrheiten und ihre Moralvorstellungen vor Angriffen zu bewah-
ren, bleibt den Religionsgemeinschaften vor allem das Mittel des Protests, von dem sie
auch reichlich Gebrauch machen. Schon Kurt Tucholsky spottete einst: Die Kirche rollt
durch die neue Zeit dahin wie ein rohes Ei. So was von Empfindlichkeit war überhaupt
noch nicht da. Ein scharfes Wort, und ein ganzes Geheul bricht über unsereinen herein:
Wir sind verletzt! Wehe! Sakrileg! Unsre religiösen Empfindungen…157. Die Kongrega-
tion für die Glaubenslehre verbietet zwar keine Bücher mehr, nach wie vor maßregelt sie
jedoch eigensinnige katholische Autoren und missbilligt deren Werke158. Auch kirchen-
kritischer Belletristik begegnen hochrangige Würdenträger unter Umständen mit Pro-
test bis hin zum Boykottaufruf159. Besorgte Christen waren schnell zur Stelle, als die
ebenso respekt- und geschmack- wie harmlose Satire »Popetown« des Musiksenders
MTV auf Sendung ging160. In den letzten Jahren waren es aber nicht zuletzt Muslime,
die von sich Reden machten, weil sie andere verstummen lassen wollten161.

Zwischen religiös motiviertem Protest und Zensur gibt es nach wie vor ein wichtiges
Bindeglied: den Paragraphen 166 des Strafgesetzbuches. Die Beschimpfung von religiö-
sen und weltanschaulichen Bekenntnissen, Religionsgemeinschaften und Weltanschau-

155 Vgl. Horst Möller (im Interview mit Matthias Hannemann), Soll man »Mein Kampf« edie-
ren?, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 162 vom 16. Juli 2007, 33.
156 Vgl. Ulrich Eisenhardt, Wandlungen von Zweck und Methoden der Zensur im 18. und 19.
Jahrhundert, in: »Unmoralisch an sich…« (wie Anm. 6), 1–36, hier: 19, 23f. – Siemann, Normen-
wandel (wie Anm. 43).
157 Kurt Tucholsky, Brief an eine Katholikin, in: Die Weltbühne vom 4. Februar 1930, wieder
abgedruckt in: Ders., Briefe an eine Katholikin 1929–1931, Reinbek bei Hamburg 1970, 25–33,
hier: 27.
158 Vgl. Wolf, Index (wie Anm. 18), 244.
159 Vgl. z.B. Kreuzzug gegen Dan Brown. Vatikan sperrt »Illuminati«-Team aus, online unter:
http://www.spiegel.de/kultur/kino/0,1518,559934,00.html vom 16. Juni 2006 (Stand: 16. März
2009).
160 Nach heftiger Kritik zog MTV eine Anzeige zurück, die einen lachenden Jesus vor einem lee-
ren Kreuz im Fernsehsessel zeigte und mit »Lachen statt rumhängen« überschrieben war. CSU-
Generalsekretär Markus Söder forderte daraufhin eine Verschärfung des Blasphemie-Strafrechts.
Vgl. Debatte um Papstsatire. MTV wirbt nicht weiter für »Popetown«, online unter:
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,410972,00.html vom 11. April 2006. Die Erzdi-
özese München-Freising zog gegen die Ausstrahlung sogar – letztlich erfolglos – vor Gericht, vgl.
Ralf Hansen, Zu dumm, um beleidigend zu sein? Popetown: Viel Rummel um eine fade TV-Serie,
online unter: http://www.heise.de/tp/r4/artikel/22/22624/1.html vom 8. Mai 2006 (Stand beider
angeführten Seiten: 16. März 2009).
161 Verwiesen sei auf den Karikaturenstreit und die Diskussion um die Idomeneo-Aufführung an
der Deutschen Oper in Berlin im Jahr 2006. Vgl. z.B. Silvia Naef, Bilder und Bilderverbot im Is-
lam. Vom Koran bis zum Karikaturenstreit, München 2007. – Daniel Haas, »Idomeneo«-Oper.
Bombenstimmung in Berlin, online unter: http://www.spiegel.de/kultur/musik/0,1518,455346,
00.html vom 19. Dezember 2007 (Stand: 16. März 2009).
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UNSSVCICINISUNSC steht Strafe WEn SIC »ZSECL1ENE 1ST den öftentlichen Frieden
<167 Hıer wırd also nıcht mehr SCHUL}D relig1ös sondern letztlich politisch-
pragmatisch argumentier  t163 ber noch 2006 hat Edmund Sto1lber drei Jahre aft auf
Blasphemie gefordert!®“

V II Fazıt

Di1e hier vorgestellte Differenzierung VO Kommunikationslenkung und Zensur erlaubt
soz1ale Phäiänomene der Moderne und Postmoderne ıhrer Entwicklung be-

schreiben prüfen bleibt b dieses Werkzeug auch aut die Untersuchung ()-
derner Epochen Di1e Unterschiede der Zensur absolutistischen totalıtären
LtOr1ıtlaren und rechtsstaatlich demokratischen Staaten sınd gravierend!®5 SIC sollen hier
keiner Weılse verwischt werden Grundsatzlich 151 die Verrechtlichung der Zensur SCIT
den /Zeıten der Aufklärung POS1ULV beurteillen  166 Zensurinteressen werden
häufiger nıcht direkt über instıtutionalisierte Grenzstellen durchgesetzt sondern VC1-

mıttelt über den Gerichtsweg und (jesetze die Produkt demokratischen Aus-
handlungsprozesses rechtsstaatlichen Rahmen sınd Das 151 der Tat C1M oroßer
Fortschritt och celbst WEn INa  5 Zensur CN deftiniert lässt SIC sıch der heutigen
Bundesrepublık noch mannıgfaltiger orm und MI1L vielerleı Legıtımation tinden!e/
VOTL allem als TOZESS aber auch als »Bundesprüfstelle« instıtutionalisıiert W/1@e 1ST diese
Zensur bewerten? S1e hat viel Leıid und Ungerechtigkeit verursacht und verursacht
SIC noch W SIC SParsalıı WIC möglıch CINSESCLIZL und sorgfältig
die Freiheitsrechte abgewogen werden sollte ber SIC zıeht auch renzen auf die nıcht
erzichtet werden annn S1e schützt Kernbestand VO Werten und Normen der

ersti die Freiheit siıchert und ermöglıcht Deswegen zab das W 4S hier als Zensur
deftiniert wurde und wırd auch geben®® Selbst der W/ert der Freiheit annn
DYrO Zensur gewendet werden: W’/enn rechts-, das heißt zensurtreien Raum bestimm-
ter Medien »das Faustrecht des Stärkeren, Lauteren oder Mächtigeren obsiegen« würde,

169%Walc die >Außerungsfreiheit VO Minderheiten oder tinanzıell Schwächeren« gefäahr-
det UÜberraschenderweise sınd heute oft gerade die > lıberalen Linken«, die muıithilfe
staatliıcher Zensur die Stimme der Reichen beschränken, trauenverachtende Pornogra-

170phie bekämpfen und die Political (orrectness befördern wollen

1672 Strafgesetzbuch (Stand 31 Oktober S 166 Absatz 1
163 Veo die Beıitrage Religionsbeschimpfung Der rechtliche Schutz des Heılıgen hg Josef
ISENSEE (Wıssenschaftliche Abhandlungen und Reden Z.UF Philosophie, Politik und (ze1stesge-
schichte 42) Berlin 2007
164 Vo Sebastian FISCHER Relig10n Stoibers Glaubensgipfel onlıne http II www spiegel de/
polıtiık/deutschland/0 1518 419948 O html VO Junı 2006 (Stan Marz
165 Veo LL1UFr ()TTO Zensur (wıe Anm 37 /
166 Veo SIEMANN Zensur (wıe Anm 17) V. 375 38/ — M1Ix Zensur (wıe Anm 47) l-
SENHARDT Wandlungen (wıe Anm 156) — PFTERSEN Zensur (wıe Anm 46) 276
167 Veo auch MULLER Zensur (wıe Anm
1658 Veo ebd Roland EIM » [ J)as vehört verboten!« Kultur und Zensur zwıschen Zeıtgeist
und Wertewandel ommunikationsftfreiheit (wıe Anm 34723 3309 hıer 336{ und auf der
Basıs weliten Zensurbegriffs, HOLQUIST Or1ginals (wıe Anm 83)
169 EIM Kultur (wıe Anm 168) 337
170 Veo DPosT Censorship (wıe Anm 19) V.
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ungsvereinigungen steht unter Strafe, wenn sie »geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu
stören«162. Hier wird also nicht mehr genuin religiös, sondern letztlich politisch-
pragmatisch argumentiert163. Aber noch 2006 hat Edmund Stoiber drei Jahre Haft auf
Blasphemie gefordert164.

VII. Fazit

Die hier vorgestellte Differenzierung von Kommunikationslenkung und Zensur erlaubt
es, soziale Phänomene der Moderne und Postmoderne in ihrer Entwicklung zu be-
schreiben – zu prüfen bleibt, ob dieses Werkzeug auch auf die Untersuchung vormo-
derner Epochen passt. Die Unterschiede der Zensur in absolutistischen, totalitären, au-
toritären und rechtsstaatlich-demokratischen Staaten sind gravierend165, sie sollen hier in
keiner Weise verwischt werden. Grundsätzlich ist die Verrechtlichung der Zensur seit
den Zeiten der Aufklärung positiv zu beurteilen166: Zensurinteressen werden immer
häufiger nicht direkt über institutionalisierte Grenzstellen durchgesetzt, sondern ver-
mittelt über den Gerichtsweg und Gesetze, die Produkt eines demokratischen Aus-
handlungsprozesses im rechtsstaatlichen Rahmen sind. Das ist in der Tat ein großer
Fortschritt. Doch selbst wenn man Zensur eng definiert, lässt sie sich in der heutigen
Bundesrepublik noch in mannigfaltiger Form und mit vielerlei Legitimation finden167 –
vor allem als Prozess, aber auch als »Bundesprüfstelle« institutionalisiert. Wie ist diese
Zensur zu bewerten? Sie hat viel Leid und Ungerechtigkeit verursacht und verursacht
sie immer noch, weswegen sie so sparsam wie möglich eingesetzt und sorgfältig gegen
die Freiheitsrechte abgewogen werden sollte. Aber sie zieht auch Grenzen, auf die nicht
verzichtet werden kann. Sie schützt einen Kernbestand von Werten und Normen, der
erst die Freiheit sichert und ermöglicht. Deswegen gab es immer das, was hier als Zensur
definiert wurde, und es wird es auch immer geben168. Selbst der Wert der Freiheit kann
pro Zensur gewendet werden: Wenn im rechts-, das heißt: zensurfreien Raum bestimm-
ter Medien »das Faustrecht des Stärkeren, Lauteren oder Mächtigeren obsiegen« würde,
wäre die »Äußerungsfreiheit von Minderheiten oder finanziell Schwächeren«169 gefähr-
det. Überraschenderweise sind es heute oft gerade die »liberalen Linken«, die mithilfe
staatlicher Zensur die Stimme der Reichen beschränken, frauenverachtende Pornogra-
phie bekämpfen und die Political Correctness befördern wollen170.

162 Strafgesetzbuch (Stand: 31. Oktober 2008), § 166, Absatz 1.
163 Vgl. die Beiträge in: Religionsbeschimpfung. Der rechtliche Schutz des Heiligen, hg. v. Josef
Isensee (Wissenschaftliche Abhandlungen und Reden zur Philosophie, Politik und Geistesge-
schichte 42), Berlin 2007.
164 Vgl. Sebastian Fischer, Religion. Stoibers Glaubensgipfel, online unter: http://www.spiegel.de/
politik/deutschland/0,1518,419948,00.html vom 6. Juni 2006 (Stand: 16. März 2009).
165 Vgl. nur Otto, Zensur (wie Anm. 9), 32–67.
166 Vgl. Siemann, Zensur (wie Anm. 17), v.a. 375–387. – Mix, Zensur (wie Anm. 47), 19. – Ei-
senhardt, Wandlungen (wie Anm. 156). – Petersen, Zensur (wie Anm. 46), 276.
167 Vgl. auch Müller, Zensur (wie Anm. 6), 8.
168 Vgl. ebd., 2. – Roland Seim, »Das gehört verboten!« Kultur und Zensur zwischen Zeitgeist
und Wertewandel, in: Kommunikationsfreiheit (wie Anm. 5), 323–339, hier: 336f., und, auf der
Basis eines weiten Zensurbegriffs, Holquist, Originals (wie Anm. 83), 16.
169 Seim, Kultur (wie Anm. 168), 337.
170 Vgl. Post, Censorship (wie Anm. 19), v.a. 1f.



ZENSUR UN 65

Fraglich 1St, welche Formen die Kommunikationskontrolle 1m Zeıtalter grenzüber-
schreitender und multimedialer Kommunikation annehmen wiırd, b die Tendenz
Laissez-taire und Deregulierung 1m Internet tatsachlich eın ehr Freiheit schafft
oder letztlich einer weıteren Kommerzialisierung und Vermachtung der Kommuni-
katıon tührt, b bisher 1m natıionalen Recht tormulierte renzen internationalısıert,
durch gesellschaftliche Selbststeuerung TSeiIzZl oder VO rücksichtsloser Anarchie abge-
löst werden!/!.

Der 1St Zensur weder ZuL noch schlecht, kommt SanNz darauf A} W1€ und 1n wel-
chem Umfang S1E angewandt wırd und VOTL allem, welchen Zwecken S1E dient. Entschei-
dend 1St, dass S1E auf (Jesetzen basıert, die demokratisch und 1n eınem rechtsstaatlichen
Rahmen zustande gekommen sınd. Es 1St jedoch NAalv ylauben, dass die »zuten«
Zwecke der Zensur eın fur alle Mal tormuliert werden könnten. Deswegen 1INUSS Zensur
Öffentlich thematıisıerbar se1n und /Zensıierten die Möglichkeit ZUFLF Verteidigung bleten.
Zumindest die Kommunikation über Zensur darf keiner Zensur unterliegen.

171 Vol z 5 DREZNER, (0vernance (wıe Anm 125) HALLER, Pressefreiheit (wıe Anm 59)

zensur und zensuren 65

Fraglich ist, welche Formen die Kommunikationskontrolle im Zeitalter grenzüber-
schreitender und multimedialer Kommunikation annehmen wird, ob die Tendenz zu
Laissez-faire und Deregulierung im Internet tatsächlich ein Mehr an Freiheit schafft
oder letztlich zu einer weiteren Kommerzialisierung und Vermachtung der Kommuni-
kation führt, ob bisher im nationalen Recht formulierte Grenzen internationalisiert,
durch gesellschaftliche Selbststeuerung ersetzt oder von rücksichtsloser Anarchie abge-
löst werden171.

Per se ist Zensur weder gut noch schlecht, es kommt ganz darauf an, wie und in wel-
chem Umfang sie angewandt wird und vor allem, welchen Zwecken sie dient. Entschei-
dend ist, dass sie auf Gesetzen basiert, die demokratisch und in einem rechtsstaatlichen
Rahmen zustande gekommen sind. Es ist jedoch naiv zu glauben, dass die »guten«
Zwecke der Zensur ein für alle Mal formuliert werden könnten. Deswegen muss Zensur
öffentlich thematisierbar sein und Zensierten die Möglichkeit zur Verteidigung bieten.
Zumindest die Kommunikation über Zensur darf keiner Zensur unterliegen.

171 Vgl. z.B. Drezner, Governance (wie Anm. 125). – Haller, Pressefreiheit (wie Anm. 59).


